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„Damit Deutschland wieder ein Land wird,  
in dem Zukunft entsteht“

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Als die Vollversammlung mich im Dezember zum neuen 
Hauptgeschäftsführer der IHK Frankfurt bestellte, war kaum 
absehbar, in welch angespannte weltpolitische Lage mein 
Amtsantritt fallen würde. Die vergangenen Wochen haben 
uns einmal mehr gelehrt, dass geopolitische Stärke vor allem 
auf wirtschaftlicher Stärke basiert und nur ein starkes, ge-
eintes Europa der Garant sein kann, dass wir auch künftig in 
Wohlstand und Frieden leben.

Nach der Bundestagswahl muss daher eine handlungsfähi-
ge, stabile Regierungskoalition möglichst rasch ihre Arbeit 
aufnehmen. Unerlässlich für eine zukunftsorientierte Wirt-
schaftspolitik mit nachhaltigen Wachstumsimpulsen sind ver-
lässliche Rahmenbedingungen, die Raum geben für Unter-
nehmertum, Innovationen und Investitionen. Die Hausaufga-
ben für die neue Regierung sind hinlänglich bekannt: Steuern, 
Bürokratie, Infrastruktur, Energie, Bildung und Fachkräfte. 
Spätestens nach dem dritten Rezessionsjahr in Folge sollte 
den politisch Verantwortlichen klar sein, dass keine Zeit mehr 
zu verlieren ist. Die DIHK hat an die Politik fünf Power-Punkte 
für mehr Wachstum adressiert: „Damit Deutschland wieder 
ein Land wird, in dem Zukunft entsteht“.

Die Voraussetzungen hierfür könnten in der florierenden 
Metropolregion FrankfurtRheinMain kaum besser sein. Mein 
Dank gilt an dieser Stelle meinem Vorgänger Matthias Gräß-
le, dessen Verdienst es unter anderem ist, dass die Stimme 
der traditionsreichen IHK Frankfurt in politischen und gesell-
schaftlichen Diskursen gehört und geachtet wird. Ich freue 
mich darauf, hieran anzuknüpfen und gemeinsam mit Ihnen, 
den Mitgliedsunternehmen aus Frankfurt, dem Hochtaunus 
und Main-Taunus, die Zukunft des Wirtschaftsstandorts mit-
zugestalten und weiter zu stärken. 

Dr. Clemens Christmann
Hauptgeschäftsführer, IHK Frankfurt

VORWORT
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Arbeit 4.0
Unternehmen und Arbeitneh-
mer sind heutzutage mehr denn 
je  gefordert, gemeinsam eine 
Arbeitswelt zu gestalten, die so-
wohl wirtschaftlich erfolgreich als 
auch sozial und zukunftsfähig ist.
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UNTERNEHMENSFÖRDERUNG

KMU-Fonds: Schutz des 
geistigen Eigentums

Der Fonds für kleine und mittelständische Unternehmen 
(KMU) „Ideas Powered for Business“ unterstützt KMU in 
der EU beim Schutz ihres geistigen Eigentums. Unterneh-
men können sich anteilige Erstattungen für Marken, De-
signs, Patente und mehr sichern. Die Antragstellung ist noch 
bis 5. Dezember möglich. Gefördert werden unter anderem 
IP-Scan (strategische Beratung zum Schutz geistigen Eigen-
tums), Marken und Designs sowie Patente und gemein-
schaftlicher Artenschutz. Antragsberechtigt sind KMU mit 
Sitz in der Europäischen Union. www.ihk-hessen-innova-
tiv.de   KMU-Fonds

EXISTENZGRÜNDUNG

Hessischer Gründerpreis: jetzt bewerben
Ab sofort können sich Gründer, Start-ups, jun-
ge Unternehmen und Nachfolger, die höchs-
tens fünf Jahre am Markt sind oder in den ver-
gangenen fünf Jahren eine erfolgreiche Nach-

folge angetreten haben, um den Hessischen Gründerpreis 
bewerben. Er wird in den vier Kategorien gesellschaftliche 
Wirkung, innovative Geschäftsidee, zukunftsfähige Nach-
folge und Gründung aus der Hochschule verliehen. Zu ge-
winnen gibt es hochwertige Trainings und ein professionel-
les Unternehmensvideo, zudem profitieren die Preisträger 
von wertvollen Netzwerkkontakten. Bewerbungsschluss ist 
der 7. Mai.
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FR ANKFURT

Recycling statt Shopping
Das Hessische Landesamt für Naturschutz, Um-
welt und Geologie hat eine interaktive „Online-
karte zur Ressourcenschonung“ veröffentlicht. 
Dort können Nutzer recherchieren, wo sie in Hes-

sen secondhand einkaufen, Dinge reparieren lassen oder sich 
leihen können. Dazu gehören beispielsweise Gebrauchtwa-
ren-, Unverpackt- und Umsonstläden. Außerdem sind Betrie-
be und Initiativen vermerkt, in denen Alltagsgegenstände und 
Elektroartikel repariert werden. Markiert sind zudem Fahrrad-
verleihe, Foodsharing-Angebote, Bücherschränke und kosten-
freie Refill-Stationen für mitgebrachte Wasserflaschen sowie 
Orte, an denen über Abfallvermeidung informiert wird.
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AUSBILDUNG

Ausbildungs-Ass 
 aus geschrieben

Um das Ausbildungs-Ass 2025 der Wirtschaftsjunioren 
Deutschland (WJD) und der Handwerksjunioren Deutschland 
können sich bis 30. Juni Unternehmen, Institutionen, Schulen 
und Initiativen bewerben, die mit außergewöhnlichen Ideen 
die Fachkräfte von morgen ausbilden. Der Wettbewerb in 
den drei Kategorien Industrie, Handel und Dienstleistungen, 
Handwerk sowie Ausbildungsinitiativen ist mit insgesamt 
15 000 Euro dotiert. www.ausbildungsass.de
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UNTERNEHMENSFÖRDERUNG

Konstanzer Homeoffice-
Studie

An der Universität Konstanz wird in einer Homeof-
fice-Studie seit März 2020 in regelmäßigen Ab-
ständen untersucht, wie sich mobiles Arbeiten 
und Homeoffice auf das Engagement, die Produk-

tivität, aber auch emotionale Erschöpfung oder soziale Ein-
samkeit der Beschäftigten auswirkt. Zusätzlich will die Studie 
herausarbeiten, welche Rahmenbedingungen Unternehmen 
und Führungskräfte gestalten können, um eine nachhaltige 
und erfolgreiche Transformation der Arbeitswelt hin zu mehr 
Mobilität und Flexibilität zu ermöglichen.

Fo
to

: m
au

rit
iu

s 
im

ag
es

 / 
oh

né
r

INTERNATIONAL

China rutscht bei 
 deutschen Exporten ab

Laut den neuesten Zahlen des Statistischen Bundesamts ist 
China nicht mehr Deutschlands wichtigster Handelspartner: 
Die USA haben sich 2024 an die Spitze gesetzt. Der bilatera-
le Handel mit den USA stieg leicht auf 252,8 Milliarden Euro, 
während der Handel mit China um 3,1 Prozent auf 246,3 Mil-
liarden Euro sank. Besonders betroffen ist die deutsche Auto-
industrie, deren Exporte nach China um 16,4 Prozent zurück-
gingen. Trotz sinkender Importe bleibt China das wichtigste 
Lieferland. Deutschland erzielte einen Außenhandelsüber-
schuss von 239,1 Milliarden Euro.

1,3
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Deutschlands wichtigste 
Außenhandelspartner

vorläufige Angaben
Stand Februar 2025 
Quelle: Statistisches Bundesamt  

Anteile am Handelsvolumen (Exporte aus 
Deutschland + Importe nach Deutschland) 
im Jahr 2024 in Prozent

USA
China

Niederlande
Frankreich

Polen
Italien

Österreich
Schweiz

Großbritannien
Tschechien

Belgien
Spanien
Ungarn

Türkei
Schweden

Japan
Rumänien
Slowakei

Dänemark
Norwegen

017453 Globus

UMWELT

Klimaschutz-Unternehmen
Um eine Aufnahme in die bundesweite Initiative 
„Klimaschutz-Unternehmen“ können sich interes-
sierte Betriebe noch bis zum 31. August bewer-
ben. Ein gemeinsamer Aufruf des Bundeswirt-

schaftsministeriums, des Bundesumweltministeriums und 
der DIHK richtet sich an Betriebe aller Größen und Branchen, 
die „Klimaschutz, Umweltschutz oder die Anpassung an die 
Klimakrise als strategisches Unternehmensziel verfolgen“. 
Über die Aufnahme neuer Mitglieder entscheidet ein unab-
hängiges Expertengremium. 
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EXISTENZGRÜNDUNG

Neue Impulse für Gründerinnen 
Die Goethe-Universität Frankfurt und ihr Gründungszentrum 
Goethe-Unibator freuen sich gemeinsam mit der Technischen 
Universität Darmstadt und der Hochschule Darmstadt über 
die erfolgreiche Bewerbung für das renommierte Förderpro-
gramm Exist-Women, das vom Bundeswirtschaftsministe-
rium unterstützt wird. Das Programm hilft Studentinnen und 
Wissenschaftlerinnen mit Gründungsinteresse dabei, inno-
vative Ideen in eigene Start-ups zu überführen oder als Co-
Founderinnen Gründungsvorhaben mitzugestalten. Die Teil-
nehmerinnen profitieren von individuellem Coaching, Mento-
ring und einem starken Netzwerk. www.goetheunibator.
de/femalesunibator und www.exist.de
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BR ANCHEN

Gastgewerbe in Hessen 
In 2024 sind die realen Umsätze im hessischen Gastgewerbe 
im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 1,8 Prozent gesun-
ken. Während die Beherbergung ihre Umsätze leicht um 
0,9 Prozent im Vergleich zu 2023 steigern konnte, verzeich-
nete die Gastronomie im gleichen Zeitraum einen Rückgang 
von 3,2 Prozent. Die Anzahl der Beschäftigten im Gastgewer-
be stieg insgesamt um 1,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 
In der Beherbergung gab es einen Anstieg von 0,6 Prozent, 
während die Gastronomie einen Zuwachs von 1,6 Prozent 
verzeichnete. https://statistik.hessen.de   Gastge-
werbe
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IHK INTERN

DIHK: Referat für 
 Verteidigungspolitik

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) hat  
ein Referat für „Verteidigungspolitik und Kooperation mit der 
Bundeswehr“ eingerichtet. Im Kern geht es um wirtschafts-
relevante Fragen der äußeren Sicherheit. Dazu gehört auch 
die Koordinierung der Kooperationen mit der Bundeswehr. 
Über den neuen Geschäftsbereich findet auch der Informa-
tionsaustauch hinsichtlich der entsprechenden Aktivitäten 
der IHKs statt. Die gesamte IHK-Organisation erweist sich 
so als wichtiger Ansprechpartner für das Bundesverteidi-
gungsministerium sowie weitere Ministerien, öffentliche 
Verwaltungen und Institutionen in diesem Themengebiet. 
www.dihk.de

RECHT

Geldwäschegesetz: 
aktualisierte Fassung

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(Bafin) hat ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise 
zum Geldwäschegesetz (GwG) ergänzt. Grundlage da-
für war die Bekanntmachung des Finanzmarktdigitalisie-
rungsgesetzes im Dezember 2024. Hinzugefügt wurden 
unter anderem Hinweise zu verstärkten Sorgfaltspflich-
ten bei Kryptowertetransfers von oder zu selbst gehos-
teten Adressen. Die Hinweise gelten für alle Verpflichte-
ten nach dem GwG, die von der Bafin beaufsichtigt wer-
den. www.bafin.de
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BR ANCHEN

Für einen fairen Onlinehandel
Die enorm steigende Präsenz von E-Commerce-Plattformen aus 
Drittländern ist zu einer Bedrohung für den deutschen Online-
handel geworden. Mit aggressiver Preispolitik und Marketingstra-
tegien gehen diese Plattformen eindringlich auf die Kunden ein, 

umgehen die deutschen und europäischen Regulierungen und untergraben 
somit die Umsätze der einheimischen Unternehmen. Mit dem Aktionsplan 
E-Commerce setzt sich die Bundesregierung für faire Wettbewerbsbedingun-
gen im Onlinehandel ein. Die DIHK begrüßt den Plan, fordert aber zusätzliche 
Maßnahmen wie effizientere Zollverfahren und Ansprechpersonen großer 
Marktplätze in der EU.
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UNTERNEHMENSFÖRDERUNG

IHK-Unternehmensbarometer
Was die deutsche Wirtschaft von der neuen Bundesregierung 
erwartet, zeigt das IHK-Unternehmensbarometer 2025. Rund 
4 000 Betriebe aus allen Branchen und Regionen haben sich 
an der DIHK-Umfrage beteiligt und eindeutige Prioritäten ge-
setzt: Vor allem fordern die Befragten (zu 95 Prozent) drasti-
sche Einschnitte bei der Bürokratie sowie mehr Tempo und 
Effizienz bei Genehmigungen (70 Prozent) und Verwaltungs-
leistungen (69 Prozent). Ebenfalls weit oben auf der Wunsch-
liste stehen spürbare Entlastungen bei Sozialabgaben (63 Pro-
zent), Steuern (60 Prozent) und Stromkosten (54 Prozent). 
www.dihk.de   Unternehmensbarometer
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AUSBILDUNG

Vergütungen: höchster 
Anstieg seit 1992

Die tariflichen Ausbildungsvergütungen sind 2024 im Ver-
gleich zum Vorjahr im bundesweiten Durchschnitt deutlich 
um 6,3 Prozent gestiegen. Der Anstieg war der prozentu-
al höchste seit 1992 vom Bundesinstitut für Berufsbildung 
(BIBB) erstmals Daten für das wiedervereinigte Deutschland 
erhoben wurden. Die Azubis in tarifgebundenen Betrieben 
erhielten 2024 bundesweit im Durchschnitt über alle Aus-
bildungsjahre hinweg 1133 Euro brutto im Monat und damit 
rund 70 Euro mehr als 2023. Zum ersten Mal waren 2024 die 
Durchschnittswerte für Azubis in West- und Ostdeutschland 
mit 1133 Euro beziehungsweise 1135 Euro nahezu identisch. 
www.bibb.de/ausbildungsverguetung

INTERNATIONAL

Unternehmen bauen ihr 
USA-Engagement aus

Die in den USA aktiven deutschen Unternehmen 
wachsen und investieren kräftig vor Ort. Das  
zeigt die aktuelle Geschäftsklima-Umfrage der 
Deutsch-Amerikanischen Handelskammern (AHK 

USA). Die deutschen Firmen äußern sich deutlich optimisti-
scher zur US-Konjunktur als noch im Vorjahr: 95 Prozent rech-
nen für 2025 mit Wirtschaftswachstum vor Ort. Darüber hin-
aus planen 88 Prozent aller Befragten, ihre US-Belegschaften 
bis 2029 aufzustocken. Allerdings geben weniger Unterneh-
men als noch 2024 an, dass ihr Erfolg auf dem US-Markt Per-
sonal, Produktion oder Forschung und Entwicklung am deut-
schen Hauptsitz steigere. 
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Arbeit 4.0
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NEUE ARBEITSWELT

„Vertrauen statt Kontrolle“
Unternehmen und Arbeitnehmer sind heutzutage ständig neu gefordert, gemein-

sam eine Arbeitswelt zu gestalten, die sowohl wirtschaftlich erfolgreich als auch sozial 
und zukunftsfähig ist. Denn dem „Faktor Mensch“ gilt die ganze Aufmerksamkeit. 

„Es ist nicht die stärkste oder intelligenteste Spezies, die überlebt, sondern diejeni-
ge, die sich am besten dem Wandel anpassen kann“, befand der berühmte Evolu-
tionsforscher Charles Darwin. Zwar lebte er im 19. Jahrhundert und befasste sich in 
erster Linie mit Naturwissenschaften, aber mit steten Veränderungen müssen sich 
heute auch Unternehmen und ihre Mitarbeiter befassen. Der Begriff „Arbeit 4.0“ 
bezeichnet daher den tiefgreifenden und komplexen Wandel der Arbeitswelt im 
Zeitalter der Digitalisierung. Er ist angelehnt an das Konzept der „Industrie 4.0“, das 
die vierte industrielle Revolution durch die Verzahnung von Maschinen und Prozes-
sen beschreibt.

Demnach stehen heutzutage nicht mehr manuelle Tätigkeiten, sondern die enge 
Vernetzung von Menschen mit Maschinen – und die Entwicklung von Software-Lö-
sungen – im Mittelpunkt. Im aktuellen KI-Zeitalter geht es hin zu lernenden Syste-
men, die sich selbst steuern können. Diese neue Ära verändert grundlegend, wie 
wir arbeiten, welche Fähigkeiten gefragt sind und welche Aufgaben sich stellen. 
Denn technologische Innovationen und die zunehmende Digitalisierung sind Fluch 
und Segen zugleich: Während sie – insbesondere im IT-Sektor – den Fachkräfte-
mangel vorantreiben, weil ständig neue Qualifikationen gefordert werden, bieten 
sie auch Lösungen, um selbigen abzumildern. Dazu gehören beispielsweise Auto-
matisierung und flexible Arbeitsmodelle wie Remote Work (Fernarbeit) oder pro-
jektbasiertes Arbeiten. 

Fit für die digitale Zukunft

Die rasante Entwicklung verlangt kontinuierliche Anpassung, was für viele Betrie-
be und Beschäftigte eine Herausforderung darstellt. Unternehmen und Bildungs-
einrichtungen müssen also gemeinsam anstreben, das entsprechende Know-how 
zu vermitteln, damit die Arbeitnehmer mit den Anforderungen der Digitalisierung 
Schritt halten können. Dabei erleichtern Online-Lernplattformen sowohl Fortbildung 
als auch Umschulung, denn es entstehen zahlreiche neue Berufsbilder, die ein le-
benslanges Lernen notwendig machen. Unternehmen müssen ihre Mitarbeiter fit 
für die digitale Zukunft machen und ihnen die Möglichkeit bieten, sich kontinuierlich 
weiterzubilden.

„Führung muss neu gelernt werden“

IHK ONLINE

Aktuelle Meldungen, Pub-
likationen, Merkblätter 
und Veranstaltungshin-
weise aus den Bereichen 

Industrie, Innovation, Energie und 
Umwelt  finden Sie hier:

www.frankfurt-main.ihk.de/iiu
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Gefragt sind allerdings nicht nur fach-
liche Kompetenzen, sondern auch so-
genannte Soft Skills wie Kreativität, Lö-
sungsorientierung und die Fähigkeit, 
sich schnell an veränderte Bedingun-
gen, Tools und Technologien anzupas-
sen. Denn ohne den „Faktor Mensch“ 
nützt das beste Werkzeug nichts, und 
so ist Arbeit 4.0 auch eine Herausforde-
rung für die Führungskultur in Unterneh-
men. Agile Methoden, hybrides Arbei-
ten und digitale Kollaborations-Tools ha-
ben starre Strukturen abgelöst – Füh-
rung virtueller Teams, flache Hierarchien 
und Work-Life-Balance gewinnen an 
Bedeutung. 

Moderne Bürokonzepte

„Die Nutzung von KI ist ein wesentlicher 
Schritt für Unternehmen, um wettbe-
werbsfähig zu bleiben und ihre Effizienz 
zu steigern. Doch die Art zu arbeiten ver-
ändert sich. Sie wird aus einer Mischung 

aus wertvollen Fachkräften und digita-
len Agenten bestehen, die diesen zu-
arbeiten und sie entlasten“, beschreibt 
Rolf Löwisch, Head of AI bei IBM Dach. 
Der ethisch verantwortungsbewuss-
te Einsatz von KI sei dabei eine wichti-
ge Grundlage und sorge dafür, dass alle 
sich abgeholt fühlten. Die technische 
Implementierung von KI habe bedeutsa-
me Auswirkungen auf die Beschäftigten 
und ihre Identifikation mit ihrem Arbeit-
geber. Daher fragen sich viele Unter-
nehmen, wie sie die Lösungen sicher 
und nutzbringend in ihren Betrieb über-
führen können. „Wer seine Mitarbeiter 
frühzeitig in den Prozess einbindet so-
wie die KI-Einführung und ihre Folgen 
transparent und sauber erklärt, kann den 
Sprung in die hybride Arbeitswelt schaf-
fen und die Belegschaft zu Profiteuren 
der neuen Technologie machen.“

Das klassische Büro, wie es viele noch 
kennen, gehöre tatsächlich der Vergan-

genheit an, sagt Daniel C. Kuczaj, der 
2014 Roomhero, Gesellschaft für Raum-
gestaltung, gegründet hat. Unterneh-
men stünden heutzutage vor der Her-
ausforderung, eine moderne, produkti-
ve und mitarbeiterfreundliche Arbeits-
umgebung zu schaffen, die auch die 
Effizienz fördert. Ein gut durchdachtes 
Büro sei mehr als nur ein Raum – es sei 
ein Produktivitäts-Booster, ein Talent-
magnet und ein Innovationstreiber in 
einem, weiß der New-Work-Experte um 
die Bedeutung der Bürogestaltung. „Es 
braucht flexible, modulare Lösungen, 
die sich an die Bedürfnisse der Mitarbei-
ter anpassen – nicht umgekehrt. Wer 
hier spart, zahlt langfristig drauf.“ Wer 
aber in moderne Bürokonzepte inves-
tiere und die menschliche Komponen-
te in den Mittelpunkt stelle, sichere sich 
langfristigen Unternehmenserfolg.

Inspirierende Arbeitsumgebungen

Bei Roomhero geht es daher um Ar-
beitswelten, die nicht nur modern und 
ästhetisch, sondern auch produktivi-
tätssteigernd und mitarbeiterfreundlich 
sind. Das Team mache Bürogestaltung 
schneller, effizienter und smarter – und 
trage mit datenbasierten Prozessen und 
innovativen Konzepten zur Transforma-
tion der Arbeitswelt bei. „Wir verste-
hen uns als das digitale Schnellboot in 

Daniel C. Kuczaj, CEO, Roomhero: „Wer seinen Mitarbeitern eine inspirierende Arbeitsumgebung bietet, wird die 
besten Köpfe für sich gewinnen.“

Denkfabrik Digitale Arbeits-
gesellschaft (BMAS)

Im Fokus der Denkfabrik Digitale 
Arbeitsgesellschaft des Bundesarbeits-
ministeriums steht die Gestaltung 
der vielfältigen technologiebedingten 
Veränderungen in der Arbeitswelt. 
Neue Handlungsfelder, die durch die 
Digitalisierung und andere Trends ent-
stehen, sollen frühzeitig identifiziert, die 
Arbeitswelt stärker im gesellschaftli-
chen Kontext erfasst und neue Lösungs-
ansätze für die Arbeitsgesellschaft der 
Zukunft entwickelt werden. www.
denkfabrik-bmas.de
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DREI FR AGEN AN

Timo Gasparini, stellvertretende Leitung, Aus- und Weiter-
bildung, IHK Frankfurt, über die beruflichen Qualifikationen in 
einer zunehmend digitalisierten und vernetzten Arbeitswelt

Herr Gasparini, wie haben sich 
Arbeitsweise und Zusammenarbeit 
in der IHK Frankfurt verändert?
In den vergangenen Jahren grundle-
gend: Wir arbeiten vernetzter, nutzen 
digitale Tools und setzen verstärkt auf 
agile Methoden. Dadurch können wir 
Unternehmen bei Fachkräftesiche-
rung, Digitalisierung, Transformation 
und Change oder KI-Strategien und 
Prozessen flexibler und praxisnäher 
unterstützen. 

Welche neuen Qualifikationen und 
Kompetenzen sind besonders ge-
fragt?
Neben digitalen Kompetenzen gewin-
nen Soft Skills, Kommunikationsfähig-
keit, Change-Management-Ansätze 
und Problemlösungskompetenzen an 
Bedeutung. Besonders gefragt sind 
Fachkräfte, die Veränderungen als 
Chance begreifen, neue Technologien 
souverän einsetzen und sich in kom-
plexen Projekten professionell bewe-
gen.

Wie reagiert das IHK-Bildungszent-
rum auf diese Entwicklungen?
Unser Anspruch ist es, Unternehmen 
nicht nur Wissen zu vermitteln, son-
dern Lösungen für die Praxis anzu-
bieten. Deshalb entwickeln wir unser 
Lehrgangsangebot kontinuierlich wei-
ter. 

Die Fragen stellte Joris Smolders,  
IHK Frankfurt.
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einer Branche, die sich noch zu lang-
sam bewegt“, so Kuczaj, der auch den 
War for Talents im Blick hat: „In Zeiten 
des Fachkräftemangels ist das Büro ein 
entscheidender Faktor, um Talente zu 
finden und zu halten. Wer seinen Mit-
arbeitern eine inspirierende Arbeitsum-
gebung bietet, wird die besten Köpfe für 
sich gewinnen.“ Er sieht daher Arbeit 
4.0 nicht als Trend, sondern als unum-
kehrbare Entwicklung. „Technologie op-
timiert Prozesse – aber es sind die Men-
schen, die sie zum Leben erwecken. 
Eine kluge Bürogestaltung verbindet 
beides.“

Das Atelier Markgraph, eine internatio-
nal tätige Agentur für Planungs-, Ge-

staltungs- und Designdienstleistungen, 
sieht sich als Space for Progress. „Wir 
arbeiten permanent daran, uns immer 
wieder neu auszurichten“, so Jenni-
fer Ussner, Head of Business Develop-
ment. Experten aus verschiedenen 
Disziplinen seien gemeinsam strate-
gisch, technologisch, gestalterisch und 
operativ tätig, um für die Auftraggeber 
immersive Erlebnisse zu schaffen. Viel-
falt und Gleichberechtigung seien inte-
grale Bestandteile der Unternehmens-
DNA. „Wir glauben daran, dass unter-
schiedliche Stimmen und Perspektiven 
unsere Arbeit bereichern“, betont Uss-
ner. „Deshalb setzen wir uns für ein in-
klusives Arbeitsumfeld ein, in dem jeder 
die Möglichkeit hat, sich frei zu entfal-

ten – unabhängig von Geschlechtsiden-
tität, kulturellem oder ethnischem Hin-
tergrund, Religion, sexueller Orientie-
rung, Alter oder körperlichen Fähigkei-
ten.“ Diskriminierung jeglicher Art habe 
im Atelier Markgraph keinen Platz.

Kultur der offenen Kommunikation

Gemeinsam gingen sie der Frage nach, 
wie sie ihr Miteinander gestalten wol-
len; Homeoffice, Remote Work und 
hybrides Arbeiten sorgten für Flexibili-
tät. Zu den Rahmenbedingungen von 
Arbeit 4.0 gehöre „Vertrauen statt Kon-
trolle“. Besonders Führungskräfte sei-
en in der Verantwortung, den persön-
lichen Austausch im Team zu fördern, 
Transparenz zu schaffen und eine Kul-
tur der offenen Kommunikation zu etab-
lieren. Mit der Vernetzung mit anderen 
Kreativen und angrenzenden Abteilun-
gen entstehe zudem eine „interdiszi-
plinäre Schwarmintelligenz“. Beim in-
ternen Format „First Friday“ dürften 
Teammitglieder übergreifend zu aktu-
ellen Themen präsentieren und erwor-
bene Skills vermitteln. Das Credo laute 
„Wissen teilen, voneinander miteinan-
der lernen“. 

Eine eigens geschaffene Stelle für 
„Trends and Insights“ scanne perma-
nent aktuelle Entwicklungen und teile 

Rolf Löwisch, Head of AI, IBM Dach: „Die Art zu arbeiten verändert sich. Sie wird aus einer Mischung aus wert-
vollen Fachkräften und digitalen Agenten bestehen, die diesen zuarbeiten und sie entlasten.“
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Gesellschaft für Digitali-
sierungs- und Verhaltens-
forschung (Codive)

Der Verein Codive fördert mit innova-
tiven Forschungsansätzen einen „Con-
ceptual Change“, der das volle Potenzial 
digitaler Innovationen erschließt. Ziel 
ist es, technologische Neuerungen 
agil, werteorientiert und nachhaltig in 
die Praxis zu überführen – stets im Zu-
sammenspiel von Mensch und Technik 
sowie unter Berücksichtigung von Risiko 
und Unsicherheit in gemeinschaftlichen 
Entscheidungsprozessen. https://
codive.de
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diese mit dem Team – zum Beispiel für 
die Integration von KI. „Entscheidend 
ist, die Vorteile der neuen Technolo-
gien richtig zu nutzen und den Punkt zu 
erkennen, an dem die kreative Vielfalt 
menschlicher Perspektiven den Unter-
schied macht“, so Ussner. „KI ist ein 
mächtiges und hilfreiches Tool, aber 
die besten Ideen und Erlebnisse ent-
stehen im Team.“ Da sich Technolo-
gien ständig weiterentwickelten, gelte 
es, Mitarbeiter zu empowern. Sie emp-
fiehlt Unternehmen, in Upskilling (Er-
weiterung der Kompetenzen) und Res-
killing (gänzlich neue Fähigkeiten erler-
nen) zu investieren, um wettbewerbs-
fähig zu bleiben. Bestenfalls gebe es 
Mentoren und Wegbereiter im eigenen 
Betrieb. 

Vertrauen aufbauen

Als Beraterin von Arbeitgebern bei al-
len arbeitsrechtlichen Fragen sieht die 
Fachanwältin Dr. Kathrin Pietras von 
der Kanzlei Andersen, Frankfurt, wie 
sehr gerade die Nutzung von KI die 

Messlatte höher legt: „Die Einführung 
von ‚normaler‘ neuer Technik, neuer 
Modelle oder veränderter Organisa-
tionsformen wird von den Unterneh-
men in die Arbeitsabläufe eingebaut, 
und alle gewöhnen sich daran“, so Pie-
tras. Der Einsatz von KI hingegen brin-
ge in fast allen Bereichen Änderungen 
der Arbeitsweisen mit sich, weil dies 

nicht nur ein Hilfsmittel sei, sondern 
tief in die inhaltliche Arbeit hineinwirke. 
Umso wichtiger sei es, sich damit aus-
zukennen – und auch die Grenzen der 
Technologien zu erkennen. Denn bei al-
len Möglichkeiten, die IT und KI böten, 
sei es nach wie vor elementar, dass 
sich Kollegen auch persönlich und re-
gelmäßig treffen. 

Jennifer Ussner, Head of Business Development, Atelier Markgraph: „Entscheidend ist, den Punkt zu erkennen, an 
dem die kreative Vielfalt menschlicher Perspektiven den Unterschied macht.“
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Innovationsnewsletter 

Verpassen Sie keine Informationen und 
Veranstaltungstermine zu Innovations-, 
Forschungs- und Technologiethemen 
mehr. Jetzt registrieren unter www.
ihk-hessen-innovativ.de/ 
services/newsletter
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www.ikk-jobaktiv.de

Jetzt Ansprech
partner finden!

Sie möchten die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter fördern und ein betrieb
liches Gesundheitsmanagement etablieren? Unser Kompetenzteam 
ist jederzeit gerne für Sie da und unterstützt Sie bei der Umsetzung.

Herausforderungen  
gemeinsam meistern



„Gerade in kritischen Personalsituatio-
nen oder in Verhandlungen mit Betriebs-
räten, die neuer Technik häufig eine ge-
wisse Skepsis entgegenbringen, wird 
es immer echte Menschen als Berater 
brauchen“, ist die Juristin überzeugt. 
Sie müssten gemeinsam mit den Arbeit-
gebern Vertrauen aufbauen, um sicher-
zustellen, dass die Technik den Mit-
arbeitern bei der Arbeit helfe, sie aber 
nicht überwache oder gegen ihren Wil-
len unterstütze. Da aus demografischen 
Gründen die Zahl der Bewerber sinken 
werde, sollten Arbeitgeber in Zukunft 
ein verstärktes Augenmerk darauf rich-
ten, sich nicht unbedacht von Mitarbei-
tern zu trennen, empfiehlt Pietras. 

Den Nutzen deutlich machen

Diese müssten – soweit irgend mög-
lich – an die neuen Anforderungen her-
angeführt und geschult werden. Wenn 
im internationalen Bereich andere Stan-
dards gelten, gehe es zudem darum, 
zum Beispiel der Muttergesellschaft im 
Ausland zu erklären, warum nicht al-
les am deutschen Arbeits- oder Daten-

DREI FR AGEN AN

Matthias Lais, Geschäftsführer, Neosfer, Frankfurt, über die 
 Herausforderung, mit Start-ups zu arbeiten, sowie gute Personal-
führung und Mitarbeiterbindung in Zeiten von Homeoffice

Herr Lais, was macht das Arbeiten 
mit und in Start-ups aus?
Die Arbeit mit Start-ups bedeutet 
ständige Innovation: neue Ideen, neue 
Ansätze, immer am Puls der Zeit. 
Es ist anspruchsvoll, aber unglaub-
lich inspirierend, gemeinsam mit En-
trepreneuren etwas aufzubauen, das 
nachhaltig erfolgreich ist.

Was können mittelständische 
Unternehmen von Start-ups ler-
nen?

Mehr Risikobereitschaft und schnel-
lere Entscheidungen – auch, wenn 
es darum geht, gescheiterte Projek-
te frühzeitig zu beenden. Zudem eine 
größere Offenheit für Veränderung, 
besonders im Technologiebereich. 
Wer innovativ bleibt, sichert langfristig 
seine Wettbewerbsfähigkeit.

Was macht für Sie in Ihrer Rolle als 
Geschäftsführer Arbeiten 4.0 aus?
Flexibilität und Individualität sind in 
der Personalführung entscheidend. 

Hybride Modelle funktionieren am 
besten – 100 Prozent Homeoffice 
unserer Erfahrung nach eher nicht. Zu-
dem ist die Weiterbildung in Technolo-
gien wie Large Language Modells es-
senziell. Denn richtig eingesetzt, brin-
gen sie enorme Vorteile im Arbeits-
alltag.

Die Fragen stellte Frank Irmscher,  
IHK Hessen innovativ.

Daniel Brugger, Geschäftsführer, Fortschritt: „Unternehmen mit einer klaren Mission und sozialer Verantwortung 
gewinnen an Attraktivität.“
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schutzrecht schlecht ist, weiß die er-
fahrene Anwältin. Immerhin könne der 
verhältnismäßig hohe Schutz auch zu 
einer höheren Loyalität der Mitarbeiter 
führen.

Der Nutzen des Technologieeinsatzes 
auch für den Einzelnen müsse jeden-
falls deutlich gemacht und gut kommu-
niziert werden, betont Daniel Brugger, 
Geschäftsführer, Fortschritt, ein Think-
Tank-basiertes Frankfurter Beratungs-
unternehmen. „Gleichzeitig müssen 
die Implementierungshürden minimiert 
werden, indem zum Beispiel die Mit-
arbeiter bereits bei der Funktionsdefini-
tion involviert werden.“ Der Schlüssel 
für eine hohe Akzeptanz neuer Techno-
logien in der Belegschaft seien zudem 
didaktisch kluge und zielgruppengenaue 
Schulungen. Diese seien wiederum Vor-
aussetzung, um die Qualität der Arbeits-
ergebnisse mit KI-Unterstützung zu kon-
trollieren und damit den Erfolg einer sol-
chen Systemnutzung zu gewährleisten. 
Es empfehle sich, die existierenden Rol-
lenprofile auf Automatisierungspotenzial 
zu analysieren und die Aufgaben zwi-
schen Mensch und Maschine neu zu 
verteilen.

Fürsorgepflicht nicht vergessen

Er sieht allerdings steigende Anforde-
rungen an das Management und eine 
gute Führung: „Die Fürsorgepflicht des 

Arbeitgebers bleibt in der Arbeit 4.0 un-
verändert bestehen“, sagt er. Ihr nach-
zukommen, sei aber unter Umständen 
schwieriger als im traditionellen Vor-Ort-
Setting, bei dem auch strikt zwischen 
Arbeitszeit und Freizeit getrennt wird. 
Für Brugger ist klar, dass bei zuneh-
mendem Einsatz von Technologie der 
Mensch immer bedeutender wird: „Er 
ist und bleibt der entscheidende Fak-
tor.“ Daher spiele dann auch das Mind-
set der Mitarbeiter eine große Rolle. 
„Talente suchen nicht mehr nur attrak-
tive Gehälter, sondern vor allem nach 
Sinn und Bedeutung in der Arbeit, Flexi-
bilität und Work-Life-Balance sowie Ent-
wicklungsmöglichkeiten“, so Brugger. 
Mitarbeiter wollten nicht nur arbeiten, 
sondern einen Beitrag leisten: „Unter-
nehmen mit einer klaren Mission und 
sozialer Verantwortung gewinnen also 
an Attraktivität.“

Die Arbeitskräfte von morgen haben 
der Vorstellung „wenn es Spaß macht, 
ist es keine Arbeit“ den Rücken ge-
kehrt, hat auch Nicolai Goschin, Ge-
schäftsführer, Digitalagentur Helllicht, 
festgestellt: „Arbeit muss sinnstif-
tend sein. Schließlich findet sie nicht 
mehr nur im Büro oder im Kollegen-
kreis statt, sondern auch zu Hause.“ 
Denn digitale Medien und New Work 
machten es möglich, dass die Gren-

Nicolai Goschin, Geschäftsführer, Digitalagentur Helllicht: „Arbeit muss sinnstiftend sein. Schließlich findet sie 
nicht mehr nur im Büro oder im Kollegenkreis statt, sondern auch zu Hause.“
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Arbeitszeit klug gestalten

Die neutrale und unabhängige Wissens- 
und Infoplattform für eine dauerhaft 
erfolgreiche und gemeinsame Arbeits-
zeitgestaltung des RKW Hessen können 
Sie hier aufrufen: www.arbeits 
zeit-klug-gestalten.de

IHK Hessen innovativ

Die Technologie- und Innovationsbe-
ratung der hessischen IHKs informiert 
unter anderem zu Innovationsmanage-
ment, Forschungs- und Entwicklungs-
Förderprogrammen, Technologietransfer 
und Forschungskooperation, Produkt-
sicherheit und CE-Kennzeichnung sowie 
zu gewerblichen Schutzrechten. Kon-
takt: Frank Irmscher, E-Mail f.irmscher@
frankfurt-main.ihk.de www.ihk- 
hessen-innovativ.de
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zen zwischen Freizeit und Arbeit auf-
gelöst werden: „Doch sind wir mal ehr-
lich: Die wenigsten Unternehmen stif-
ten wirklich Sinn. Daher müssen sie es 
schaffen, eine eigene Kultur zu entwi-
ckeln, die Mitarbeitenden das Gefühl 
der Zugehörigkeit gibt.“

Führung neu lernen

Für ihn steckt die Arbeitswelt 4.0 vol-
ler Spannungsfelder, die immer größer 
werden und scheinbar unvereinbare An-
forderungen stellen. Diese Gegensätze 
müsse ein Unternehmen aushalten kön-
nen: „Personalführung ist ein zentrales 

Instrument, um mit dieser Spannung 
zu arbeiten – um daraus Kraft zu ziehen 
und sie zu nutzen. Schließlich steckt in 
jeder Spannung auch Energie.“ Die Füh-
rungskräfte von heute und morgen be-
nötigten in dieser digitalisierten Arbeits-
welt ein neues Set an Methoden. Wer 
nicht mehr mal schnell in ein Büro rein-
schauen könne, um etwas im Türrah-
men zu besprechen, müsse andere 
Wege finden. „Und hier muss Führung 
neu gelernt werden“, ist Goschin wich-
tig. „Die Führungskräfte in der Arbeits-
welt 4.0 müssen Meister der digitalen 
Kommunikation, insbesondere in der 
Schriftform, sein. Ein Smiley in einer 

Chat-Nachricht kann eine ganze Welt 
bedeuten, da es die Tonlage einer Aus-
sage definiert“.

Ausbildung ist das A und O

Um die Beschäftigten für die KI-gesteu-
erte Zukunft bestmöglich zu rüsten, 
wird von vielen Seiten dringend empfoh-
len, rechtzeitig die notwendigen tech-
nischen Fähigkeiten zu vermitteln. Ein 
von der Teha Group im Auftrag von IBM 
veröffentlichter Bericht zum Thema „Bil-
dungswege für KI: Wandel bei Know-
how und Jobs“ hat ermittelt, dass bis 
2030 voraussichtlich etwa 729 Millio-
nen Menschen weltweit KI-Tools nut-
zen werden – gegenüber 314 Millionen 
heute. Allerdings betraf das Qualifika-
tionsdefizit 2022 etwa 54 Prozent der 
Arbeitnehmer in Deutschland. Der er-
hebliche Fachkräftemangel stelle ein 
großes Hindernis für eine effektive Ein-
führung der KI dar und verhindere, dass 
deren Potenzial voll ausgeschöpft wer-
den könne. Dies zeige die Bedeutung 
von Bildung und Ausbildung bei der Vor-
bereitung der Belegschaft auf den Wan-
del durch KI.

KI-Kompetenzen vermitteln

Gemäß dem Bericht wird das Durch-
schnittsalter der Belegschaft in 

Dr. Kathrin Pietras, Fachanwältin, Kanzlei Andersen: „Angesichts des demografischen Wandels sollten Arbeit-
geber in Zukunft ein verstärktes Augenmerk darauf richten, sich nicht unbedacht von Mitarbeitern zu trennen.“
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Zukipro – Zukunftszentrum 
Hessen

Der Fokus des „Zukunftszentrums für 
menschenzentrierte KI in der Produk-
tionsarbeit“ (Zukipro) liegt auf dem 
Einsatz digitaler Technologien, die Men-
schen nicht ersetzen, sondern in ihrer 
Arbeit unterstützen. Mensch und künst-
liche Intelligenz zusammenzubringen 
und das passgenau für ihre täglichen 
Herausforderungen in Produktion und 
Handwerk, ist das Ziel. Zukipro bietet 
kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen in Hessen kostenfreie Infos und 
Beratung. www.zukipro.de
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Deutschland bis 2030 um etwa 1,8 Jahre steigen, was 
maßgeschneiderte Schulungs- und Weiterbildungsmöglich-
keiten insbesondere für ältere Arbeitnehmer erforderlich 
macht. Schätzungen zufolge werden dann über 53 Millio-
nen Arbeitnehmer eine Art von Weiterbildung benötigen, 
von denen 19 Millionen auf nicht traditionelle Bildungs-
wege wie Onlinekurse und digitale Qualifikationen setzen 
werden. 

Lebenslanges KI-Lernen fördern

Auch der am 1. August vergangenen Jahres in Kraft getrete-
ne „EU AI Act“ – eine europäische Verordnung über künst-
liche Intelligenz – sieht vor, dass Unternehmen, die KI-Sys-
teme einsetzen oder betreiben, sicherstellen, dass ihre Mit-
arbeiter über ein ausreichendes Maß an KI-Kompetenz ver-
fügen. Der Bericht „Bildungswege für KI“ empfiehlt unter 
anderem, KI-Konzepte in Lehrpläne aufzunehmen und das 
lebenslange KI-Lernen zu fördern. 

DIE AUTORIN

Stephanie Kreuzer
Diplom-Kauffrau und Journalistin,  Eschborn

mail@stephaniekreuzer.de
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MITARBEITERBINDUNG

Faktor Mensch
Mitarbeiter sind bekanntlich das 

größte Kapital eines Unterneh-
mens. Sie in  Entscheidungen  

einzubinden und eine posi-
tive Arbeitskultur durch offene 

Kommunikation und Wert-
schätzung zu schaffen, sind 

wesentliche Bestandteile des 
Unternehmenserfolgs.

Sofern ihnen keine Flexibilität beim Ar-
beitsort oder den Arbeitszeiten geboten 
würde, würden 54 Prozent der Mitarbei-
ter ihren Job wechseln. Was eine Stu-
die von EY bereits 2021 zeigte, bestä-
tigt sich seither in Befragungen wie dem 
jährlichen „Engagement Index“ von Gal-
lup: Während Unternehmen mit enga-
gierten Mitarbeitern deutlich produktiver 
sind, kämpfen viele Betriebe immer noch 
mit einem altmodischen Verständnis von 
Präsenzpflicht. Doch in einer Arbeits-
welt, die sich rasant verändert, droht 
ohne die aktive Einbindung der Mitarbei-
ter der Verlust von Talenten, Innovations-
kraft und Wettbewerbsfähigkeit. 

Flexiblere Arbeitsmodelle

Die Arbeitswelt erlebt einen tiefgrei-
fenden Wandel: Flexibilität ist nicht län-
ger ein Bonus, sondern wird von vielen 
Mitarbeitern als Standard erwartet. Die 
Mehrheit bevorzugt flexible Arbeitszei-
ten und die Möglichkeit, den Arbeitsort 
an persönliche Bedürfnisse anzupassen. 
Besonders kleine und mittelständische 
Unternehmen stehen vor der Heraus-
forderung, diesen Erwartungen gerecht 
zu werden, ohne ihre Betriebsabläufe 
zu gefährden. Gleichzeitig eröffnen sich 
auch Chancen: Engagierte Mitarbeiter 
sind nicht nur produktiver, sondern tra-

gen auch zu einer positiven Arbeitskul-
tur bei. Branchen wie Logistik, Produk-
tion und Verkauf stehen vor besonderen 
Hürden. Hier sind Vertrauen, klare Kom-
munikation und die Einbindung der Mit-
arbeiter entscheidend, um Flexibilität 
kulturell und praktisch zu verankern.

„Bei uns geht das nicht“

Der Satz „Bei uns wird noch richtig ge-
arbeitet“ spiegelt oft die Haltung wider, 
dass moderne Arbeitsmodelle oder Mit-
arbeitereinbindung in bestimmten Bran-
chen nicht umsetzbar seien. Doch der 
Schlüssel liegt nicht in der Branche, son-
dern in der Haltung. Führungskräfte spie-
len eine entscheidende Rolle: Durch Ver-
trauen, psychologische Sicherheit und 
Sinnhaftigkeit bleiben Mitarbeiter mo-
tiviert und loyal. Zufriedene Mitarbeiter 
repräsentieren das Unternehmen nach 
außen, senken die Kosten für Rekrutie-
rung und Einarbeitung und verhindern den 
Verlust von wertvollem Wissen. Wert-
schätzung ist daher kein  „Nice to have“, 
sondern ein entscheidender Erfolgsfaktor.

Der Wandel beginnt mit kleinen Schrit-
ten. Eine klare Vision, regelmäßige 
Wertschätzung und die Einbindung der 
Mitarbeiter in Entscheidungen können 
viel bewirken und schaffen eine neue 
Kultur der Zusammenarbeit – auch in 
Bereichen, die als unflexibel gelten. In 
vielen Unternehmen fehlen beispiels-
weise Gelegenheiten für den offenen 
Austausch, oder die Akteure nehmen 

Initiative Neue Qualität  
der Arbeit

Auf dem Weg zu einer zukunftsorien-
tierten Unternehmenskultur, bei der 
die Menschen im Mittelpunkt stehen, 
begleitet die „Initiative neue Qualität der 
Arbeit“ (Inqa) Unternehmen und Organi-
sationen. Mit Praxiswissen, Beratung, 
Selbstchecks, Vernetzungsangeboten 
und Projektförderung hilft Inqa Betrieben 
und Beschäftigten, sich zukunftsfest 
aufzustellen – und trägt so zur Fach-
kräftesicherung bei. www.inqa.de
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sich hierfür keine Zeit. Durch regelmäßi-
ge Reflexionsformate wird psychologi-
sche Sicherheit gestärkt und Rollen so-
wie Unternehmensziele werden klarer 
definiert. Das Ergebnis: mehr Identifika-
tion, bessere Zusammenarbeit und hö-
here Eigeninitiative im Team. 

Visionen kommunizieren

Entscheidend ist, dass Führungskräfte 
zunächst Klarheit schaffen und eine kla-
re Vision definieren und kommunizieren. 
Mitarbeiter wollen wissen, wo die Reise 
hingeht und welchen Beitrag sie leisten 
können. Eine klare Ausrichtung schafft 
Orientierung und stärkt das Vertrauen. 
Durch eine positive Arbeitskultur, zu der 
Anerkennung ebenso zählt wie die of-
fene Kommunikation, wird das Engage-
ment der Mitarbeiter gefördert. Regel-
mäßiges Feedback und der aktive Aus-
tausch – auch zu Herausforderungen – 
stärken die Bindung und das Gefühl der 
Wertschätzung. Schließlich geht es dar-

um, Veränderungen zu gestalten und mit 
Pilotprojekten zu starten. Kleine Verän-
derungen, wie flexible Schichtsysteme 
oder eine neue Feedback-Kultur, können 
schnell Erfolge zeigen und die Akzep-
tanz für größere Schritte erhöhen. Füh-
rung beginnt mit Taten – und jeder noch 
so kleine Schritt kann den Grundstein für 
eine Kultur legen, in der Mitarbeiter nicht 
nur dabei sind, sondern mitgestalten.

Arbeitswelt positiv gestalten

Unternehmen, die Mitarbeitereinbin-
dung in den Fokus rücken, schaffen 
nicht nur eine bessere Arbeitswelt, son-
dern sichern sich langfristige Erfolge. 
Eine starke Einbindung der Mitarbeiter 
steigert nicht nur die Produktivität, son-
dern trägt auch zu einer besseren Work-
Life-Balance bei. Doch am Ende sind es 
nicht nur Zahlen, die zählen – es sind die 
Menschen in den Unternehmen. Mit-
arbeiter, die sich gesehen, gehört und 
wertgeschätzt fühlen, leisten nicht nur 

bessere Arbeit, sondern tragen auch 
dazu bei, dass Unternehmen wachsen 
und sich weiterentwickeln. Es ist an 
den Verantwortlichen in den Unterneh-
men, eine Arbeitswelt zu gestalten, in 
der Menschen aufblühen können. Denn 
echte Veränderung beginnt immer bei 
uns selbst – und sie zahlt sich aus.

DIE AUTORIN

Verena Rustemeyer
Geschäftsführerin, Supyou Consulting, 

Essen
verena@supyou-ruhr.de

touch.
Personal

International

reach.

Jetzt buchen!

Erleben Sie unsere führende Seefracht-Kompetenz – 
profitieren Sie von den besten LCL-Services.
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PIK ATRON, USINGEN

Handarbeit trifft Hightech
Der familiär geführte Hersteller von Leistungselektronik Pikatron aus Usingen zeigt, 

dass es beim Arbeiten 4.0 um mehr als nur Technologie geht. Zu den  Erfolgsfaktoren 
 zählen auch eine offene Unternehmenskultur und ökologische Verantwortung.

Kundenspezifische elektromagneti-
sche Bauelemente, EMV-Filter und 
leistungselektronische Geräte sind 
die Spezialität von Pikatron. Die Pro-
dukte des mittelständischen Usinger 
Unternehmens kommen in Flugzeu-
gen, Schiffen oder medizintechnischen 
Geräten zur Anwendung. Hightech 
und Handarbeit treffen in den Produk-
tionshallen am Usinger Hauptsitz des 
Unternehmens auf wortwörtlich span-
nende Art und Weise aufeinander. Die 
technischen Anforderungen an die 

Produkte sind hoch, die Fertigung ist 
kompliziert.

Innovationen sind kein Zufallsprodukt

„Arbeiten 4.0 bedeutet für uns, das 
Leben unserer Mitarbeiter genau dort 
zu erleichtern, wo moderne Werkzeu-
ge und schlanke Strukturen effektiv 
unterstützen können“, sagt Geschäfts-
führer Dr. Matthias Staab. „Dabei set-
zen wir auf Digitalisierung und Auto-
matisierung nur dort, wo sie sinnstif-

tend sind und echten Mehrwert bie-
ten.“ Ein internes Optimierungsteam 
analysiert fortlaufend Produkte wie 
auch Prozesse und verbessert sie 
Schritt für Schritt. Dabei kombiniert 
Pikatron im Innovationsprozess so-
wohl Daten aus allen Unternehmens-
bereichen als auch innovative Metho-
den der Zusammenarbeit, wie Design 
Thinking und Objectives and Key-Re-
sults – eine Methode, mit der Berei-
che sich ihre Ziele selbst setzen und 
überprüfen können.

Dr. Matthias Staab, Geschäftsführer, Pikatron: „Arbeit 4.0 bedeutet für uns, das Leben unserer Mitarbeiter genau dort zu erleichtern, wo moderne Werkzeuge effektiv unterstützen können.“
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Den Wandel gestalten

„Wir führen unsere ‚Manufaktur‘ unter 
den Rahmenbedingungen von Arbeit 
4.0 und sind dadurch in der Lage, uns 
flexibel an eine sich schnell wandeln-
de Umwelt anzupassen“, so Staab. Ihm 
sind Wirtschaftlichkeit und Eigenverant-
wortung besonders wichtig. Seine Rol-
le wandelt sich mit: „Die Veränderun-
gen in der Arbeitswelt beschleunigen 
sich spürbar. Meine zentrale Aufgabe 
besteht darin, alle 450 Mitarbeiter aktiv 
in diesen rasanten Wandel einzubezie-
hen und mitzunehmen.“ Zu den im Mit-
telstand typischerweise flachen Hierar-
chien gesellen sich flexible Arbeitszeit-
modelle, externe Forschungsprojekte 
und eine systematische Weiterqualifizie-
rung der Mitarbeiter als Bausteine von 
„Arbeiten 4.0“ bei Pikatron.

„Produktion und kaufmännischer Be-
reich wachsen immer enger zusam-

men“, erläutert Personalleiterin Elke Ki-
lian-Bäss. Die Schnittstellen zwischen 
den Bereichen im Unternehmen wür-
den wichtiger. Die Anzahl der unter-
stützenden Mitarbeiter in der Produk-
tion sei gestiegen. Sie benötigten oft 
ein höheres fachliches Qualifikations-
niveau, um neue Technologien anzu-
wenden – unter anderem, weil Soft-
waretools immer mehr zum Einsatz 
kämen. Bei der Gewinnung von Fach-
kräften setzt Pikatron auf eigene Aus-
bildung und nutzt die starke regionale 
Verankerung. „Wir spüren einen deutli-
chen Wertewandel. Immer mehr unse-
rer Mitarbeiter und Kunden legen Wert 
auf ökologische und soziale Verant-
wortung sowie auf eine sinnstiftende 
Arbeit“, so Staab. Er sieht auch darin 
eine Chance, das Unternehmen weiter-
zuentwickeln.

Mitgestaltung ausdrücklich 
 erwünscht

Im technischen Bereich liegt diese Wei-
terentwicklung in der Verantwortung 
von Dr. Florian Klug. Auch für ihn sind 
die Mitarbeiter eine zentrale Quelle neu-
er Ideen: „Durch regelmäßige Mee-
tings, Workshops und Feedbackrunden 
schaffen wir ein Umfeld, das die aktive 
Mitgestaltung fördert. Jeder Vorschlag 
wird ernst genommen und auf seine 
Machbarkeit geprüft.“ Besonders wich-
tig sei ihm eine offene Unternehmens-
kultur, in der sich alle ermutigt fühlten, 
ihre Ideen einzubringen. 

Wie wichtig das Wissen und die Erfah-
rungen im Unternehmen für die Wett-
bewerbsfähigkeit sind, erläutert der Ent-
wicklungsleiter anhand eines aktuellen 
Forschungsprojektes. Pikatron arbei-
tet daran, Daten aus rund 50 000 in der 
Unternehmensgeschichte entwickelten 
Produkten mittels KI intelligent nutzbar 
zu machen. Eine Art Vorschlagsgene-
rator soll in Zukunft die technische Ent-
wicklung bei Kundenanfragen unterstüt-
zen. So muss das Unternehmen nicht 
laufend das Rad neu erfinden, sondern 
kann noch besser vom in 50 Jahren Ge-
lernten profitieren. „Wir sind ein produ-
zierendes Unternehmen – und wir wol-
len es auch bleiben“, betont Staab. Ex-
pertise und Kreativität der Mitarbeiter 
machten den Unterschied.

DER AUTOR

Frank Irmscher
Innovationsberater, IHK Hessen 

 inno vativ, c/o IHK Frankfurt
f.irmscher@frankfurt-main.ihk.de

KONTAK T

Pikatron
Raiffeisenstraße 10
61250 Usingen
Telefon 0 60 81 / 58 30
E-Mail info@pikatron.de
www.pikatron-gruppe.de
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DIGITALE KOMPETENZEN

Vom Chef zum Coach
Nicht immer ist es für Mitarbeiter leicht, mit dem rasanten digitalen  Wandel der Arbeitswelt und der 

Arbeitskultur Schritt zu halten. Hier sind Führungskräfte gefragt, die die Rolle von Coaches übernehmen.
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Die Arbeitswelt befindet sich im Wandel. Globalisierung,  Digitalisierung und der ra-
sante Fortschritt in der künstlichen Intelligenz (KI) beeinflussen Unternehmen und 
Beschäftigte zunehmend. Marktanforderungen ändern sich schneller; besonders 
für mittelständische Unternehmen ist die Balance zwischen stabilen Prozessen und 
Anpassungsfähigkeit entscheidend. Arbeiten 4.0 umfasst daher mehr als digitale 
Tools – es erfordert ein neues Denken, Offenheit für Veränderungen und kontinuier-
liches Lernen.

Future Skills für Führungskräfte

Eine zentrale Rolle spielen Future Skills, die für die Transformation essenziell sind. 
Digitale Kompetenz ist heute eine Schlüsselqualifikation. Der sichere Umgang mit 
Software, Datenanalyse und KI bildet die Basis moderner Arbeitsweisen. Eben-
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so wichtig sind kollaborative Fähigkeiten, insbesondere in virtuellen und hybriden 
Teams, die technisches Know-how und effektive digitale Kommunikation erfordern. 
Mit der Automatisierung von Routineaufgaben rücken analytisches und kreatives 
Denken in den Fokus. Unternehmen profitieren von Mitarbeitern, die komplexe Zu-
sammenhänge erkennen, innovative Lösungen entwickeln und flexibel auf Verän-
derungen reagieren. Ein kontinuierlicher Lernprozess ist essenziell, um mit Entwick-
lungen Schritt zu halten. Seminare, E-Learning oder agile Lernmethoden fördern 
diesen Prozess und verankern neue Arbeitsweisen nachhaltig.

Kurze Planungszyklen, selbstorganisierte Teams und transparente Kommunikation 
stehen im Mittelpunkt. Eigenverantwortliche Teams treffen schneller Entscheidun-
gen und identifizieren sich stärker mit ihren Projekten. Regelmäßige Feedbackfor-
mate, etwa Stand-up-Meetings oder Retrospektiven, ermöglichen kontinuierliche 
Verbesserungen. Gleichzeitig verändert sich die Führungskultur: Führungskräfte 
übernehmen zunehmend die Rolle von Coaches, die Eigeninitiative und Zusammen-
arbeit stärken. Die schrittweise Einführung agiler Methoden, etwa durch Pilotpro-
jekte, kann Herausforderungen frühzeitig identifizieren und die Akzeptanz erhöhen.

Agile Methoden schrittweise einführen

Die meistbenutzten Methoden sind hierbei Scrum und Kanban. Scrum ist eine 
Arbeitsmethode, bei der Teams in kurzen Zeitabschnitten (Sprints) an klar definier-
ten Aufgaben arbeiten. Statt alles von Anfang bis Ende durchzuplanen, gibt es re-
gelmäßige Treffen, um Fortschritte zu besprechen, Probleme frühzeitig zu lösen 
und den Plan anzupassen. Dabei helfen feste Rollen wie der Scrum Master, der das 
Team unterstützt, und der Product Owner, der die Anforderungen klärt. Kanban hin-
gegen ist ein flexibles System zur Visualisierung von Arbeitsabläufen. Durch das 
Kanban-Board behalten Teams den Überblick über Aufgaben, Engpässe werden 
frühzeitig erkannt und Prozesse kontinuierlich optimiert. Beide Methoden fördern 
Transparenz, Eigenverantwortung und schnelle Anpassungsfähigkeit.

Moderne Technologien sind ein weiterer Schlüssel für Arbeiten 4.0. Der gezielte Ein-
satz digitaler Tools, von Datenanalyse und KI steigert die Effizienz von Arbeitsprozes-
sen. Die Kombination aus KI und agilen Prozessen schafft Freiraum für strategische 
und kreative Tätigkeiten. Digitale Kommunikations- und Projektmanagement-Tools 
sind inzwischen unverzichtbar. Sie erleichtern die Zusammenarbeit, fördern Trans-
parenz und unterstützen eine effiziente Organisation. Gleichzeitig gewinnen Kom-
petenzen wie Dateninterpretation, IT-Affinität und die Fähigkeit, komplexe Sachver-
halte verständlich zu vermitteln, an Bedeutung. Mitarbeiter mit diesen Fähigkeiten 
können digitale Strategien aktiv mitgestalten und Unternehmen in datengestützten 
Ent scheidungen unterstützen. Entscheidend bleibt, dass Technologien gezielt ein-
gesetzt wer den und konkrete Mehrwerte für die Unternehmensstrategie bieten.

Die Zukunft kann kommen

Arbeiten 4.0 geht somit über neue Technologien hinaus. Es ist ein umfassender 
Wandel, der Unternehmen befähigt, flexibel auf dynamische Märkte und technolo-
gische Entwicklungen zu reagieren. Die Förderung zukunftsrelevanter Kompeten-
zen, die Einführung agiler Methoden und der gezielte Einsatz digitaler Technologien 
sind entscheidende Erfolgsfaktoren. Besonders der Mittelstand profitiert von indi-
viduellen Lösungen, die spezifische Herausforderungen berücksichtigen. Eine kon-
sequente Weiterentwicklung in diesen Bereichen stärkt die Wettbewerbsfähigkeit 
und sichert langfristiges Wachstum.

DER AUTOR

Lars Rayher
Associate Partner, Agile Heroes, 

 Frankfurt
lrayher@agile-heroes.de

Weitere Infos

Auf der Homepage des Bundesarbeits-
ministeriums können die Broschüren 
„KI-Einsatz im Betrieb“, „KI-Kompass 
für KMU“ sowie „KI 
erfolgreich einführen“ 
kostenfrei heruntergela-
den werden:
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DIENSTJUBIL ÄEN

25 Jahre

Harald Klaus, Sparda-Bank Hessen, Frankfurt

Carsten Friebel, Commerzbank, Frankfurt

VERÖFFENTLICHUNG IM
IHK WIRTSCHAF TSFORUM

Feiern auch Sie ein 
 Firmenjubiläum?
Im IHK WirtschaftsForum veröffentlichen wir auch Ihr 
Firmenjubiläum. In Zehnerschritten (ab dem 20-Jäh-
rigen) werden die Unternehmen namentlich erwähnt. 
Unternehmen, die beispielsweise ein 25-, 50-, 75- oder 
100-jähriges Bestehen feiern, werden mit einem kleinen 
Artikel und Foto gewürdigt. Wir freuen uns auf Ihre Zu-
sendungen. Kontakt: Petra Menke, Telefon 0 69 / 21 97-
12 03, E-Mail p.menke@frankfurt-main.ihk.de.

125

Bad Sodener Zeitung
Die Bad Sodener Zei-
tung feiert ihr 125-jäh-
riges Bestehen: Die 
erste Ausgabe wur-
de 1899 unter dem 
Titel „Bad Sodener 
Anzeiger“ veröffent-
licht. Damals war die 
Zeitung noch recht 
bescheiden, mit be-
grenzten Ressourcen 
und einem kleinen Re-
daktionsteam. Heute 
ist sie eine der letzten 
lokalen wöchentlichen 
Kauf- und Abonne-
mentzeitungen, die in 
gedruckter Form und 
auch als E-Paper ver-
fügbar ist. Sie bietet ihren Lesern nicht nur aktuelle Nachrich-
ten und Veranstaltungstipps, sondern auch Hintergrundberich-
te zum Leben in Bad Soden.

25

Primotec Joachim Mosch
Das Bad Hombur-
ger Unternehmen 
Primotec Joachim 
Mosch ist ein in-
novativer Herstel-
ler für Dentallabore 
und Zahnarztpra-
xen. Der Firmen-
gründer Joachim 
Mosch schloss 
zunächst eine 
Ausbildung zum 

Zahntechniker ab und sammelte dann Erfahrung in der Füh-
rungsriege eines internationalen Dentalherstellers, bevor er im 
April 2000 sein eigenes Unternehmen gründete. Die Erfolgs-
geschichte von Primotec begann mit dem ersten lichthärten-
den Dentalwachs. Es folgten weitere revolutionäre Produkt-
neuheiten, wie ein lichthärtendes Material zur Herstellung von 
Knirscher-Schienen und dem Phaser Mikroimpulsschweißge-
rät. Seit 2004 ist Primotec auch in den USA heimisch und hat 
mit einem eigenen Fräszentrum weitere Geschäftsfelder er-
obert. Aktuell steht der Generationswechsel mit Sohn Dominik 
Mosch an, einem ausgebildeten Wirtschaftsingenieur.

50

Kern Group
Seit über fünf Jahrzehn-
ten unterstützt die Kern 
Group Unternehmen 
weltweit dabei, Sprach-
barrieren zu überwinden 
und Botschaften wir-
kungsvoll über sprachli-
che und kulturelle Gren-
zen hinweg zu transpor-
tieren. Mit Expertise im 
globalen Sprachenma-

nagement und dem Einsatz innovativer Technologien entwi-
ckelt das Frankfurter Unternehmen maßgeschneiderte Lösun-
gen für seine Kunden. Das Leistungsspektrum umfasst unter 
anderem spezialisierte Fachdienstleistungen im Bereich mul-
tilinguales Sprachenmanagement, Fachübersetzungen, Dol-
metschen, Terminologiemanagement, KI-basierte Technolo-
gien und Contenterstellung im Dokumentationsbereich. 

Heiko Hegner und Tochter Inken Hegner, seit 
25 Jahren Herausgeber der Bad Sodener Zeitung, 
mit einer aktuellen und einer der ältesten Aus-
gaben.

Die Unternehmenszentrale in Frankfurt.
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friedrich-umzug.de
Mehr Infos oder Kontakt unter:

Ihr Partner für Privat- und Firmenumzüge!Ihr Partner für Privat- und Firmenumzüge!

Friedrich Friedrich
Darmstädter Spediti ons- und Möbeltransportgesellschaft  mbH
Wiesenstraße 5     64347 Griesheim      anfrage@friedrich-umzug.de
     www.friedrich-umzug.de       www.sb-lagerhaus.de

Jetzt anrufen & beraten lassen:      06155 - 83 67 0

Firmenumzüge
Präzise Planung, minimale Ausfallzeiten

Projektmanagement & persönliche
Koordinati on

Referenzen namhaft er Unternehmen – 
auf Anfrage verfügbar

Privatumzüge
Nah, fern & internati onal

Persönliche Beratung & professionelle 
Durchführung

Demontage, Montage & Zwischenlagerung

Von Mitmach- bis Full-Service

Mitarbeiterumzüge

Seniorenumzüge + Labor- und Klinikumzüge

+ IT-Umzüge

Mehr Infos oder Kontakt unter:

 

Umweltbewusst
umziehen    



BR ANCHEN

Onlineseminar-Reihe  
für Einzelhändler

Um zukunftsfähig zu bleiben, muss der Handel in 
der Lage sein, in einer hybriden Realität – sowohl 
stationär als auch online – up to date und wettbe-
werbsfähig zu bleiben und sich den immer schnel-

ler wandelnden Anforderungen der Kunden anzupassen. Um 
Handelsunternehmen bei dieser gewaltigen Transformation 
zu unterstützen, haben die hessischen IHKs die Webinar-Rei-
he „Einzelhandel heute: digital, stationär und zukunftsfähig“ 
ins Leben gerufen. Die Webinar-Reihe hat am 24. März be-
gonnen und bietet noch bis Oktober weitere kostenfreie Ter-
mine, die jeweils eine Stunde dauern.

BR ANCHEN

Neuer Wohnungsmarkt-
bericht liegt vor

Der Immobilienmarkt befindet sich zu Jahresbe-
ginn in einem Spannungsfeld zwischen unsicheren 
Konjunkturaussichten, hohen Baukosten sowie 
einer zunehmenden Regulierung. Neben den Aus-

wirkungen auf die Bauwirtschaft beeinflussen diese Umstände 
auch den Immobilienmarkt im IHK-Bezirk Frankfurt, wie die 
neue Ausgabe des Wohnungsmarktberichtes 2024 / 2025 zeigt. 
Während die Kaufpreise im IHK-Bezirk stabil bleiben, spitzt sich 
die Lage auf dem Mietmarkt weiterhin drastisch zu.
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KI-Kompetenzen fördern
Seit 2. Februar sind Unternehmen verpflichtet, die Vorgaben 
von Artikel 4 des AI-Acts umzusetzen. Dieser verlangt, dass 
alle Personen, die KI-Systeme entwickeln oder nutzen, über 
ausreichende KI-Kompetenz verfügen. Eine generelle Schu-
lungspflicht ist nicht vorgeschrieben, dennoch sollten Unter-
nehmen sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter die notwendi-
gen Kenntnisse zum Umgang mit künstlicher Intelligenz be-
sitzen. Obwohl die Verordnung keine spezifischen Schu-
lungsformate vorschreibt, empfiehlt sich eine strukturierte 
Informationsstrategie, insbesondere für Unternehmen, die 
Hochrisiko-KI einsetzen. Die Umsetzung der Vorgaben trägt 
nicht nur zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bei, son-
dern minimiert auch Risiken im Umgang mit KI-Systemen. 
www.ihk-hessen- innovativ.de   KI-Verordnung 
Schulungspflicht
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INTERNATIONAL

Branchenguide: Karibik 
und Lateinamerika

Die deutschen Auslandshandelskammern in 
Lateinamerika und Germany Trade and In-
vest (gtai) haben den neuen Branchenguide 
zu Lateinamerika und der Karibik veröffent-

licht. Mit zwölf zukunftsträchtigen Branchen in der Re-
gion im Fokus, darunter erneuerbare Energien, kritische 
Rohstoffe, Infrastruktur und Medizintechnik, bietet er 
deutschen Unternehmen eine kompakte Übersicht über 
Geschäftschancen sowie eine Einschätzung der wirt-
schaftlichen Lage der wichtigsten Märkte der Region. 
www.gtai.de   Branchenguide Lateinamerika
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EXISTENZGRÜNDUNG

BFH-Urteil vereinfacht Unter-
nehmensnachfolge

Der Bundesfinanzhof (BFH) veröffent-
lichte im November ein Urteil zur steuer-
lichen Verschonung bei Unternehmens-
nachfolgen. Demnach ist es möglich, 
dass leitende Mitarbeiter eines Unter-
nehmens schenkweise oder durch ver-
billigten Erwerb von Geschäftsanteilen 
Unternehmensnachfolger werden, ohne 
dafür Einkommensteuer zahlen zu müs-
sen. Somit wird eine schenkweise Be-
teiligung am Unternehmen im Sinne der 
Unternehmensnachfolge nicht dem 
Arbeitslohn des leitenden Mitarbeiters 
zugerechnet. www.bundesfinanzhof.
de   Entscheidungen
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FINANZPL AT Z

Sechs Risiken im 
Fokus der Bafin

Die Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht 
(Bafin) hat die von ihr identi-
fizierten sechs Hauptrisiken 

für 2025 veröffentlicht. Demnach hat 
sich das Finanzsystem in 2024 als stabil 
erwiesen. Konjunkturschwächen und 
geopolitische Konflikte lassen jedoch 
erwarten, dass das Jahr 2025 heraus-
fordernder wird. Die sechs identifizier-
ten Risiken sind die Verlagerung von 
Spannungen und Konflikten in den di-
gitalen Raum, Korrekturen an den 
Immobilien- und internationalen Finanz-
märkten, Ausfälle von Unternehmens-
krediten, unzureichende Geldwäsche-
prävention und die Konzentration bei der 
Auslagerung von IT-Dienstleistungen. UNTERNEHMENSFÖRDERUNG

Hessen-Mikrodarlehen: 
 Förderbedingungen erweitert

Das hessische Wirtschaftsministerium bietet gemeinsam mit der Wibank 
das Hessen-Mikrodarlehen an. Die Förderbedingungen für diesen Kredit 
wurden seit Anfang des Jahres erweitert. So wird unter anderem der 
dauerhafte Nebenerwerb gefördert und die Prüfung von Nachförderungs-

anträgen erleichtert sowie die tilgungsfreie Zeit auf zwölf Monate ausgeweitet. 

mail@wolfsystem.de
www.wolfsystem.de

PRODUKTION 

MONTAGE

PLANUNG 

Industrie | Gewerbe | Stahlbau

Wolf System GmbH
94486 Osterhofen

09932 37-0 
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 FR ANKFURTER    
AUSSENWIRTSCHAF TSK ALENDER

Vertriebstreff am Morgen
Donnerstag, 15. Mai, 8 bis 10 Uhr,  
Telefon 0 69 / 21 97-14 35

US-Market Entry Bootcamp
Mittwoch bis Freitag, 21. bis 23. Mai,  
9 bis 16 Uhr, Telefon 0 69 / 21 97-13 17

Southeast Asian Career Fair
Freitag, 6. Juni, 9 bis 16 Uhr,  
Telefon 0 69 / 21 97-15 76

Mitarbeiterentsendung nach Ostasien
Dienstag, 1. Juli, 10 bis 11.15 Uhr,  
Telefon 0 69 / 21 97-14 02

International Stammtisch
Telefon 0 69 / 21 97-13 59, www.newcomers-
network.de

Weitere Infos und Anmeldung 
zu den Veranstaltungen online 
unter www.frankfurt-main.
ihk.de/veranstaltungen

Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist 
teilweise gebührenpflichtig.



KUNDENSTOPPER

Die Stadt rudert zurück
Die IHK Frankfurt hat sich für eine Gebührensenkung für das Aufstellen von Kunden-

stoppern starkgemacht und diese auch durchgesetzt. Ebenfalls setzte sie sich für einen 
 Kompromiss bei parkraumbewirtschafteten Außengastronomieflächen ein.

Kundenstopper sind ein gängiges und 
beliebtes Werbemittel des stationären 
Einzelhandels, um Passanten auf Waren 
und Angebote aufmerksam zu machen. 
Zu Beginn des Jahres 2024 hatte die 
Stadt Frankfurt im Entwurf des neuen 
Werbekonzepts Kundenstopper unter-
sagt. Die IHK Frankfurt kritisierte diese 
Entscheidung im Politikbrief „Werbung 
im öffentlichen Raum nicht weiter reg-
lementieren“ scharf, woraufhin das ge-
plante Verbot zurückgenommen wurde. 
Die Gebühr wurde jedoch in der Son-
dernutzungssatzung, die im Juli 2024 
in Kraft trat, je nach Lage von etwa 500 
auf 1825 beziehungsweise 3 650 Euro 
im Jahr deutlich erhöht – faktisch ein 
Verbot durch die Hintertür. 

„Ein falsches Signal“

Dies hat die IHK als falsches Signal und 
zusätzliche Belastung für die Wirtschaft 
kritisiert und wiederholt die Reduzie-
rung der Gebühren der Sondernutzungs-
satzung gefordert. Mit einem zufrie-
denstellenden Ergebnis für alle Beteilig-
ten. Das Mobilitätsdezernat und die IHK 
Frankfurt haben mit Unterstützung der 
Wirtschaftsförderung eine Einigung er-
zielt. Die Gebühren für Kundenstopper 
wurden im Bereich der erweiterten In-
nenstadt auf 80 Euro im Monat bezie-
hungsweise 960 Euro im Jahr gesenkt – 
eine jährliche Ersparnis in Höhe von 
2 690 Euro, während für Bereiche außer-
halb der Innenstadt 50 Euro im Monat 
beziehungsweise 600 Euro im Jahr be-
rechnet werden. Hier galt bislang eine 
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Kundenstopper auf der Frankfurter Fressgass.
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Gebühr von fünf Euro am Tag beziehungsweise 1825 Euro im 
Jahr. Mit ihrer Forderung und der erzielten Lösung hat sich 
die IHK Frankfurt erfolgreich für die Interessen der haupt-
sächlich mittelständisch geprägten Einzelhändler in der Stadt 
Frankfurt eingesetzt. 

Erhöhung zurückgenommen

„Ich danke der Stadt Frankfurt, dass unsere Argumente für 
den Erhalt von Kundenstoppern und die Senkung der Gebüh-
renhöhe gehört wurden“, betont Ulrich Caspar, Präsident der 
IHK Frankfurt. Insbesondere der Einzelhandel stehe zuneh-
mend unter Druck und sei auf jede Werbemöglichkeit ange-
wiesen. Auch andere Branchen nutzten Kundenstopper, um 
auf ihre Angebote hinzuweisen. „Zwar hätten wir uns als In-
teressenvertreter gewünscht, dass die Gebührenbelastung 
unserer Mitglieder nicht steigt, sind aber froh, dass die dras-
tische Erhöhung zurückgenommen wurde“, so Caspar. „Wir 
appellieren an die Stadtverordneten, bei allen politischen Ent-
scheidungen die Auswirkungen auf die Unternehmerschaft 
im Blick zu behalten, bürokratische Hürden abzubauen und 
Gebühren möglichst zu senken.“ 

Ebenfalls wurde im Dialog zwischen Stadt, Dehoga, Wirt-
schaftsförderung und IHK ein Kompromiss bei parkraumbe-
wirtschafteten Außengastronomieflächen erzielt. Die Mög-
lichkeit, gebührenpflichtige Parkplätze für die Außengastrono-
mie zu nutzen, wurde erstmals mit der neuen Satzung einge-
führt. Allerdings wurden die Gebühren in der ersten Fassung 
im Sommer 2024 mit bis zu 15 Euro täglich pro Parkplatz ver-
anschlagt. In der teuersten Kategorie hätte dies neben den re-
gulären Gebühren für die Außengastronomie einen Zuschlag 
von 5 475 Euro bedeutet. Auch hier hat die IHK Frankfurt 

interveniert und eine deutliche Senkung gefordert. In der Fol-
ge verzichtete die Stadt auf diese Zusatzgebühren für bewirt-
schaftete Parkflächen – mit Ausnahme der Berger, der Leip-
ziger und der Schweizer Straße. Hier kostet die außengast-
ronomische Sondernutzung auf einem gebührenpflichtigen 
Parkplatz ebenso wie in Fußgängerzonen 48 Euro pro Quad-
ratmeter und Jahr.

Sondernutzungssatzung

Die Stadt Frankfurt hat im März 2024 eine Änderung der Sonder-
nutzungssatzung beschlossen, nachdem die vorherige mehr als 
20 Jahre in Kraft war. Die aktualisierte Satzung samt überarbeite-
tem Gebührenverzeichnis gilt seit 1. Juli. Vor allem die unverhält-
nismäßige Preiserhöhung für einige der Sondernutzungen stieß 
bei der IHK Frankfurt auf Kritik. Nach Verhandlungen zwischen 
beiden Seiten wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 
27. Februar eine weitere Änderung der Sondernutzungssatzung 
beschlossen, in der neben der Nutzung von Kundenstoppern auch 
der Weihnachtsbaumverkauf und die gastronomische Nutzung 
bewirtschafteter Parkplätze neu geregelt und dabei die dafür 
zu entrichtenden Gebühren gesenkt werden. Alles, 
was Frankfurter Unternehmen über die Werbung 
im öffentlichen Raum wissen müssen, hat die Stadt 
Frankfurt auf ihrer Homepage zusammengefasst:

DIE AUTOREN

Dr. Alexander Theiss
Geschäftsführer,  

Standort politik, IHK Frankfurt
a.theiss@frankfurt-main.

ihk.de

Dr. Noemí Fernández 
 Sánchez

Referentin, Standortpolitik, 
IHK Frankfurt

n.sanchez@frankfurt-main.
ihk.de

BewerbenSie sich bis30. JUNI2025!

Der Wettbewerb zeigt bereits seit über 25 Jahren 
Hessens Reichtum an Unternehmer- und Erfinder-
geist. Er bietet hessischen Unternehmen die Chance 
ihre Attraktivität als Arbeitgeber, ihre internationale 
Wettbewerbsfähigkeit und ihre Innovationskraft 
zu präsentieren.

Jetzt bewerben: hessen-champions.de

Hessen ist ein Land 
der Champions 
Erzählen Sie Ihre Erfolgsgeschichte!
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AUSSENWIRTSCHAF TSPORTAL

Erfolgreich durchstarten

Nicht immer ist es einfach für exportorientierte Unternehmen, wichtige Länderinfos und   
Marktdaten zusammenzutragen. Hier kommt das neue Außenwirtschaftsportal ins Spiel:  
Es unterstützt Unternehmen, damit sie sich weltweit erfolgreich positionieren können.

Unternehmen, die ihre Aktivitäten im 
Ausland auf- oder ausbauen wollen, ste-
hen oft vor der Herausforderung, sich 
im Informationsdschungel zurechtzufin-
den. Um international wettbewerbsfähig 
zu bleiben, benötigen sie präzise und 
schnell verfügbare Informationen. Mit 

dem Außenwirtschaftsportal Hessen 
haben die hessischen IHKs eine zentrale 
Plattform geschaffen, auf der Informa-
tionen zum Auslandsgeschäft in gebün-
delter Form abrufbar sind.

Aktuelle Marktdaten

Ergänzend zu den Websites der IHKs bie-
tet das Portal eine Vielzahl an Themen, 
die speziell auf die Bedürfnisse export-
orientierter Unternehmen zugeschnitten 
sind. Neben aktuellen Marktdaten und 
Länderberichten, die über die wirtschaft-
liche Lage, rechtliche Rahmenbedingun-
gen und Geschäftspraktiken in verschie-
denen Ländern informieren, sind Informa-
tionen zu Zoll- und Einfuhrbestimmungen 
verständlich und übersichtlich aufbereitet.

Im Dienstleistungskompass des Portals 
sind Auskünfte zu grenzüberschreiten-
den Dienstleistungen und der Entsen-

dung von Mitarbeitern in Europa zusam-
mengetragen. Zudem wird auf aktuelle 
Herausforderungen wie Handelshemm-
nisse oder Lieferkettenprobleme ein-
gegangen, sodass Unternehmen stets 
auf dem neuesten Stand bleiben. Ge-
rade mittelständische Unternehmen, 

die über keine eigenen Abteilungen für 
Außenwirtschaft verfügen, können von 
diesem Angebot profitieren.

Kontakte zu Außenhandelskammern

Über das Außenwirtschaftsportal können 
Unternehmen direkt Kontakt zu den An-
sprechpartnern ihrer regionalen IHK auf-
nehmen. Dafür müssen sie lediglich die 
Postleitzahl ihres Unternehmensstandor-
tes auf der Portalseite eingeben und be-
kommen anschließend die richtigen An-
sprechpartner angezeigt. Diese Experten 
helfen individuell weiter, indem sie bei 
der Bewältigung von Herausforderungen 
im Auslandsgeschäft beraten und bei Be-
darf an weitere Stellen vermitteln. Über 
das Portal können auch Kontakte zu Aus-
landshandelskammern (AHKs) und ande-
ren relevanten Institutionen hergestellt 
werden, die Unternehmen bei ihren Inter-
nationalisierungsvorhaben unterstützen.

DIE AUTORIN

Miriam Hennig
Referentin, International, IHK Frankfurt

m.hennig@frankfurt-main.ihk.de

„In Zusammenarbeit mit den IHKs aus Bayern und Nordrhein-
Westfalen haben wir im Außenwirtschaftsportal unser Know-
how gebündelt, um Unternehmen damit schnell und unkompliziert 
mit Infos zu versorgen und Beratung anzubieten.“
Dr. Jürgen Ratzinger, Geschäftsführer, International, IHK Frankfurt

IHK ONLINE

Das IHK-Außenwirtschaftsportal ist 
hier abrufbar:

www.weltweit-erfolgreich.de/
hessen
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Alle Marken und Preisklassen – USM | Steelcase | Vitra | bene | König+Neurath | Interstuhl uvm.

Jetzt direkt Angebot
sichern!

April-Angebot
gültig vom 01.04.–30.04.25gültig vom 01.04.–30.04.25

249 € *
UVP: 729 €

Rabatt  sichern**

www.ks-büromöbel.shop
bei Anmeldung zum 

Newslett er

10%

99 €
*

UVP: 790€

VS Möbel Schließfachschrank
Farbe: Weiß 
2 Türen, 1 Querrollladen
Maße: 140 x 120 x 48 cm

Ceka E-Schreibti sch
elektrisch höhenverstellbar
160 x 80 cm, Ahorn

Wiesenstraße 2 | 64347 Griesheim | 06155 - 83 67 800 | shop@ks-bm.de
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EHRENAMT

Christian Eichmeier
Am 25. Februar feierte Christian Eichmeier, 
bis Ende 2024 Geschäftsführer von Contar-
go, Frankfurt, seinen 65. Geburtstag. Der 
gelernte Speditionskaufmann war seit Juli 
1997 für die Leitung des Containerterminals 
im Frankfurter Osthafen tätig. Er war unter 
anderem Mitglied des IHK-Ausschusses für 
Verkehr, Logistik und Mobilität sowie Vor-
standsvorsitzender der Gemeinschaft der 
Frankfurter Hafenanlieger.

Ron Reck
Im März feiert Ron Reck, Leiter der Ab-
teilung für Mobilität, bei AS+P Albert Speer 
und Partner, Frankfurt, seinen 50. Geburts-
tag. Er schloss sein Studium als Verkehrs-
ingenieur an der TU Dresden ab und hat sich 
in einer Vielzahl nationaler und internationa-
ler Projekte als anerkannter Experte einen 
Namen gemacht. Reck engagiert sich ehren-
amtlich im Ausschuss für Verkehr, Logistik 
und Mobilität der IHK Frankfurt.

Prof. Knut Ringat
Vom 28. Februar bis zum 1. März feierte der 
am 29. Februar eines Schaltjahres geborene 
Prof. Knut Ringat, seit 2008 Geschäftsführer 
und Vorsitzender der Geschäftsführung, 
Rhein-Main-Verkehrsverbund, seinen 65. 
Geburtstag. Ringat ist Mitglied der Vollver-
sammlung und des Ausschusses für Verkehr, 
Logistik und Mobilität der IHK Frankfurt so-
wie Vizepräsident des Verbandes Deutscher 
Verkehrsunternehmen.

Eduard M. Singer
Am 2. Februar feierte Eduard M. Singer 
seinen 55. Geburtstag. Er ist Leiter des 
Stadtmarketings und Citymanager der 
Stadt Frankfurt. Seine Expertise aus den 
Bereichen Tourismus, Gastgewerbe und 
Citymanagement bringt Singer seit vielen 
Jahren in die Ausschüsse Tourismus und 
Einzelhandel der Industrie- und Handels-
kammer Frankfurt ein. 

 IHK-VER ANSTALTUNGSK ALENDER

Mobile First: Warum die 
User Experience auf dem 
Smartphone passen muss
Mittwoch, 23. April,  
15 bis 16.30 Uhr

IHK-Seminar Grundlagen  
der Existenzgründung
Mittwoch, 7. Mai,  
8.30 bis 15.30 Uhr

Barrierefrei kommunizieren 
für Website-Betreiber
Mittwoch, 7. Mai,  
15 bis 16.30 Uhr

Sprechtage zu Patenten, 
 Gebrauchsmustern,  Marken- 
und Designschutz
Mittwoch, 14. Mai,  
10 bis 13 Uhr

Seminar: Entsendung  
von Mitarbeitenden nach 
Österreich
Dienstag, 20. Mai,  
10 bis 12.30 Uhr

KI für kleine Teams: So nutzt 
ihr ChatGPT und Co. im 
Alltag
Mittwoch, 21. Mai,  
15 bis 16.30 Uhr

Onlineseminar: Entsendung 
von Mitarbeitenden nach 
Großbritannien
Donnerstag, 22. Mai,  
10 bis 11.30 Uhr

Sprechtage zu Patenten, 
 Gebrauchsmustern,  Marken- 
und Designschutz
Mittwoch, 11. Juni,  
10 bis 13 Uhr

KI im Ausbildungsmar-
keting: Innovativ Talente 
gewinnen
Donnerstag, 23. Oktober,  
9 bis 13 Uhr

 Weitere Infos sowie eine komplette Veranstaltungs-
übersicht finden Sie unter 
www.frankfurt-main.ihk.de/veranstaltungen 
Die Teilnahme ist teilweise gebührenpflichtig. Sofern 
nicht anders angegeben, finden die Veranstaltungen 
in der IHK Frankfurt statt.

AUSBILDUNG

IHK-Energie-Scouts: 
 Qualifizierung für Azubis

Auch in diesem Jahr werden wieder Azubis zu 
Energie-Scouts weitergebildet. Die Idee ist über-
zeugend: Azubis werden befähigt, energetische 
Schwachstellen im Unternehmen aufzuspüren und 

daraus eigene Energieeinsparprojekte zu entwickeln. Als Bau-
stein für das unternehmenseigene Energiemanagementsystem 
können die IHK-Energie-Scouts einen wichtigen Beitrag leis-
ten. Kontakt: Luise Riedel, E-Mail l.riedel@franfurt-main.ihk.de
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IHK-Bildungszentrum
Nähere Informationen zu den nachfolgenden Bildungsangeboten erhalten Sie  

unter der Rufnummer 0 69 / 2197 + Durchwahl oder unter www.frankfurt-main.ihk.de/ 
ihk-bildungszentrum oder bildungszentrum@frankfurt-main.ihk.de.

IHK-SEMINARE

Projektmanagement, Grundlagen 545 Euro

28. / 29. April 2025 / 16 UE / 2-Tages-Seminar Telefon -12 32

Stressmanagement 545 Euro

28. / 29. April 2025 / 16 UE / 2-Tages-Seminar Telefon -12 32

Onboarding neuer Mitarbeiter 195 Euro

8. Mai 2025 / 8 UE / 1-Tages-Seminar Telefon -12 06

Kündigungen kompetent und rechtssicher führen 195 Euro

9. Mai 2025 / 8 UE / 1-Tages-Seminar Telefon -12 06

Der Weg in die Selbstständigkeit 175 Euro

ab 12. Mai 2025 / 20 UE / 5-Abende-Seminar Telefon -14 15

Professionelle Telefonakquise im B2B-Vertrieb 325 Euro

19. Mai 2025 / 8 UE / 1-Tages-Seminar Telefon -12 32

Digitalisierung im Arbeitsrecht 545 Euro

20. / 21. Mai 2025 / 16 UE / 2-Tages-Seminar Telefon -12 06

Buchhaltung und Jahresabrechnung in der WEG (Teil 2) 545 Euro

26. / 27. Mai 2025 / 16 UE / 2-Tages-Seminar Telefon -12 99

Grundlagen der Bautechnik 545 Euro

2. / 3. Juni 2025 / 16 UE / 2-Tages-Seminar Telefon -12 99

Moderations- und Präsentationstechniken 545 Euro

2. / 3. Juni 2025 / 16 UE / 2-Tages-Seminar Telefon -14 15

Gestalten von Mietverträgen 545 Euro

4. / 5. Juni 2025 / 16 UE / 2-Tages-Seminar Telefon -12 99

Facility Management und Betreiberverantwortung   

(Immobilienwirtschaft kompakt) 545 Euro

23. / 24. Juni 2025 / 16 UE / 2-Tages-Seminar Telefon -12 99

BERUFSBEGLEITENDE ZERTIFIKATSLEHRGÄNGE

Kosten- und Leistungsrechnung 845 Euro

ab 22. April 2025 / 70 UE / ca. 3 Monate Telefon -12 95

Umsatzsteuerrecht 795 Euro

ab 23. April 2025 / 62 UE / ca. 3 Monate Telefon -14 15

Grundzüge des Arbeitsrechts (nur online) 725 Euro 

ab 5. Mai 2025 / 50 UE / ca. 2 Monate Telefon -12 06

Buchführung II – System und Praxis 1 195 Euro

ab 26. Mai 2025 / 124 UE / ca. 6 Monate Telefon -12 95

Projektleiter/-in (IHK) – online 1 695 Euro

ab 3. Juni 2025 / 96 UE / ca. 3 Monate Telefon -12 32

BERUFSBEGLEITENDE LEHRGÄNGE MIT IHK-PRÜFUNG

Ausbildung der Ausbilderinnen und Ausbilder 675 Euro

berufsbegleitend – Präsenz Telefon -18 18 

ab 29. April 2025 / 80 UE / ca. 2 Monate 

Ausbildung der Ausbilderinnen und Ausbilder 675 Euro

Vollzeitlehrgang – Präsenz Telefon -18 18 

ab 20. Mai 2025 / 80 UE / ca. 1 Monat 

Bilanzbuchhalter /-in 4 395 Euro

ab 19. August 2025 / 820 UE / ca. 2 Jahre Telefon -14 15

Geprüfte /-r Personalfachkauffrau /-mann inklusive Aevo 3 545 Euro

ab 24. September 2025 / 520 UE / ca. 1,5 Jahre Telefon -12 95

   Preise zuzüglich Prüfungsgebühr nach der jeweilig gültigen Gebühren-
ordnung. Lehrgänge, die auf IHK-Prüfungen vorbereiten, werden auch 
von verschiedenen privaten Anbietern durchgeführt. Anschriften 
solcher Anbieter können im Internet über die Seite www.wis.ihk.de/
ihk-pruefungen/anbieterliste abgerufen werden. 
Änderungen vorbehalten.
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MINT-ZENTREN

Die Zukunft kann kommen

Die IHK Frankfurt unterstützt die Einrichtung von Mint-Zentren, um junge Menschen 
für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik zu begeistern und damit 

dem ausgeprägten Fachkräftemangel in diesem Bereich entgegenzuwirken.

In einer zunehmend digitalisierten und 
technologiegetriebenen Welt kommt 
der Ausbildung von Fachkräften in den 
Bereichen Mathematik, Informatik, Na-
turwissenschaften und Technik (Mint) 
eine zentrale Rolle zu. Besonders im 
Bereich Mint ist der Mangel an Fach-
kräften akut. Die IHK Frankfurt hat es 
sich zum Ziel gemacht, die Mint-Bil-
dung durch Initiativen in der Region zu 
stärken und junge Menschen für zu-
kunftsträchtige und spannende Be-
rufe in diesen Bereichen zu begeis-
tern. Daher unterstützt die IHK Frank-
furt die Einrichtung von Mint-Zentren 
mit je 15 000 Euro. Ziel der Zentren ist 
es, dass diese mit einer hochwertigen 
Ausstattung und innovativen Lehr- und 

Lernmethoden praxisorientierte Ange-
bote für junge Menschen schaffen, die 
das Interesse an diesen Themenberei-
chen steigern und somit langfristig zur 
Fachkräftesicherung beitragen.

Frühe Mint-Bildung in modernen 
Lernzentren

Im August vergangenen Jahres wurde 
das erste Mint-Zentrum im Frankfurter 
Westen eröffnet, gefolgt vom Zentrum 
Frankfurt-Nord im November. Das dritte 
Zentrum folgt im Juni in Eschborn. Die-
se Zentren bieten moderne Lernumge-
bungen, die auf die Anforderungen der 
digitalen Zukunft vorbereiten. Die Leib-
nizschule (Frankfurt-West), die Jose-

phine-Baker-Gesamtschule (Frankfurt- 
Nord) und die Heinrich-von-Kleist-Schu-
le (Eschborn) setzen dabei auf pra-
xisorientiertes Lernen mit moderner 
Technologie, um junge Menschen auf 
die beruflichen Anforderungen einer di-
gitalen Zukunft vorzubereiten. Die Zen-
tren stehen auch anderen Bildungsein-
richtungen offen, einschließlich Grund-
schulen. Jüngere Jahrgänge erhalten 
dadurch einen frühen Zugang zu Mint-
Fächern und modernen Technologien.

Interdisziplinäres Lernen

Die Mint-Zentren sind mit innovativer 
Technik wie zum Beispiel 3D-Druckern 
ausgestattet. Sie verbinden Mathema-

Eröffnung des Mint-Zentrums Frankfurt Nord (v. l.): Dr. Karsten Rudolf, Prokurist, Provadis-Gruppe, Evelin Spyra, Amtsleiterin, Staatliches Schulamt Frankfurt, Dr. Susanne 
Gölitzer, Leiterin, Josephine-Baker-Gesamtschule, und Markus H. Müller, IHK-Vizepräsident.
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tik, Informatik, Naturwissenschaften 
und Technik zu einem interdisziplinären 
Lernansatz. Dabei wird theoretisches 
Wissen mit der Lösung komplexer Pro-
bleme und Teamarbeit verknüpft. Das 
Konzept wurde auf der Grundlage süd-
hessischer Einrichtungen erarbeitet und 
gemeinsam mit Provadis, einem Fach-
kräfteentwickler der Industrie, weiter-
entwickelt. Hier steht der direkte Bezug 
zur Industrie und die praxisorientierte 
duale Ausbildung im Vordergrund. 

Die Mint-Zentren setzen auf interdis-
ziplinäres Lernen: Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschaften und Tech-
nik werden nicht isoliert unterrichtet, 
sondern eng miteinander verknüpft. 
So wird den jungen Menschen neben 

theoretischem Wissen auch die Fähig-
keit vermittelt, komplexe Probleme zu 
lösen und in Teams zu arbeiten – Fähig-
keiten, die auf dem Arbeitsmarkt von 
heute und morgen unverzichtbar sind. 
Die Mint-Zentren spielen eine zentra-
le Rolle in der Fachkräftesicherung der 
Region. Der Mangel an gut ausgebil-
deten Fachkräften in diesen Bereichen 
ist in Deutschland längst ein bekanntes 
Problem. 

Eine Win-win-Situation

Mit Eröffnung der drei Zentren und der 
Planung weiterer Einrichtungen in der 
Region setzt die IHK Frankfurt einen 
Meilenstein für die Bildungslandschaft. 
Der Erfolg dieses Projekts wird nicht 
nur an den Unterrichtseinheiten ge-
messen, sondern an den jungen Men-
schen, die mit den in den Mint-Zentren 
erlernten Fähigkeiten in die Arbeitswelt 
starten – gut vorbereitet und hochmo-
tiviert. Die Mint-Zentren sollen die Ko-
operation zwischen Bildungseinrichtun-
gen und Industrie weiter vertiefen und 
somit die Wettbewerbsfähigkeit der 
Metropolregion sichern. Eine Win-win-
Situation für alle Beteiligten: Einerseits 
werden junge Talente in den Mint-Fä-
chern gefördert, andererseits tragen die 
Unternehmen schon heute zur Gestal-
tung der Bildung von morgen bei. 

DIE AUTORIN

Sandra Bürger-Brilatus
Referentin, Team Ausbildungsberatung, 

IHK Frankfurt
s.buerger@frankfurt-main.ihk.de

Kooperation mit Mint-Zentren

Unternehmen, die ihre Expertise in den 
Mint-Zentren einbringen möchten, kön-
nen mit den Schulen Kontakt aufneh-
men. Hier bietet sich die Möglichkeit, 
praxisorientierte Projekte, Workshops 
oder andere innovative Bildungsformate 
anzubieten, die den Schülern wertvolle 
Einblicke in die Arbeitswelt ermög-
lichen. www.frankfurt-main.ihk.
de/mintzentrum
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EINE IDEE?
WIR BAUEN’S!
Kreative Konzepte für 
einzigartige Gewerbebauten.



URHEBERRECHT IM INTERNET

Kein rechtsfreier Raum
Das Internet macht es den Nutzern leicht, sich aus verschiedenen Quellen zu  bedienen 

und Inhalte für eigene Zwecke zu kopieren und zu nutzen. Auch wenn es oft aus 
 Unwissenheit geschieht: Das Verletzen von Verwertungsrechten kann teuer werden. 

Das Internet bietet vielfältige Möglich-
keiten, Inhalte aus unterschiedlichen 
Quellen zu nutzen: Mal eben ein Foto 
aus dem Netz in den Cloud-Speicher la-
den, ein Video in den sozialen Medien 
teilen, einen Artikel aus der Onlinezei-
tung in den eigenen Blog stellen – tech-
nisch ist das heute ganz einfach mög-
lich. Rechtlich sieht das allerdings an-
ders aus, denn auch im digitalen Raum 
gilt das Urheberrecht. Es stellt sich die 
Frage, was erlaubt und wo Vorsicht ge-
boten ist.

Schutz des geistigen Eigentums

Das Urheberrecht schützt persönliche 
geistige Schöpfungen (Werkbegriff) im 
Bereich der Literatur, Wissenschaft und 
Kunst. Für Inhalte im Internet bedeutet 
dies, dass insbesondere Texte, Bilder 
und Videos urheberrechtlichen Schutz 
genießen können. Unter Textwerke fal-
len unter anderem Interviews, Artikel, 
Blogeinträge, Produktbeschreibungen 
und Computerprogramme. Auch All-
gemeine Geschäftsbedingungen und 

Datenschutzerklärungen können sol-
che Werke sein, wenn sie ausreichend 
schöpferische Leistung vorweisen.

Zugunsten des Urhebers schützt das 
Urheberrechtsgesetz (UrhG) zunächst 
das Urheberpersönlichkeitsrecht in den 
Paragrafen 12 und folgende, nach dem 
der Urheber unter anderem das Veröf-
fentlichungsrecht an seinem Werk hat. 
Daneben stehen die Rechte zur Ver-
wertung des Werkes nach den Paragra-
fen 15 und folgende grundsätzlich dem 
Urheber zu. Die beiden wichtigsten Ver-
wertungsrechte im Internet sind das 
Recht zur Vervielfältigung, einschlägig 
bei Kopien, Bildschirmaufnahmen und 
Downloads, und das Recht zur öffentli-
chen Zugänglichmachung. 

Gerade das Vervielfältigungsrecht wird 
im Internet oft verletzt, wenn beispiels-
weise Bilder ohne das Einverständnis 
des Urhebers für eigene, nicht private 
Zwecke genutzt werden (sogenannter 
Bilderklau). Demgegenüber ist das Ver-
vielfältigen urheberrechtlich geschützter 
Werke erlaubt, solange sie nur für den 
privaten Gebrauch eingesetzt werden 
(Privatkopie).

Hyperlinks, Tweets und Co.

Die inhaltlich sinnvolle Verwendung 
von Hyperlinks, eingebetteten Inhalten 
( Embedded Links), wie beispielsweise 
Videos von Plattformen (wie Youtube 
oder X) und von geteilten Inhalten (wie 
Retweets von X auf der eigenen Web-
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site) sind urheberrechtskonform, da dies 
keine unerlaubte Vervielfältigung, son-
dern ein Zitat auf den Inhalt einer ande-
ren öffentlichen Website darstellt. Um 
eine Urheberrechtsverletzung auszu-
schließen, sollten sogenannte gemein-
freie Werke verwendet werden, zum 
Beispiel wenn ein Reel Hintergrund-
musik haben soll. Gemeinfrei bedeutet, 
dass die Urheberpersönlichkeitsrechte 
und die Verwertungsrechte erloschen 
sind. Diese Rechte erlöschen 70 Jahre 
nach dem Tod des Urhebers.

Ansprüche geltend machen

Aufgrund der Anonymität im Internet 
kann es langwierig sein, Ansprüche we-
gen einer Urheberrechtsverletzung gel-
tend zu machen. Sofern der Rechtsver-
letzer unbekannt ist, kann dessen IP-
Adresse hilfreich sein, um über einen 
gerichtlichen Auskunftsanspruch die 
Identität zu erfahren. Wenn der Rech-
teinhaber die Identität des Verletzers 
kennt, sollte er diesen abmahnen. Zu-
dem stehen dem Urheberrechtsinhaber 
insbesondere Unterlassungs-, Beseiti-
gungs- und Schadensersatzansprüche 
zu.

DER AUTOR

Nico Dreimüller 
Rechtsreferendar, IHK Frankfurt

f.hennig@frankfurt-main.ihk.de

STEUERFÄLLIGKEITEN

Staatssteuern

Umsatzsteuer- / Mehrwertsteuer
Umsatzsteuer- / Mehrwertsteuer-Vorauszah-
lung der Monatszahler werden am 10. April 
für den Monat März 2025 und am 12. Mai für 
den Monat April 2025 fällig. Monatszahler 
ist jeder Unternehmer, dessen Umsatzsteuer 
im Kalenderjahr 2024 mehr als 9 000 Euro 
betragen hat.

Am 10. April werden Umsatzsteuer- / Mehr-
wertsteuer-Vorauszahlungen für das erste 
Quartal 2025 der Vierteljahreszahler fällig, 
wenn die Umsatzsteuer im Kalenderjahr 
2024 nicht mehr als 9 000 Euro betragen hat. 
Hat die Umsatzsteuer im Kalenderjahr 2024 
nicht mehr als 2 000 Euro betragen, kann das 
Finanzamt den Unternehmer von der Verpflich-

tung zur Abgabe der Voranmeldungen und 
Entrichtung der Vorauszahlungen befreien.

Sonderregelung für Existenzgründer
Für Existenzgründer gilt eine bis 31. Dezember 
2026 befristete Sonderregelung. Umsatzsteu-
er-Voranmeldungen sind in den ersten beiden 
Jahren nach Gründung grundsätzlich nur 
vierteljährlich abzugeben. Weitere Infos unter 
www.frankfurt-main.ihk.de   Buchfüh-
rung und Steuern für Existenzgründer

Lohn- und Kirchensteuer
Fälligkeit am 10. April für im März und am 
12. Mai für im April 2025 einbehaltene Lohn- /
Kirchensteuer sowie einbehaltenen Solidari-
tätszuschlag, wenn die für das Kalenderjahr 
2024 abzuführende Lohnsteuer mehr als 
5 000 Euro betragen hat.

Am 10. April für das erste Quartal 2025 
einbehaltene Lohn- und Kirchensteuer sowie 
einbehaltener Solidaritätszuschlag, wenn die 
für das Kalenderjahr 2024 abzuführende Lohn-
steuer mehr als 1080 Euro, aber nicht mehr als 
5 000 Euro betragen hat.

Bauabzugsteuer
Am 10. April für im März und am 12. Mai für 
im April 2025 einbehaltene Bauabzugsteu-
er; Abführung an das für den beauftragten 
Bauunternehmer zuständige Finanzamt (Infos 
online unter www.finanzamt.de).

Kommunale Steuern

Gewerbesteuer- und Grundsteuer-Vorauszah-
lungen.
Fälligkeit am 15. Mai 2025

IHK ONLINE

Weitere Infos rund um 
das Thema Urheber-
recht finden Sie hier: 

Rechtsansprüche

Werden Urheberrechte im Internet oder 
in den Social Media verletzt, stehen 
dem Rechteinhaber unter anderem 
folgende Ansprüche zu:

• Unterlassungsanspruch: Dieser kann 
auch eine vorbeugende Unterlas-
sungserklärung beinhalten, wenn 
konkrete Anhaltspunkte für eine 
zukünftige Urheberrechtsverletzung 
bestehen.

• Beseitigungsanspruch: Gerichtet 
auf die Beseitigung der Urheber-
rechtsverletzung, in der Regel durch 
Löschung der Vervielfältigung von 
der Internetseite.

• Schadensersatzanspruch: Der Ge-
schädigte hat drei Möglichkeiten, 
die Höhe seines Schadensersatzes 
zu bestimmen: Er kann erstens den 
Gewinn des Rechteverletzers oder 
zweitens den eigenen entgangenen 
Gewinn verlangen. Nach der dritten 
Alternative kann der Geschädigte 
vom Rechteverletzer die Lizenzge-
bühr fordern, die im Fall einer recht-
mäßigen Nutzung angefallen wäre.
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Anmeldung zur gestreckten Abschlussprüfung Teil 1 Herbst 2025
Die hessischen Industrie- und Handelskammern 
führen im Herbst 2025 Teil 1 der gestreckten 
Abschlussprüfung in den folgenden Ausbildungs-
berufen durch: 

 – Automobilkaufmann / -kauffrau
 – Bankkaufmann / -kauffrau
 – Hotelfachmann / -fachfrau
 – IT-Berufe
 – Kaufmann / -frau für Groß- und Außenhandels-

management
 – Kaufmann / -frau für Hotelmanagement
 – Kaufmann / -frau für Versicherungen und Finanz-

anlagen

 – Kaufmann / -frau im E-Commerce
 – Luftverkehrskaufmann / -kauffrau

Folgende Auszubildenden werden aufgefordert:

Alle Auszubildenden, deren Ausbildungsdauer zwei 
Jahre bzw. zweieinhalb Jahre beträgt und die ihre 
Ausbildung in der Zeit vom 1. August 2024 bis 31. 
März 2025 begonnen hat.

Prüfungstermine

17. September 2025

Kaufmann / -frau für Büromanagement:
18. September 2025

19. September 2025

Praktischer Teil der Abschlussprüfung Teil 1:
Hotelfachmann / -fachfrau: 25. August bis 
 2.  Oktober 2025

Kaufmann / -frau für Hotelmanagement: 
25.  August bis 2. Oktober 2025

Kontakt
Christoph Koch, Teamleiter Kaufmännische Aus-
bildungsprüfungen, IHK Frankfurt, Börsenplatz 4, 
60313 Frankfurt, Telefon 0 69 / 21 97-14 59, E-Mail 
c.koch@frankfurt-main.ihk.de

Anmeldung zu den Zwischenprüfungen Herbst 2025
Die hessischen Industrie- und Handelskammern 
führen im Herbst 2025 Zwischenprüfungen gemäß 
§ 48 Berufsbildungsgesetz durch. Die Teilnahme 
an der Zwischenprüfung ist gemäß § 43 Berufs-
bildungsgesetz Zulassungsvoraussetzung zur 
Abschlussprüfung.

Folgende Auszubildenden werden aufgefordert:

Kaufmännische und kaufmännisch-verwand-
te Ausbildungsberufe
Alle Auszubildenden,

 – deren Ausbildungsdauer drei Jahre beträgt, 
Ausbildungsbeginn in der Zeit vom 1. Oktober 2023 
bis 31. März 2024

 – verkürzt zweieinhalb Jahre beträgt, Aus-
bildungsbeginn in der Zeit vom 1. April 2024 bis 
31. Oktober 2024

 – zwei Jahre beträgt, Ausbildungsbeginn in der 
Zeit vom 1. April 2024 bis 31. Oktober 2024

 – verkürzt zwei Jahre beträgt, Ausbildungsbeginn 
in der Zeit vom 1. Oktober 2024 bis 31. März 2025

 – verkürzt ein Jahr beträgt, Ausbildungsbeginn in 
der Zeit vom 1. Oktober 2024 bis 15. Juni 2025 und 
die bisher noch keine Zwischenprüfung abgelegt 
haben.

Prüfungstermine

Digitale Zwischenprüfungen: 15. September 
2025

Schriftliche Zwischenprüfungen: 17. Septem-
ber 2025 (gilt nicht für den Beruf Fachlagerist / -in)

Praktische Zwischenprüfungen

Fachkraft Küche: 25. August bis 2. Oktober 2025

Fachkraft für Gastronomie: 25. August bis 2. Ok-
tober 2025

Fachlagerist / - in: 8. bis 12. September 2025

Hinweise zu den Prüfungsanforderungen
Unter folgendem Link finden Sie zu dem jeweiligen 
Berufsbild die Prüfungsanforderungen: www.ihk-
aka.de / pruefungen / zp / berufe

Kontakt
Christoph Koch, Teamleiter Kaufmännische Aus-
bildungsprüfungen, IHK Frankfurt, Börsenplatz 4, 
60313 Frankfurt, Telefon 0 69 / 21 97-14 59, E-Mail 
c.koch@frankfurt-main.ihk.de

Besondere Rechtsvorschriften zum anerkannten Abschluss 
Fachwirt / -in für Medienmarketing und -vertrieb IHK
Aufgrund des Beschlusses des Berufsbildungs-
ausschusses vom 19. Februar 2025, mit dem die 
Besonderen Rechtsvorschriften zum anerkannten 
Abschluss Fachwirt / -in für Medienmarketing 
und -vertrieb IHK vom 25. Februar 2015 geändert 
werden, erlässt die Industrie- und Handelskammer 
Frankfurt am Main als zuständige Stelle nach § 54 
Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit § 79 Absatz 4 
Satz 1 des Berufsbildungsgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 4. Mai 2020 (BGBl. I 
S. 920), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 19. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 246) geändert 
worden ist, folgende Besondere Rechtsvorschrif-
ten für die Fortbildungsprüfung zum Fachwirt für 
Medienmarketing und -vertrieb IHK / Fachwirtin für 
Medienmarketing und -vertrieb IHK.

§ 1 Ziel der Prüfung und Bezeichnung des 
Abschlusses
(1) Die zuständige Stelle kann berufliche Fort-
bildungsprüfungen zum Fachwirt für Medienmar-
keting und -vertrieb IHK / Fachwirtin für Medien-
marketing und -vertrieb IHK nach den §§ 2 bis 10 
durchführen, in denen die auf einen beruflichen 
Aufstieg abzielende Erweiterung der beruflichen 
Handlungskompetenzen nachzuweisen ist.
(2) Durch die Prüfung ist festzustellen, ob die not-
wendigen Kompetenzen vorhanden sind, um in der 
Medienbranche, sowohl in Medienunternehmen, in 
Verlagen als auch bei einer selbstständigen Tätig-
keit, eigenständig umfassende und verantwortliche 
Aufgaben der Planung, Steuerung und Kontrolle 
medienspezifischer Aufgaben und Sachverhalte 
unter Nutzung betriebs- und personalwirtschaft-
licher Steuerungsinstrumente auszuüben. Die 

Digitalisierung von Medienprodukten soll dabei 
ebenso berücksichtigt werden wie die daraus resul-
tierenden Marktentwicklungen und -trends. Des 
Weiteren sollen diese Kompetenzen in ihrer unter-
schiedlichen Ausprägung auf folgende betriebliche 
Funktionsbereiche angewandt werden können:
1. Produktion von digitalen Medien
2. Logistik und Distribution
3. Marketing und Vertrieb
4. Finanzierung und Controlling
Fachwirte für Medienmarketing und -vertrieb sind 
darüber hinaus befähigt, Aufgaben der betriebli-
chen Aus- und Weiterbildung wahrzunehmen.
Insbesondere ist festzustellen, dass folgende 
Aufgaben eigenständig und verantwortlich wahr-
genommen werden können:
1. Betriebswirtschaftliche und personalwirtschaft-
liche Zusammenhänge erkennen, beurteilen und 
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zur Erreichung medienspezifischer Leistungen 
einzusetzen,
2. Geschäftsprozesse eigenverantwortlich und 
selbstständig unter Berücksichtigung wirtschaft-
licher, kaufmännischer, medienspezifischer und 
rechtlicher Aspekte sowie unter Anwendung eines 
adäquaten Methodeneinsatzes zu bewerten, zu 
planen und durchzuführen,
3. anhand einer zielorientierten Führung, Ko-
operation und Kommunikation Geschäftsprozesse 
und Projekte nach innen und außen zu gestalten, zu 
moderieren und zu kontrollieren.
(3) Die erfolgreich abgelegte Prüfung führt zum 
anerkannten Abschluss Fachwirt für Medienmarke-
ting und -vertrieb IHK / Fachwirtin für Medienmar-
keting und -vertrieb IHK.

§ 2 Zulassungsvoraussetzungen
(1) Zur Teilprüfung „Wirtschaftsbezogene Qualifi-
kationen“ nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 ist zugelassen, wer 
Folgendes nachweist:
1. eine mit Erfolg abgeschlossene Ausbildung 
im anerkannten Ausbildungsberuf Medienkauf-
mann / -frau Digital und Print bzw. Verlagskauf-
mann / -frau, Kaufmann / -frau für Marketingkom-
munikation, Buchhändler / -in, Kaufmann / -frau für 
audiovisuelle Medien oder
2. eine mit Erfolg abgeschlossene Ausbildung in 
einem anerkannten dreijährigen kaufmännischen 
Ausbildungsberuf und danach eine mindestens ein-
jährige kaufmännische Berufspraxis in der Medien- 
und Verlagsbranche oder
3. eine mit Erfolg abgeschlossene Ausbildung in 
einem anderen anerkannten Ausbildungsberuf und 
danach eine mindestens dreijährige Berufspraxis in 
der Medien- und Verlagsbranche oder
4. eine mindestens vierjährige Berufspraxis in der 
Medien- und Verlagsbranche.
(2) Zur Teilprüfung „Handlungsspezifische Qualifi-
kationen“ nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 ist zugelassen, wer 
Folgendes nachweist:
Die abgelegte Teilprüfung „Wirtschaftsbezogene 
Qualifikationen“, die nicht länger als fünf Jahre 
zurückliegt, und ein weiteres Jahr Berufspraxis zu 
den in Absatz 1 Nr. 2–4 genannten Zulassungsvor-
aussetzungen.
(3) Die Berufspraxis nach den Absätzen 1 und 2 
soll im kaufmännischen Bereich absolviert sein 
und wesentliche Bezüge zu den Aufgaben nach § 1 
Abs. 2 haben.
(4) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 kann 
zur Prüfung auch zugelassen werden, wer durch 
Vorlage von Zeugnissen oder auf andere Weise 
glaubhaft macht, dass er Kenntnisse, Fertigkeiten 
und Fähigkeiten (berufliche Handlungsfähigkeit) 
erworben hat, die eine Zulassung zur Prüfung 
rechtfertigen.

§ 3 Gliederung und Durchführung der Prüfung
(1) Die Gesamtprüfung beinhaltet folgende Teil-
prüfungen:
1. Wirtschaftsbezogene Qualifikationen;

2. Handlungsspezifische Qualifikationen
(2) Die Teilprüfung „Wirtschaftsbezogene Qualifi-
kationen“ gliedert sich in folgende Qualifikations-
bereiche:
1. Volks- und Betriebswirtschaft,
2. Rechnungswesen,
3. Recht und Steuern,
4. Unternehmensführung.
(3) Die Teilprüfung „Handlungsspezifische Quali-
fikationen“ gliedert sich in folgende Handlungs-
bereiche:
1. Analysieren von Medien-Märkten und Definieren 
von Marktchancen
2. Rechtliche und betriebliche Rahmenbedingungen 
von gedruckten und digitalen Medienprodukten
3. Zielgruppengerechte Vermarktung und Verkauf 
von Leistungen für gedruckte und digitale Medien-
produkte
4. Führung und Zusammenarbeit
(4) Die Teilprüfung „Wirtschaftsbezogene Qualifika-
tionen“ ist schriftlich in Form von anwendungsbe-
zogenen Aufgabenstellungen nach § 4 zu prüfen.
(5) Die Teilprüfung „Handlungsspezifische Qualifika-
tionen“ ist erst nach dem Ablegen der Teilprüfung 
nach Absatz 1 Nr. 1 durchzuführen. Sie ist schrift-
lich in den Bereichen nach Absatz 3 in Form von 
handlungsorientierten Aufgabenstellungen nach 
§ 5 sowie mündlich nach den Absätzen 6 bis 9 zu 
prüfen.
(6) Die mündliche Prüfung gliedert sich in eine 
Präsentation und ein Fachgespräch. In der Prä-
sentation soll nachgewiesen werden, dass eine 
komplexe Problemstellung der betrieblichen Praxis 
dargestellt, beurteilt und gelöst werden kann. Die 
Themenstellung kann sich auf die Handlungsberei-
che nach Absatz 3 Nr. 1–3 beziehen. Die Dauer der 
Präsentation soll dabei zehn Minuten nicht über-
schreiten. Die Präsentation geht mit einem Drittel 
in die Bewertung der mündlichen Prüfung ein.
(7) Das Thema der Präsentation wird von der 
zu prüfenden Person selbst formuliert und dem 
Prüfungsausschuss bei der ersten schriftlichen 
Prüfungsleistung eingereicht.
(8) Ausgehend von der Präsentation soll in dem 
Fachgespräch nachgewiesen werden, in Situatio-
nen der Medien- und Verlagswirtschaft Wissen 
anwenden und sachgerechte Lösungen vorschlagen 
zu können. Das Fachgespräch soll in der Regel 
20 Minuten nicht überschreiten.

(9) Die mündliche Prüfung nach den Absätzen 6 bis 
8 ist nur durchzuführen, wenn in den schriftlichen 
Prüfungsleistungen nach Absatz 5 mindestens aus-
reichende Leistungen erbracht wurden.

§ 4 Wirtschaftsbezogene Qualifikationen
(1) Im Qualifikationsbereich „Volks- und Betriebs-
wirtschaft“ sollen zum einen grundlegende 
volkswirtschaftliche Zusammenhänge und ihre 
Bedeutung für die betriebliche Praxis beurteilt 
werden können. Zum anderen müssen grundlegen-
de betriebliche Funktionen und Funktionsbereiche 
und deren Zusammenwirken im Betrieb verstan-
den werden. Weiterhin soll der Vorgang einer 
Existenzgründung erfasst und in seiner Gesamtheit 
strukturiert werden können. In diesem Rahmen 
können geprüft werden:
1. Volkswirtschaftliche Grundlagen,
2. Betriebliche Funktionen und deren Zusammen-
wirken,
3. Existenzgründung und Unternehmensrechts-
formen,
4. Unternehmenszusammenschlüsse.
(2) Im Qualifikationsbereich „Rechnungswesen“ soll 
die Fähigkeit nachgewiesen werden, die Bedeu-
tung des Rechnungswesens als Dokumentations-, 
Entscheidungs- und Kontrollinstrument für die 
Unternehmensführung darstellen und begründen zu 
können. Dazu gehört insbesondere, die bilanziellen 
Zusammenhänge sowie die Kostenrechnung in 
Grundzügen erläutern und anwenden zu können. 
Außerdem sollen die erarbeiteten Zahlen für eine 
Aussage über die Unternehmenssituation ausge-
wertet werden können. In diesem Rahmen können 
geprüft werden:
1. Grundlegende Aspekte des Rechnungswesens,
2. Finanzbuchhaltung,
3. Kosten- und Leistungsrechnung,
4. Auswertung der betriebswirtschaftlichen Zahlen,
5. Planungsrechnung.
(3) Im Qualifikationsbereich „Recht und Steuern“ 
sollen allgemeine Kenntnisse des bürgerlichen 
Rechts und des Handelsrechts sowie Kenntnisse 
des Arbeitsrechts nachgewiesen werden. Weiter-
hin sollen an unternehmenstypischen Beispielen 
und Situationen mögliche Vertragsgestaltungen 
vorbereitet und deren Auswirkungen bewertet 
werden können. Es müssen außerdem die Grund-
züge des unternehmensrelevanten Steuerrechts 

HANDEL SRICHTER

Der Präsident des Landgerichts Frankfurt am Main hat auf gutachterlichen Vorschlag der In-
dustrie- und Handelskammer Meinhard Fröbe ab 14. Februar 2025 und Thomas Petrovsky 
ab 18. Februar 2025 und für fünf Jahre zum Handelsrichter bei dem Landgericht Frankfurt am 
Main ernannt. Die Entscheidungen der Kammern für Handelssachen ergehen in aller Regel 
schnell und praxisnah, da sich der juristische Sachverstand des Vorsitzenden Richters und die 
kaufmännischen Erfahrungen der Handelsrichter in wirtschaftlichen Streitigkeiten ergänzen.
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verstanden werden. In diesem Rahmen können 
geprüft werden:
1. rechtliche Zusammenhänge,
2. steuerrechtliche Bestimmungen.
(4) Im Qualifikationsbereich „Unternehmensfüh-
rung“ soll die Fähigkeit nachgewiesen werden, die 
Inhalte der Betriebsorganisation, der strategischen 
und operativen Analyse- und Planungsmethoden 
sowie der Personalführung und -entwicklung im be-
trieblichen Umfeld zu kennen, deren Auswirkungen 
auf die Unternehmensführung erläutern und in Teil-
umfängen anwenden zu können. In diesem Rahmen 
können geprüft werden:
1. Betriebsorganisation,
2. strategische und operative Analyse- und Pla-
nungsmethoden,
3. Personalführung und -entwicklung.
(5) Die schriftliche Prüfung besteht für jeden 
Qualifikationsbereich aus einer unter Aufsicht anzu-
fertigenden Arbeit, deren Mindestbearbeitungs-
zeiten jeweils betragen:
1. Volks- und Betriebswirtschaftslehre 60 Minuten,
2. Rechnungswesen 90 Minuten,
3. Recht und Steuern 60 Minuten,
4. Unternehmensführung 90 Minuten. 
(6) Die Gesamtdauer soll jedoch 330 Minuten nicht 
überschreiten.

§ 5 Handlungsspezifische Qualifikationen
(1) Im Handlungsbereich „Analysieren von Medien-
märkten und Definieren von Marktchancen“ soll die 
Fähigkeit nachgewiesen werden, dass Märkte ana-
lysiert werden können, um nationale und internatio-
nale Marktchancen einzuschätzen und zu definieren 
sowie unternehmerische Entscheidungen zu treffen. 
Ziele sollen formuliert, Zielgruppen bestimmt und 
die jeweiligen Marktgegebenheiten beobachtet und 
analysiert werden. Hierbei werden relevante Instru-
mente der Marktforschung genutzt und Marketing-
strategien entwickelt. In diesem Rahmen können 
folgende Qualifikationsinhalte geprüft werden:
1. Bestehende und potenzielle Märkte beobachten 
und analysieren,
2. Primär- und Sekundärerhebungen auswählen und 
durchführen,
3. branchenspezifische Kennzahlen ermitteln und 
auswerten,
4. Märkte und Zielgruppen definieren und segmen-
tieren,
5. technologische, soziale, politisch-rechtliche und 
ökologische Einflüsse berücksichtigen,
6. Marketingstrategien entwickeln.
(2) Im Handlungsbereich „Rechtliche und betrieb-
liche Rahmenbedingungen von gedruckten und 
digitalen Medienprodukten“ soll ein fundiertes 
Wissen über die verschiedenen Produkte der 
Medienwirtschaft und deren zielgruppenorientierte 
Vermarktung nachgewiesen werden. Beim Ver-
trieb soll fundiertes Wissen über alle physischen 
und digitalen Distributionskanäle nachgewiesen 
werden. Bei allen Prozessen wird auf die speziellen 

Gesetze, Verordnungen und Rechtebeschaffung der 
Medienwirtschaft geachtet.
In diesem Rahmen können unter anderem folgende 
Qualifikationsinhalte geprüft werden:
1. Gedruckte und digitale Medienprodukte konzipie-
ren, planen und organisieren,
2. Vermarktung und Vertrieb von gedruckten und 
digitalen Medienprodukten konzipieren und um-
setzen,
3. Logistik und Distribution für gedruckte und digi-
tale Medienprodukte planen und organisieren,
4. spezielles Recht der Medienwirtschaft berück-
sichtigen,
5. Finanzierung von Medienprodukten kalkulieren, 
Controlling durchführen.
(3) Im Handlungsbereich „Zielgruppengerechte 
Vermarktung und Verkauf von Media-Leistung für 
gedruckte und digitale Medienprodukte“ soll die 
Fähigkeit nachgewiesen werden, Leistungen fach-
gerecht zu vermarkten und Aufträge kundenorien-
tiert abzuwickeln. In diesem Rahmen können unter 
anderem folgende Qualifikationsinhalte geprüft 
werden:
1. Zielgerichtete Marketingstrategien für Anzeigen, 
Sonderinsertionsformen und Internet- / Mobile-
Werbung für unterschiedliche Medienprodukte 
entwickeln und umsetzen;
2. Auftragsabwicklung und Blattplanung für 
gedruckte Leistungen professionell organisieren 
sowie Auftragsabwicklung und Veröffentlichung 
digitaler Leistungen organisieren, überwachen und 
kontrollieren.
(4) Im Handlungsbereich „Führung und Zusammen-
arbeit“ soll die Fähigkeit nachgewiesen werden, 
zielorientiert mit Mitarbeitern, Auszubildenden, 
Geschäftspartnern und Kunden zu kommunizieren. 
Dabei soll gezeigt werden, dass Mitarbeiter, Auszu-
bildende und Projektgruppen geführt werden kön-
nen. Des Weiteren soll bei Verhandlungen und in 
Konfliktfällen lösungsorientiert gehandelt werden. 
Methoden der Kommunikation und Motivations-
förderung sollen dabei berücksichtigt werden. In 
diesem Rahmen können folgende Qualifikations-
inhalte geprüft werden:
1. Zusammenarbeit, Kommunikation und Koopera-
tion erläutern,
2. Mitarbeitergespräche durchführen,
3. Konfliktmanagement anwenden,
4. Mitarbeiterförderung umsetzen,
5. Ausbildung planen und durchführen,
6. Moderation von Projektgruppen vorbereiten und 
durchführen,
7. Präsentationstechniken einsetzen.
(5) Die schriftliche Prüfung besteht für jeden Hand-
lungsbereich aus einer unter Aufsicht anzuferti-
genden Arbeit, deren Mindestbearbeitungszeiten 
jeweils betragen:
1. Analysieren von Medien-Märkten und Definieren 
von Marktchancen 60 Minuten,
2. Rechtliche und betriebliche Rahmenbedingungen 
von gedruckten und digitalen Medienproduktionen 
90 Minuten,

3. Zielgruppengerechte Vermarktung und Verkauf 
von Leistungen für gedruckte und digitale Medien-
produkte 90 Minuten,
4. Kommunikation und Zusammenarbeit 60 Minu ten. 
Die Gesamtdauer soll 330 Minuten nicht über-
schreiten.

§ 6 Anrechnung anderer Prüfungsleistungen
Die zu prüfende Person ist auf Antrag von der Ab-
legung einzelner schriftlicher Prüfungsbestandteile 
durch die zuständige Stelle zu befreien, wenn eine 
andere vergleichbare Prüfung vor einer öffentlichen 
oder staatlich anerkannten Bildungseinrichtung 
oder vor einem staatlichen Prüfungsausschuss 
erfolgreich abgelegt wurde und die Anmeldung zur 
Fortbildungsprüfung innerhalb von zehn Jahren 
nach der Bekanntgabe des Bestehens der ander-
weitig abgelegten Prüfung erfolgt.

§ 7 Bewerten der Prüfungsteile und Bestehen 
der Prüfung
(1) Die Teilprüfungen „Wirtschaftsbezogene Quali-
fikationen“ und „Handlungsspezifische Qualifikatio-
nen“ sind gesondert nach Punkten zu bewerten.
(2) Für die Teilprüfung „Wirtschaftsbezogene Qua-
lifikationen“ ist eine Note aus dem arithmetischen 
Mittel der Punktebewertung der Leistungen in den 
einzelnen Qualifikationsbereichen zu bilden.
(3) Für die Teilprüfung „Handlungsspezifische Qua-
lifikationen“ ist eine Note aus dem arithmetischen 
Mittel der Punktebewertung der schriftlichen 
Prüfungsleistungen und der mündlichen Prüfung 
nach § 3 Abs. 6 zu bilden.
(4) Die Prüfung ist insgesamt bestanden, wenn in 
allen Prüfungsleistungen mindestens ausreichende 
Leistungen erbracht wurden.
(5) Über das Ergebnis der Teilprüfung nach § 3 
Abs. 1 Nr. 1 ist eine Bescheinigung auszustellen.
(6) Über das Bestehen der Prüfung ist ein Zeugnis 
nach den Anlagen 1 und 2 auszustellen. Im Fall der 
Freistellung nach § 6 sind Ort, Datum, Abschluss-
bezeichnung der Prüfung und die Bezeichnung des 
Prüfungsgremiums der anderweitig abgelegten 
Prüfung anzugeben.

§ 8 Wiederholung der Prüfung
(1) Eine Teilprüfung, die nicht bestanden ist, kann 
zweimal wiederholt werden. Einzelne Prüfungsteile 
können vor Abschluss des jeweiligen Prüfungsver-
fahrens wiederholt werden.
(2) Mit dem Antrag auf Wiederholung der Prüfung 
wird die zu prüfende Person von einzelnen Prü-
fungsleistungen befreit, wenn die darin in einer 
vorangegangenen Prüfung erbrachten Leistungen 
mindestens ausreichend sind und die zu prüfende 
Person sich innerhalb von zwei Jahren, gerechnet 
vom Tag der Beendigung der nicht bestandenen 
Prüfung an, zur Wiederholungsprüfung angemeldet 
hat. Bestandene Prüfungsleistungen können auf 
Antrag einmal wiederholt werden. In diesem Fall 
gilt das Ergebnis der letzten Prüfung.
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§ 9 Ausbildereignung
(1) Wer die Prüfung zum Fachwirt für Medien-
marketing und -vertrieb nach dieser Rechtsver-
ordnung bestanden hat, ist vom schriftlichen Teil 
der Prüfung der nach dem Berufsbildungsgesetz 
erlassenen Ausbilder-Eignungsverordnung befreit. 
Dies gilt nicht für den praktischen Prüfungsteil.

§ 10 Inkrafttreten

(1) Diese Besondere Rechtsvorschrift tritt einen Tag 

nach Veröffentlichung in dem Mitteilungsblatt der 

IHK Frankfurt am Main in Kraft.

(2) Die bisherige Rechtsvorschrift vom 25. Februar 

2015 tritt gleichzeitig außer Kraft. Begonnene 

Prüfungsverfahren können nach den bisherigen 
Vorschriften zu Ende geführt werden.
Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main,
19. Februar 2025

Ulrich Caspar  Matthias Gräßle
Präsident  Hauptgeschäftsführer

Besondere Rechtsvorschriften zum anerkannten Abschluss 
Fachwirt im Gastgewerbe IHK / Fachwirtin im Gastgewerbe IHK
Aufgrund des Beschlusses des Berufsbildungs-
ausschusses vom 19. Februar 2025 erlässt die 
Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main 
als zuständige Stelle nach § 54 Absatz 1 Satz 1 in 
Verbindung mit § 79 Absatz 4 Satz 1 des Berufsbil-
dungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 4. Mai 2020 (BGBl. I S. 920), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Juli 2024 (BGBl. 
2024 I Nr. 246) geändert worden ist, folgende 
Besondere Rechtsvorschriften für die Fortbildungs-
prüfung zum „Fachwirt im Gastgewerbe IHK / zur 
Fachwirtin im Gastgewerbe IHK.

§ 1 Ziel der Prüfung und Bezeichnung des 
Abschlusses
(1) Die zuständige Stelle kann berufliche Fort-
bildungsprüfungen zum Fachwirt im Gastgewerbe 
IHK / zur Fachwirtin im Gastgewerbe IHK nach 
den §§ 2 bis 9 durchführen, in denen die auf einen 
beruflichen Aufstieg abzielende Erweiterung der 
beruflichen Handlungsfähigkeit nachzuweisen ist.
(2) Durch die Prüfung ist festzustellen, ob die not-
wendigen Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrun-
gen vorhanden sind, um folgende Aufgaben eines 
Fachwirts im Gastgewerbe IHK / einer Fachwirtin 
im Gastgewerbe IHK verantwortlich wahrzuneh-
men:
1. Selbstständiges Umsetzen von Führungsauf-
gaben unter Anwendung von wirtschaftlichen, 
rechtlichen und sozialen Vorgaben;
2. Erkennen von Gästeerwartungen und Bewerten 
neuer Entwicklungen sowie Planung, Durchführung 
und Kontrolle gastgewerblicher Leistungen;
3. Zielorientiertes Einsetzen von Marketinginstru-
menten mit geeigneten Kommunikationsmitteln.
(3) Die erfolgreich abgelegte Prüfung führt zum 
anerkannten Abschluss „Fachwirt im Gastgewerbe 
IHK / Fachwirtin im Gastgewerbe IHK“.

§ 2 Zulassungsvoraussetzungen
(1) Zur Prüfung in der Teilprüfung „Wirtschaftsbezo-
gene Qualifikationen“ ist zuzulassen, wer
1. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in 
einem anerkannten Ausbildungsberuf und danach 
eine mindestens einjährige Berufspraxis 
oder
2. eine mindestens vierjährige Berufspraxis
nachweist.

(2) Zur Prüfung in der Teilprüfung „Handlungsspezi-
fische Qualifikationen“ ist zuzulassen, wer das 
Ablegen des Prüfungsteils „Wirtschaftsbezogene 
Qualifikationen“ nachweist, das nicht länger als 
fünf Jahre zurückliegt, und
1. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in 
einem anerkannten dreijährigen kaufmännischen 
oder kaufmännisch verwandten Ausbildungsberuf 
und danach eine insgesamt mindestens zweijährige 
Berufspraxis 
oder
2. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in 
einem anerkannten zweijährigen kaufmännischen 
oder kaufmännisch verwandten Ausbildungsberuf 
und danach eine insgesamt mindestens dreijährige 
Berufspraxis 
oder
3. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung 
in einem anderen anerkannten dreijährigen kauf-
männischen Ausbildungsberuf und danach eine 
insgesamt mindestens dreijährige Berufspraxis 
oder
4. insgesamt eine mindestens fünfjährige Berufs-
praxis nachweist.
(3) Die Berufspraxis im Sinne des Abs. 2 sowie die 
anerkannten Ausbildungsberufe gemäß Abs. 2 Nr. 2 
müssen inhaltlich wesentliche Bezüge zu den in § 1 
Abs. 2 genannten Aufgaben haben.
(4) Abweichend von Absatz 1 und 2 kann zur Prü-
fung auch zugelassen werden, wer durch Vorlage 
von Zeugnissen oder auf andere Weise glaubhaft 
macht, Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
(berufliche Handlungsfähigkeit) erworben zu haben, 
die die Zulassung zur Prüfung rechtfertigen.

§ 3 Gliederung und Durchführung der Prüfung
(1) Die Prüfung gliedert sich in folgende Teilprü-
fungen:
1. Wirtschaftsbezogene Qualifikationen,
2. Handlungsspezifische Qualifikationen.
(2) Die Teilprüfung „Wirtschaftsbezogene Qualifi-
kationen“ gliedert sich in folgende Qualifikations-
bereiche:
1. Volks- und Betriebswirtschaft,
2. Rechnungswesen,
3. Recht und Steuern,
4. Unternehmensführung.

(3) Die Teilprüfung „Handlungsspezifische Qualifi-
kationen“ gliedert sich in folgende Qualifikations-
bereiche:
1. Gästeorientierung und Marketing,
2. Branchenbezogenes Management,
3. Branchenbezogenes Recht,
4. Gastronomische Angebotsformen.
(4) Die „Wirtschaftsbezogenen Qualifikationen“ 
gemäß Abs. 2 sowie die „Handlungsspezifischen 
Qualifikationen“ gemäß Abs. 3 sind schriftlich zu 
prüfen.
(5) Außerdem wird als weitere Prüfungsleistung 
innerhalb der Teilprüfung „Handlungsspezifische 
Qualifikationen“ ein situationsbezogenes Fach-
gespräch mündlich durchgeführt.

§ 4 Wirtschaftsbezogene Qualifikationen
(1) Im Qualifikationsbereich „Volks- und Betriebs-
wirtschaft“ sollen zum einen grundlegende 
volkswirtschaftliche Zusammenhänge und ihre 
Bedeutung für die betriebliche Praxis beurteilt 
werden können. Zum anderen müssen grundlegen-
de betriebliche Funktionen und Funktionsbereiche 
und deren Zusammenwirken im Betrieb verstan-
den werden. Weiterhin soll der Vorgang einer 
Existenzgründung erfasst und in seiner Gesamtheit 
strukturiert werden können. In diesem Rahmen 
können geprüft werden:
1. Volkswirtschaftliche Grundlagen,
2. Betriebliche Funktionen und deren Zusammen-
wirken,
3. Existenzgründung und Unternehmensrechts-
formen,
4. Unternehmenszusammenschlüsse.
(2) Im Qualifikationsbereich „Rechnungswesen“ soll 
die Fähigkeit nachgewiesen werden, die Bedeu-
tung des Rechnungswesens als Dokumentations-, 
Entscheidungs- und Kontrollinstrument für die 
Unternehmensführung darstellen und begründen zu 
können. Dazu gehört insbesondere, die bilanziellen 
Zusammenhänge sowie die Kostenrechnung in 
Grundzügen erläutern und anwenden zu können. 
Außerdem sollen die erarbeiteten Zahlen für eine 
Aussage über die Unternehmenssituation ausge-
wertet werden können. In diesem Rahmen können 
geprüft werden:
1. Grundlegende Aspekte des Rechnungswesens,
2. Finanzbuchhaltung,
3. Kosten- und Leistungsrechnung,
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4. Auswertung der betriebswirtschaftlichen 
Zahlen;
5. Planungsrechnung.
(3) Im Qualifikationsbereich „Recht und Steuern“ 
sollen allgemeine Kenntnisse des Bürgerlichen 
Rechts und des Handelsrechts sowie Kenntnisse 
des Arbeitsrechts nachgewiesen werden. Weiter-
hin sollen an unternehmenstypischen Beispielen 
und Situationen mögliche Vertragsgestaltungen 
vorbereitet und deren Auswirkungen bewertet 
werden können. Es müssen außerdem die Grund-
züge des unternehmensrelevanten Steuerrechts 
verstanden werden. In diesem Rahmen können 
geprüft werden:
1. Rechtliche Zusammenhänge,
2. Steuerrechtliche Bestimmungen.
(4) Im Qualifikationsbereich „Unternehmensfüh-
rung“ soll die Fähigkeit nachgewiesen werden, die 
Inhalte der Betriebsorganisation, der Personal-
führung und -entwicklung sowie der Planungs- und 
Analysemethoden im betrieblichen Umfeld zu 
kennen, deren Auswirkungen auf die Unter-
nehmensführung erläutern und in Teilumfängen 
anwenden zu können. In diesem Rahmen können 
geprüft werden:
1. Betriebsorganisation,
2. Personalführung,
3. Personalentwicklung.
(5) Die schriftliche Prüfung besteht für jeden 
Qualifikationsbereich aus einer unter Aufsicht anzu-
fertigenden Arbeit, deren Mindestbearbeitungs-
zeiten jeweils betragen:
1. Volks- und Betriebswirtschaft 60 Minuten
2. Rechnungswesen  90 Minuten
3. Recht und Steuern  60 Minuten
4. Unternehmensführung  90 Minuten
Die Gesamtdauer soll jedoch 330 Minuten nicht 
überschreiten.

§ 5 Handlungsspezifische Qualifikationen
(1) Im Qualifikationsbereich „Gästeorientierung und 
Marketing“ soll die zu prüfende Person nachweisen, 
dass sie in der Lage ist, im Umgang mit Gästen, bei 

Verhandlungen und in Konfliktfällen sachgerecht 
zu kommunizieren. Sie soll Gespräche gäste- und 
unternehmensorientiert vorbereiten, führen und 
auswerten können. Ferner soll sie die im Gastgewer-
be einsetzbaren Marketinginstrumente anwenden 
sowie die Marktsituation berücksichtigen. Darüber 
hinaus soll sie die Besonderheiten der Werbung hin-
sichtlich der gastronomischen Angebotsformen ziel-
gruppenorientiert einsetzen und auswerten können. 
In diesem Rahmen können geprüft werden:
1. Gäste gewinnen, betreuen und zufriedenstellen;
2. Marketing gezielt anwenden und auswerten 
können.
(2) Im Qualifikationsbereich „Branchenbezoge-
nes Management“ soll die zu prüfende Person 
nachweisen, dass sie das für die Betriebsführung 
notwendige Planungs-, Steuerungs- und Führungs-
instrumentarium beherrscht. Darüber hinaus soll 
sie nachweisen, dass sie in der Lage ist, Aufgaben 
und Ziele der betrieblichen Organisation qualitäts-
bewusst umzusetzen und dabei die Instrumente 
der Unternehmens- und Personalführung praxis-
orientiert und IT-unterstützt anwendet. In diesem 
Rahmen können geprüft werden:
1. Mitarbeiter führen und deren Potenzial fördern;
2. Warenwirtschaftssysteme effizient einsetzen;
3. Qualitätsmanagement aufgabenorientiert an-
wenden;
4. Planen, Organisieren und Durchführen von Ver-
anstaltungen;
5. Mit Dienstleistungsanbietern, Institutionen und 
Organisationen zusammenarbeiten.
(3) Im Qualifikationsbereich „Branchenbezogenes 
Recht“ soll die zu prüfende Person vertieftes Wis-
sen der einschlägigen Bestimmungen nachweisen 
und dieses Wissen umsetzen und fallorientiert 
anwenden. In diesem Rahmen können geprüft 
werden:
1. Branchenspezifische Rechtsvorschriften berück-
sichtigen,
2. Verträge im Gastgewerbe kennen und abschlie-
ßen können,

3. Branchenbezogene Steuern, Abgaben und Ver-
sicherungen kennen.
(4) Im Qualifikationsbereich „Gastronomische 
Angebotsformen“ soll die zu prüfende Person 
nachweisen, dass sie mit den verschiedenen An-
gebotsformen und deren Besonderheiten vertraut 
ist. Darüber hinaus soll sie die Entwicklung und die 
Auswirkungen neuer Angebotsformen beurteilen 
und gegebenenfalls umsetzen. In diesem Rahmen 
können geprüft werden:
1. Hotel- und Gaststättenbetriebe,
2. Systemgastronomie,
3. Gemeinschaftsverpflegung / Catering.
(5) Die schriftliche Prüfung besteht je Qualifika-
tionsbereich aus einer unter Aufsicht anzuferti-
genden Arbeit, deren Bearbeitungszeit höchstens 
jeweils 90 Minuten betragen soll.
(6) Im situationsbezogenen Fachgespräch soll die zu 
prüfende Person nachweisen, dass sie in der Lage 
ist, ihr Berufswissen in betriebstypischen Situa-
tionen anzuwenden und sachgerechte Lösungen 
vorzuschlagen. Insbesondere soll sie nachweisen, 
dass sie angemessen mit Gesprächspartnern inner-
halb und außerhalb des Unternehmens sprachlich 
kommunizieren kann und dabei argumentations-
technische Instrumente sach- und personenorien-
tiert einzusetzen versteht. Die zu prüfende Person 
wählt aus dem Qualifikationsbereich gem. Abs. 4 
„Gastronomische Angebotsformen“ eine gestellte 
Situationsaufgabe zur Bearbeitung. Die zu prüfende 
Person hat Anspruch auf höchstens 30 Minuten 
Vorbereitungszeit. Die Prüfungszeit beträgt höchs-
tens 30 Minuten, wobei sachgerechte Präsenta-
tionstechniken eingesetzt werden können.

§ 6 Anrechnung anderer Prüfungsleistungen
(1) Zu prüfende Personen, die bereits erfolgreich 
eine IHK-Prüfung aufgrund einer Regelung nach 
dem Berufsbildungsgesetz abgelegt haben, können 
beantragen, vom Prüfungsteil „Wirtschaftsbezoge-
ne Qualifikationen“ gemäß § 4 befreit zu werden, 
sofern diese den Anforderungen der entspre-
chenden Prüfungsinhalte nach dieser Vorschrift 
entspricht.

TEILEN SIE UNS IHRE INTERESSEN MIT!

BLEIBEN SIE MIT UNS IN KONTAKT
Wir informieren Sie gerne über unsere aktuellen Services und Angebote per E-Mail. 
Bitte melden Sie sich dazu über www.frankfurt-main.ihk.de/einwilligung zu 
unserem IHK Informationsservice an oder nutzen dazu den folgenden QR-Code.

Bleiben Sie mit uns in Kontakt:
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(2) Zu prüfende Personen können auf Antrag von 
der Ablegung einzelner schriftlicher Prüfungsleis-
tungen befreit werden, wenn in den letzten zehn 
Jahren vor einer zuständigen Stelle, einer öffent-
lichen oder staatlich anerkannten Bildungseinrich-
tung oder vor einem staatlichen Prüfungsausschuss 
eine Prüfung mit Erfolg abgelegt wurde, die den 
Anforderungen der entsprechenden Prüfungsinhal-
te nach dieser Vorschrift entspricht.
(3) Eine Freistellung von der mündlichen Prüfung 
gemäß § 3 Abs. 5 ist nicht zulässig.

§ 7 Bewerten der Teilprüfungen und Bestehen 
der Prüfung
(1) Die Prüfungsleistungen sind einzeln zu bewerten. 
Die Teilprüfungen „Wirtschaftsbezogene Qualifika-
tionen“ und „Handlungsspezifische Qualifikationen“ 
sind ebenso einzeln zu bewerten. Die Bewertung der 
beiden Teilprüfungen sowie die Gesamtbewertung 
sind aus dem arithmetischen Mittel der Punktebe-
wertung der einzelnen Prüfungsleistungen zu bilden.
(2) Die Prüfung ist bestanden, wenn die zu prüfende 
Person in allen Prüfungsleistungen mindestens aus-
reichende Leistungen (50 Punkte) erbracht hat.

(3) Über das Ergebnis der Teilprüfung „Wirtschafts-
bezogene Qualifikationen“ ist eine Bescheinigung 
auszustellen.
(4) Über das Bestehen der Prüfung ist ein Zeugnis 
auszustellen. Im Falle der Freistellung gemäß § 6 
sind Ort, Datum und Abschlussbezeichnung der 
anderweitig abgelegten Prüfung sowie die Bezeich-
nung des Prüfungsgremiums anzugeben.

§ 8 Wiederholung der Prüfung
(1) Eine Teilprüfung, die nicht bestanden ist, kann 
zweimal wiederholt werden. Einzelne Prüfungsteile 
können vor Abschluss des jeweiligen Prüfungsver-
fahrens wiederholt werden.
(2) Mit dem Antrag auf Wiederholung der Prüfung 
wird die zu prüfende Person von einzelnen Prü-
fungsleistungen befreit, wenn die darin in einer 
vorangegangenen Prüfung erbrachten Leistungen 
mindestens ausreichend sind und die zu prüfende 
Person sich innerhalb von zwei Jahren, gerechnet 
vom Tage der Beendigung der nicht bestandenen 
Prüfung an, zur Wiederholungsprüfung angemeldet 
hat. Bestandene Prüfungsleistungen können auf 
Antrag einmal wiederholt werden. In diesem Fall 
gilt das Ergebnis der letzten Prüfung.

§ 9 Ausbildereignung

Wer die Prüfung zum Fachwirt im Gastgewerbe 

IHK / zur Fachwirtin im Gastgewerbe IHK nach 

dieser Rechtsvorschrift bestanden hat, ist von 

der schriftlichen Prüfung nach einer aufgrund des 

Berufsbildungsgesetzes erlassenen Ausbilder-

Eignungsverordnung befreit. Dies gilt nicht für den 

praktischen Prüfungsteil.

§ 10 Inkrafttreten

(1) Diese Besondere Rechtsvorschrift tritt einen Tag 

nach Veröffentlichung in dem Mitteilungsblatt der 

IHK Frankfurt am Main in Kraft.

(2) Die bisherige Rechtsvorschrift vom 25. Februar 

2015 tritt gleichzeitig außer Kraft. Begonnene 

Prüfungsverfahren können nach den bisherigen 

Vorschriften zu Ende geführt werden.

Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main,

19. Februar 2025

Ulrich Caspar  Matthias Gräßle

Präsident Hauptgeschäftsführer

Besondere Rechtsvorschriften zum anerkannten Abschluss 
Geprüfter Diätkoch / Geprüfte Diätköchin
Die Industrie- und Handelskammer Frankfurt am 
Main erlässt aufgrund des Beschlusses des Berufs-
bildungsausschusses vom 19. Februar 2025 als 
zuständige Stelle nach § 54 in Verbindung mit § 79 
Abs. 4 Berufsbildungsgesetz (BBiG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 4. Mai 2020 (BGBl. I 
S. 920), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 19. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 246) geändert 
worden ist, folgende Besondere Rechtsvorschrift 
für die Fortbildungsprüfung zum Geprüften Diät-
koch / zur Geprüften Diätköchin.

§ 1 Ziel der Prüfung und Bezeichnung des 
Abschlusses
(1) Zum Nachweis von Kenntnissen, Fertigkeiten 
und Erfahrungen, die durch die berufliche Fort-
bildung zum Geprüften Diätkoch / zur Geprüften 
Diätköchin erworben worden sind, kann die 
zuständige Stelle Prüfungen nach den §§ 2 bis 9 
durchführen, in denen die auf einen beruflichen 
Aufstieg abzielende Erweiterung der beruflichen 
Handlungsfähigkeit nachzuweisen ist.
(2) Ziel der Prüfung ist der Nachweis der Quali-
fikation zum Geprüften Diätkoch / zur Geprüften 
Diätköchin und damit die Befähigung, folgende im 
Zusammenhang stehende Aufgaben selbstständig 
und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können:
1. Planen und Erstellen nährstoffoptimierter Spei-
sepläne anhand ernährungsphysiologischer und 
betrieblicher Vorgaben, Mitarbeiten bei der Zusam-

menstellung von Diätkatalogen in interdisziplinären 
Teams, Ableiten von Kostformen und Ernährungs-
anforderungen für verschiedene Zielgruppen;
2. Bewerten und Disponieren von Produkten für die 
Zubereitung spezifischer Kostformen und Diäten;
3. Informieren von Mitarbeitern bezüglich Koch- 
und Küchentechniken bei der Speisenzubereitung, 
Führen der zugeordneten Mitarbeiter bei Organi-
sation und Zubereitung von Diäten, Umsetzen von 
Vorgaben, Verordnungen und Gästewünschen, 
Beachten der Vorgaben der Diätverordnung und 
des Lebensmittelrechts;
4. Fach- und sachgerechtes Einsetzen von Lebens-
mitteln und Zubereiten von Speisen nach ärztlichen 
Verordnungen, Mitarbeiten bei der betrieblichen 
Qualitätssicherung für den Bereich der Diätküche 
einschließlich Erstellen der erforderlichen Doku-
mentationen;
5. Nutzen von Medien zur Informationsbeschaf-
fung, Mitwirken bei der Ernährungsbildung und 
-erziehung, Informieren über vorhandene Speisen-
angebote und Dienstleistungen, Mitwirken bei 
Vertriebs- und Marketingaktivitäten.
(3) Die erfolgreich abgelegte Prüfung führt zum an-
erkannten Abschluss Geprüfter Diätkoch / Geprüfte 
Diätköchin.

§ 2 Zulassungsvoraussetzungen
(1) Zur Prüfung ist zuzulassen, wer
1. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung im 
anerkannten Ausbildungsberuf Koch / Köchin und 

danach eine mindestens einjährige Berufspraxis 
oder
2. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in 
einem dem Berufsfeld Ernährung und Hauswirt-
schaft zugehörigen Ausbildungsberuf und danach 
eine mindestens zweijährige Berufspraxis 
oder
3. eine mindestens fünfjährige Berufspraxis nach-
weist.
(2) Die Berufspraxis gemäß Abs. 1 soll wesent-
liche Bezüge zu den Aufgaben eines Geprüften 
Diätkochs / einer Geprüften Diätköchin gemäß § 1 
Abs. 2 haben.
(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 kann 
zur Prüfung auch zugelassen werden, wer durch 
Vorlage von Zeugnissen oder auf andere Weise 
glaubhaft macht, dass er Kenntnisse, Fertigkeiten 
und Erfahrungen erworben hat, die die Zulassung 
zur Prüfung rechtfertigen.

§ 3 Gliederung und Durchführung der Prüfung
(1) Die Prüfung gliedert sich in folgende Prüfungs-
teile:
1. Handlungsspezifische Qualifikationen,
2. Fachpraktische Qualifikationen.
(2) Der Prüfungsteil „Handlungsspezifische Qualifi-
kationen“ gliedert sich in folgende Qualifikations-
schwerpunkte:
1. Interdisziplinär arbeiten;
2. Abläufe organisieren und Speisen zubereiten;
3. nährstoffdefinierte Speisepläne erstellen;
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4. Ernährungsbildung und -erziehung unterstützen.
(3) Die „Handlungsspezifischen Qualifikationen“ 
nach Absatz 2 Nr. 1 bis 4 sind schriftlich in Form 
von anwendungsbezogenen Aufgabenstellungen 
gemäß § 4 zu prüfen.
(4) Als weitere Prüfungsleistung innerhalb des 
Prüfungsteils „Handlungsspezifische Qualifikatio-
nen“ wird ein situationsbezogenes Fachgespräch, 
das mindestens 20 Minuten, jedoch nicht länger als 
30 Minuten dauern soll, durchgeführt. Der zu prü-
fenden Person ist außerdem eine Vorbereitungszeit 
von mindestens zehn Minuten, höchstens jedoch 
15 Minuten zu gewähren. Das situationsbezogene 
Fachgespräch soll sich inhaltlich auf die jeweiligen 
Qualifikationsschwerpunkte gemäß § 4 Abs. 1 bis 
4 beziehen.
(5) Der Prüfungsteil „Fachpraktische Qualifikatio-
nen“ besteht aus einer integrativen Situationsauf-
gabe nach Maßgabe des § 5 Abs. 1 und 2.

§ 4 Handlungsspezifische Qualifikationen
(1) Im Qualifikationsschwerpunkt „Interdisziplinär 
arbeiten“ soll die Fähigkeit nachgewiesen wer- 
den, auf der Grundlage ernährungsmedizinischer 
Kenntnisse disziplinübergreifend zu kommunizieren 
sowie Informationen verarbeiten und weitergeben 
zu können. Ferner soll die Fähigkeit nachgewiesen 
werden, Mitarbeiter zielgerichtet anzuleiten, zu 
führen und für den Bereich der Diätküche schulen 
zu können. In diesem Rahmen können folgende 
Qualifikationsinhalte geprüft werden:
1. Ernährungsmedizinische Kenntnisse anwenden,
2. Informationen verarbeiten und weitergeben,
3. Arbeitsanweisungen formulieren,
4. Mitarbeiter anleiten und schulen.
(2) Im Qualifikationsschwerpunkt „Abläufe organi-
sieren und Speisen zubereiten“ soll die Fähigkeit 
nachgewiesen werden, Medieninhalte und Daten 
für die Diätküche nutzen zu können. Ferner sollen 
betriebliche Abläufe qualitätsgesichert geplant 
und organisiert sowie kontrolliert und dokumentiert 
werden können, um zielgruppengerecht Speisen 
herzustellen. Dazu gehört auch, Produkte und Zu-
taten für ihren ernährungsphysiologisch sinnvollen 
Einsatz bewerten zu können. In diesem Rahmen 
können folgende Qualifikationsinhalte geprüft 
werden:
1. Medien nutzen und Inhalte bewerten,
2. Zielgruppenspezifische Daten ermitteln und 
nutzen,
3. Produkte bewerten und einsetzen,
4. Abläufe der Zubereitung planen,
5. Speisen nach Vorgaben zubereiten,
6. Prozesse im Rahmen des Qualitätsmanagements 
mitgestalten und dokumentieren.
(3) Im Qualifikationsschwerpunkt „Nährstoffde-
finierte Speisepläne erstellen“ soll die Fähigkeit 
nachgewiesen werden, unter Berücksichtigung 
der rechtlichen Rahmenbedingungen und auf den 
Grundlagen der vollwertigen Ernährung sowie nach 
diätetischen Vorgaben Kostpläne, Diätkataloge, 
gesundheitsfördernde Speisenangebote erstel-

len sowie Nährstoffberechnungen bewerten zu 
können. In diesem Rahmen können folgende Quali-
fikationsinhalte geprüft werden:
1. Rechtliche Rahmenbedingungen berücksichtigen;
2. Wochen-, Tages- und Menüpläne entwickeln;
3. Nährstoffberechnungen überprüfen und be-
urteilen;
4. Diätkataloge und gesundheitsfördernde Speisen-
angebote mitentwickeln;
5. Individuelle Bedarfe berücksichtigen.
(4) Im Qualifikationsschwerpunkt „Ernährungs-
bildung und -erziehung unterstützen“ soll die 
Fähigkeit nachgewiesen werden, auf der Basis 
aktueller, ernährungswissenschaftlich anerkannter 
Qualitätsstandards Gäste, Patienten und An-
gehörige ziel- und sachgerecht über Angebote und 
gesundheitsfördernde Lebensmittel beraten zu kön-
nen. Dazu gehört, kochtechnische Veranstaltungen 
mitgestalten und durchführen zu können sowie das 
Marketing zu fördern. In diesem Rahmen können 
folgende Qualifikationsinhalte geprüft werden:
1. Gäste-, Patienten- und Angehörigeninformatio-
nen erstellen;
2. Beratungen über gesundheitsfördernde Lebens-
mittel durchführen;
3. Kochtechnische Beratungen durchführen;
4. Veranstaltungen mitgestalten;
5. Marketingaktionen unterstützen.
(5) Die Qualifikationsschwerpunkte gemäß den 
Absätzen 1 bis 4 sind jeweils in Form einer anwen-
dungsbezogenen Aufgabe zu prüfen. Die Aufgaben 
sind so zu gestalten, dass alle Qualifikationsinhalte 
des jeweiligen Qualifikationsschwerpunkts mindes-
tens einmal thematisiert werden. Die Prüfungs-
dauer für die Bearbeitung der Aufgaben soll für die 
Qualifikationsschwerpunkte gemäß Absatz 1 bis 
4 jeweils mindestens 90 Minuten betragen, ins-
gesamt soll die Prüfungsdauer 390 Minuten nicht 
überschreiten.

§ 5 Fachpraktische Qualifikationen
(1) Im Prüfungsteil „Fachpraktische Qualifikatio-
nen“ ist eine Situationsaufgabe zu bearbeiten, 
die vollständige Handlungen beinhaltet, wie sie 
für die Praxis des Diätkochs und der Diätköchin 
typisch sind. Es soll die Fähigkeit nachgewiesen 
werden, aus einem vorgegebenen Warenkorb 
zwei Portionen einer dreiteiligen Speisenfolge, be-
stehend aus Vorspeise, Hauptgericht und Dessert, 
planen, zubereiten und präsentieren zu können. 
Der Prüfungsausschuss macht Angaben zu einer 
Referenzperson und beschließt den Warenkorb, der 
Pflicht- und Ergänzungsbestandteile enthält.
(2) Es soll die Fähigkeit nachgewiesen werden, 
die anfallenden Arbeiten unter Beachtung der 
Wirtschaftlichkeit, der Nährstoffschonung, der Si-
cherheit und der Hygiene selbstständig ausführen 
zu können.
Es sind ein Menü und eine Materialanforderung 
schriftlich unter Aufsicht auszuarbeiten. Die 
Bearbeitungszeit hierfür beträgt mindestens 90, 
höchstens 120 Minuten. Die praktische Umsetzung 

erfolgt unter Aufsicht und soll mindestens drei, je-
doch höchstens vier Stunden dauern. Die gefertigte 
Speisenfolge ist zu präsentieren und in Bezug auf 
die Referenzperson zu erläutern. Insgesamt soll die 
Prüfung der „fachparktischen Qualifikationen“ nicht 
länger als sieben Stunden dauern. Der Prüfungs-
ausschuss legt die jeweilige Fertigungszeit fest. 
Die Prüfung soll sich auf höchstens zwei aufeinan-
der folgende Tage verteilen.
(3) In Rahmen der Situationsaufgabe sind folgende 
Qualifikationsinhalte zu prüfen:
1. Ausarbeiten eines Menüs und einer Materialan-
forderung unter Einhaltung vorgegebener Kriterien 
für die vorgegebene Referenzperson;
2. Beachten und Anwenden von Lebensmittel-, 
Hygiene-, Arbeitsschutz- und Umweltschutzgeset-
zen; wirtschaftliches Einsetzen von Material und 
Energie sowie nährstoff- und umweltschonendes 
Arbeiten;
3. Anwenden und Beherrschen von Arbeitstech-
niken;
4. Anwenden von Verfahren der Qualitätssiche-
rung;
5. Geschmack und Beschaffenheit der Speisen;
6. Präsentieren und Erläutern der Speisen.

§ 6 Anrechnung anderer Prüfungsleistungen
Die zu prüfende Person ist auf Antrag von der 
Ablegung einzelner Prüfungsbestandteile durch die 
zuständige Stelle zu befreien, wenn eine andere 
vergleichbare Prüfung vor einer öffentlichen oder 
staatlich anerkannten Bildungseinrichtung oder vor 
einem staatlichen Prüfungsausschuss erfolgreich 
abgelegt wurde und die Anmeldung zur Fortbil-
dungsprüfung innerhalb von zehn Jahren nach der 
Bekanntgabe des Bestehens der anderen Prüfung 
erfolgt.

§ 7 Bewerten der Prüfungsteile und Bestehen 
der Prüfung
(1) Die Prüfungsteile „Handlungsspezifische Qua-
lifikationen“ und „Fachpraktische Qualifikationen“ 
sind einzeln zu bewerten.
(2) Die Bewertung des Prüfungsteils „Handlungs-
spezifische Qualifikationen“ ist aus dem arithme-
tischen Mittel der Punktebewertung der einzelnen 
Prüfungsleistungen zu bilden.
(3) Die Prüfung ist bestanden, wenn in allen 
Prüfungsleistungen mindestens ausreichende 
Leistungen erbracht wurden.
(4) Über das Bestehen der Prüfung ist ein Zeugnis 
auszustellen. Im Falle der Freistellung gemäß 
§ 6 sind Ort und Datum sowie Bezeichnung des 
Prüfungsgremiums der anderweitig abgelegten 
Prüfung anzugeben.

§ 8 Wiederholung der Prüfung
(1) Ein Prüfungsteil, der nicht bestanden ist, kann 
zweimal wiederholt werden.
(2) Wer an einer Wiederholungsprüfung teilnimmt 
und sich innerhalb von zwei Jahren, gerechnet 
vom Tag der Beendigung der nicht bestandenen 
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Prüfung an, zur Wiederholungsprüfung anmeldet, 
ist auf Antrag von einzelnen Prüfungsleistungen zu 
befreien, wenn die darin in einer vorangegangenen 
Prüfung erbrachten Leistungen ausgereicht haben.

§ 9 Übergangsvorschriften
Begonnene Prüfungsverfahren können nach den 
bisherigen Vorschriften bis 31.12.2017 zu Ende 
geführt werden. Die zuständige Stelle kann auf An-

trag der zu prüfenden Person die Wiederholungs-
prüfung auch gemäß dieser Besonderen Rechtsvor-
schrift durchführen; § 8 Abs. 2 findet in diesem Fall 
keine Anwendung.

§ 10 Inkrafttreten
(1) Diese Besondere Rechtsvorschrift tritt einen Tag 
nach Veröffentlichung in dem Mitteilungsblatt der 
IHK Frankfurt am Main in Kraft.

(2) Die bisherige Rechtsvorschrift vom 15. Novem-
ber 2012 tritt gleichzeitig außer Kraft. Begonnene 
Prüfungsverfahren können nach den bisherigen 
Vorschriften zu Ende geführt werden.

Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main,
19. Februar 2025

Ulrich Caspar Matthias Gräßle
Präsident Hauptgeschäftsführer

Besondere Rechtsvorschriften zum anerkannten Abschluss 
Geprüfter Industriemeister – Fachrichtung Luftfahrttechnik 
und Geprüfte Industriemeisterin – Fachrichtung Luftfahrt-
technik – Bachelor Professional in Luftfahrttechnik  
(IHK Frankfurt am Main)
Aufgrund des Beschlusses des Berufsbildungs-
ausschusses vom 19. Februar 2025 erlässt die 
Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main 
als zuständige Stelle nach § 54 Absatz 1 Satz 1 in 
Verbindung mit § 79 Absatz 4 Satz 1 des Berufs-
bildungsgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 4. Mai 2020 (BGBl. I S. 920), das 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Juli 
2024 (BGBl. 2024 I Nr. 246) geändert worden ist, 
die folgende Besondere Rechtsvorschrift für die 
Fortbildungsprüfung zum „Geprüften Industrie-
meister – Fachrichtung Luftfahrttechnik – Bachelor 
Professional in Luftfahrttechnik (IHK Frankfurt 
am Main)“ und zur „Geprüften Industriemeiste-
rin – Fachrichtung Luftfahrttechnik – Bachelor 
Professional in Luftfahrttechnik (IHK Frankfurt am 
Main)“. Ergänzend gilt die Prüfungsordnung für 
Fortbildungs- und AEVO-Prüfungen.

§ 1 Ziel der Prüfung zum Erwerb des Fortbil-
dungsabschlusses und dessen Bezeichnung
(1) Mit der erfolgreich abgelegten Prüfung zum 
anerkannten Fortbildungsabschluss „Geprüfter 
Industriemeister – Fachrichtung Luftfahrttechnik 
– Bachelor Professional in Luftfahrttechnik (IHK 
Frankfurt am Main)“ und „Geprüfte Industriemeis-
terin – Fachrichtung Luftfahrttechnik – Bachelor 
Professional in Luftfahrttechnik (IHK Frankfurt am 
Main)“ wird die auf einen beruflichen Aufstieg 
abzielende Erweiterung der beruflichen Handlungs-
fähigkeit auf der zweiten beruflichen Fortbildungs-
stufe der höherqualifizierenden Berufsbildung 
nachgewiesen.
(2) Die Prüfung wird von der Industrie- und 
Handelskammer Frankfurt am Main als zuständiger 
Stelle durchgeführt.
(3) Durch die Prüfung ist festzustellen, ob die zu 
prüfende Person in der Lage ist, in Unternehmen 
unterschiedlicher Größe und Branchenzuge-
hörigkeit sowie in verschiedenen Bereichen und 
Tätigkeitsfeldern eines Unternehmens Fach- und 

Führungsfunktionen zu übernehmen, in denen zu 
verantwortende Leitungsprozesse von Organisatio-
nen eigenständig gesteuert werden, eigenständig 
ausgeführt werden und dafür Mitarbeiter geführt 
werden. Insbesondere ist festzustellen, ob die zu 
prüfende Person
1. Sach-, Organisations- und Führungsaufgaben 
wahrnehmen kann,
2. sich einstellen kann auf 
a) sich verändernde luftfahrttechnische Systeme 
und Herstellungsverfahren,
b) sich verändernde Strukturen der Arbeitsorgani-
sation und
c) neue Methoden der Organisationsentwicklung, 
der Personalführung und -entwicklung sowie 
3. den technisch-organisatorischen Wandel im 
Betrieb mitgestalten kann. 
(4) Durch die Prüfung ist festzustellen, ob die 
Qualifikation vorhanden ist, in den betrieblichen 
Funktionsfeldern Betriebstechnik, Fertigung und 
Wartung insbesondere folgende in Zusammenhang 
stehende Aufgaben eines Geprüften Industriemeis-
ters – Fachrichtung Luftfahrttechnik – Bachelor 
Professional in Luftfahrttechnik (IHK Frankfurt 
am Main) oder einer Geprüften Industriemeiste-
rin – Fachrichtung Luftfahrttechnik – Bachelor 
Professional in Luftfahrttechnik (IHK Frankfurt am 
Main) wahrnehmen zu können:
1. Mitwirken bei der Planung und Überwachung 
von Maßnahmen zur Energieversorgung im Betrieb; 
Aufrechterhalten eines störungsfreien inner-
betrieblichen Transportflusses; Durchführen von 
Maßnahmen zum Werterhalt von Materialien, 
Stoffen sowie Betriebs- und Produktionsmitteln 
bei deren Lagerung; Einleiten und Überwachen von 
Maßnahmen zum Schutz der Umwelt, der Gesund-
heit und zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit; 
Entscheiden über den Einsatz von Betriebs- und 
Produktionsmitteln auch bei Verwendung neuer 
Materialien und der Verbesserung des Arbeitspro-
zesses; Veranlassen und Überwachen von Instand-

haltungsmaßnahmen einschließlich präventiver 
Maßnahmen und Störungsbeseitigung an den 
Betriebs- und Produktionsmitteln; Gewährleisten 
des verantwortungsvollen Umgangs mit Betriebs- 
und Produktionsmitteln auch unter den Aspekten 
Qualitätssicherung, Arbeitssicherheit und Umwelt-
schutz; Mitwirken beim Einsatz, der Auswahl, 
der Beschaffung und der Installation von neuen 
Maschinen, Anlagen und Einrichtungen; Arbeits-
plätze nach ergonomischen Gesichtspunkten 
gestalten und die Arbeitsstätten unter Beachtung 
entsprechender Vorschriften, Verordnungen und 
Normen einrichten; Aufrechterhalten der Arbeits-
prozesse unter Berücksichtigung eines störungs-
freien Ablaufes und seiner ständigen Verbesse-
rungen; Sicherstellen von Qualität und Quantität 
zur Aufrechterhaltung der Arbeitsprozesse unter 
Berücksichtigung von Anforderungen und Vor-
gaben; Umsetzen von technischen Informationen in 
die Arbeitsprozesse sowie Aufnehmen, Bewerten 
und Verarbeiten von Daten für die Arbeitsprozesse; 
Mitwirken beim Vorbereiten, Einleiten, Ausführen 
und Optimieren neuer Arbeitsprozesse; Disponieren 
von Material, Bau- und Ersatzteilen.
2. Vornehmen und Überwachen der Arbeitsvertei-
lung unter Berücksichtigung kurzer Wartungszeiten 
von Quantität und Qualität der Dienstleistungen 
und der Qualifikationen der Mitarbeiter; Organisie-
ren, Sicherstellen und Optimieren von Arbeits-
abläufen unter Berücksichtigung der Arbeits-
prozesse; Durchführen des Projektmanagements; 
Zusammenarbeiten mit innerbetrieblichen Stellen 
und Bereichen; Fördern der Abläufe in Gruppen 
und der Zusammenarbeit von Gruppen; Delegieren 
von Aufgaben; Umsetzen von Unternehmens- und 
Qualitätsmanagementzielen; Einleiten von Innova-
tionsprozessen und Unterstützen der Mitarbeiter 
bei der Umsetzung; Sichern des innerbetrieblichen 
Informationsflusses; Mitwirken bei der Kunden- 
und Lieferantenbetreuung; Gewährleisten der 
Einhaltung der arbeits-, sozial- und luftfahrtrecht-
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lichen Bestimmungen; Überwachen der Produktivi-
tät und der Termine; Aufstellen von Kostenplänen 
und Überwachen der Kostenentwicklung; Fördern 
des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses und 
Mitarbeiten daran; Unterstützen von Maßnahmen 
zur Rationalisierung.
3. Mitwirken bei der Planung des Personalbedarfs 
und bei der Stellenbesetzung; Einsetzen und Führen 
von Mitarbeitern sowie Fördern der Zusammen-
arbeit im Betrieb; Einteilen, Betreuen und Leiten 
von Arbeitsgruppen; Beurteilen der Leistungen der 
Mitarbeiter; Erstellen von Urlaubs-, Schicht- und 
Terminplänen; Planen der Personalentwicklung 
unter dem Aspekt der Betreuung, Förderung und 
Qualifizierung sowie der Leistungsmotivation; 
Verantworten der Ausbildung der zugeteilten 
Auszubildenden; Beraten von Mitarbeitern und Auf-
zeigen von Qualifizierungsmaßnahmen; Fördern der 
systematischen Weiterbildung der Mitarbeiter; An-
leiten von Mitarbeitern zu eigenverantwortlichem 
Handeln; Moderieren von Gruppen und Leiten von 
Gesprächen sowie Präsentieren von Ergebnissen.
(5) Für den Erwerb der in den Absätzen 3 und 4 
bezeichneten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähig-
keiten bedarf es in der Regel eines Lernumfangs 
von insgesamt mindestens 1.200 Stunden. Der 
Lerninhalt bestimmt sich nach den Anforderungen 
der Prüfungsbereiche und Qualifikationsschwer-
punkte in den §§ 4 bis 5.
(6) Die erfolgreich abgelegte Prüfung führt zum 
anerkannten Fortbildungsabschluss „Bachelor 
Professional in Luftfahrttechnik (IHK Frankfurt am 
Main)“. Der Abschlussbezeichnung wird die weitere 
Abschlussbezeichnung „Geprüfter Industriemeister 
– Fachrichtung Luftfahrttechnik“ oder „Geprüfte 
Industriemeisterin – Fachrichtung Luftfahrttech-
nik“ vorangestellt.

§ 2 Umfang der Industriemeisterqualifikation 
und Gliederung der Prüfung
(1) Die Qualifikation zum „Geprüften Industrie-
meister – Fachrichtung Luftfahrttechnik – Bachelor 
Professional in Luftfahrttechnik (IHK Frankfurt 
am Main)“ oder zur „Geprüften Industriemeiste-
rin – Fachrichtung Luftfahrttechnik – Bachelor 
Professional in Luftfahrttechnik (IHK Frankfurt am 
Main)“ umfasst:
1. Berufs- und arbeitspädagogische Qualifikationen,
2. Fachrichtungsübergreifende Basisqualifikationen,
3. Handlungsspezifische Qualifikationen.
(2) Der Erwerb der berufs- und arbeitspädagogi-
schen Eignung ist durch eine erfolgreich abgelegte 
Prüfung nach § 4 der Ausbilder-Eignungsverord-
nung oder durch eine andere erfolgreich abgelegte 
vergleichbare Prüfung vor einer öffentlichen oder 
staatlich anerkannten Bildungseinrichtung oder 
vor einem staatlichen Prüfungsausschuss nach-
zuweisen. Die Aneignung dieser Qualifikationen 
soll in der Regel vor Zulassung zum Prüfungsteil 
„Fachrichtungsübergreifende Basisqualifikationen” 
erfolgen. Der Prüfungsnachweis ist vor Beginn der 
letzten Prüfungsleistung zu erbringen.

(3) Die Prüfung zum „Geprüften Industriemeister 
– Fachrichtung Luftfahrttechnik – Bachelor Profes-
sional in Luftfahrttechnik (IHK Frankfurt am Main)“ 
oder zur „Geprüften Industriemeisterin – Fachrich-
tung Luftfahrttechnik – Bachelor Professional in 
Luftfahrttechnik (IHK Frankfurt am Main)“ gliedert 
sich in die Prüfungsteile:
1. Fachrichtungsübergreifende Basisqualifikationen,
2. Handlungsspezifische Qualifikationen.
(4) Im Prüfungsteil nach Absatz 3 Nr. 1 ist schrift-
lich in Form von anwendungsbezogenen Aufgaben-
stellungen gemäß § 4 zu prüfen. 
(5) Im Prüfungsteil nach Absatz 3 Nr. 2 ist schrift-
lich in Form von funktionsfeldbezogenen und die 
Handlungsbereiche integrierenden Situationsauf-
gaben und mündlich in Form eines situationsbezo-
genen Fachgesprächs gemäß § 5 zu prüfen.

§ 3 Zulassungsvoraussetzungen
(1) Zur Prüfung ist zuzulassen, wer die Anforderun-
gen des § 54 in Verbindung mit § 53c des Berufs-
bildungsgesetzes erfüllt und Folgendes nachweist:
1. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung 
in dem anerkannten Ausbildungsberuf, der den 
luftfahrttechnischen Berufen zugeordnet werden 
kann oder
2. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung 
in einem anerkannten Ausbildungsberuf, der den 
Metall-, Elektro- und fahrzeugtechnischen Berufen 
zugeordnet werden kann, und danach eine mindes-
tens einjährige Berufspraxis oder
3. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in 
einem sonstigen anerkannten Ausbildungsberuf 
und danach mindestens eine zweijährige Berufs-
praxis oder
4. eine mindestens vierjährige Berufspraxis. 
5. Nach der Zulassung zur Prüfung kann der Prü-
fungsteil „Fachübergreifende Basisqualifikationen“ 
abgelegt werden.
(2) Den Prüfungsteil „Handlungsspezifische Qualifi-
kationen“ kann nur ablegen, wer nachweist, dass er 
oder sie den Prüfungsteil „Fachübergreifende Basis-
qualifikationen“ abgelegt hat. Die Zulassung zur Prü-
fung darf nicht länger als fünf Jahre vor dem Beginn 
der Prüfung im Prüfungsteil „Handlungsspezifische 
Qualifikationen“ erfolgt sein. Wird im Einzelfall die 
Frist des Satzes 2 nicht eingehalten und hat dies die 
zuständige Stelle zu vertreten, ist die Prüfung ohne 
Beachtung der Frist zu Ende zu führen.
(3) Die Berufspraxis nach Absatz 1 Nr. 2 bis 4 soll 
wesentliche Bezüge zu den Aufgaben eines „Ge-
prüften Industriemeisters – Fachrichtung Luftfahrt-
technik – Bachelor Professional in Luftfahrttechnik 
(IHK Frankfurt am Main)“ oder einer „Geprüften 
Industriemeisterin – Fachrichtung Luftfahrttechnik 
– Bachelor Professional in Luftfahrttechnik (IHK 
Frankfurt am Main)“ gemäß § 1 Absatz 3 und 4 
haben.
(4) Abweichend von den in Absatz 1 genannten 
Voraussetzungen kann zur Prüfung auch zugelassen 
werden, wer durch Vorlage von Zeugnissen oder 
auf andere Weise glaubhaft macht, Fertigkeiten, 

Kenntnisse und Fähigkeiten (berufliche Handlungs-
fähigkeit) erworben zu haben, die die Zulassung zur 
Prüfung rechtfertigen. 

§ 4 Fachrichtungsübergreifende Basisquali-
fikationen
(1) Im Prüfungsteil „Fachrichtungsübergreifende 
Basisqualifikationen” ist in folgenden Prüfungsbe-
reichen zu prüfen: 
1. Rechtsbewusstes Handeln,
2. Betriebswirtschaftliches Handeln,
3. Anwendung von Methoden der Information, 
Kommunikation und Planung,
4. Zusammenarbeit im Betrieb,
5. Berücksichtigen naturwissenschaftlicher und 
technischer Gesetzmäßigkeiten.
(2) Im Prüfungsbereich „Rechtsbewusstes Han-
deln” soll die Fähigkeit nachgewiesen werden, 
im Rahmen anwendungsbezogener Handlungen 
einschlägige Rechtsvorschriften berücksichtigen zu 
können. Dazu gehört, die Arbeitsbedingungen der 
Mitarbeiter unter arbeitsrechtlichen Aspekten zu 
gestalten sowie nach rechtlichen Grundlagen die 
Arbeitssicherheit, den Gesundheitsschutz und den 
Umweltschutz zu gewährleisten und die Zusam-
menarbeit mit den entsprechenden Institutionen 
sicherzustellen. In diesem Rahmen können folgende 
Qualifikationsinhalte geprüft werden: 
1. Berücksichtigen arbeitsrechtlicher Vorschriften 
und Bestimmungen bei der Gestaltung individueller 
Arbeitsverhältnisse und bei Fehlverhalten von Mit-
arbeitern, insbesondere unter Berücksichtigung des 
Arbeitsvertragsrechts, des Tarifvertragsrechts und 
betrieblicher Vereinbarungen;
2. Berücksichtigen der Vorschriften des Be-
triebsverfassungsgesetzes, insbesondere der 
Beteiligungsrechte betriebsverfassungsrechtlicher 
Organe;
3. Berücksichtigen rechtlicher Bestimmungen hin-
sichtlich der Sozialversicherung, der Entgeltfindung 
sowie der Arbeitsförderung;
4. Berücksichtigen arbeitsschutz- und arbeits-
sicherheitsrechtlicher Vorschriften und Bestim-
mungen in Abstimmung mit betrieblichen und 
außerbetrieblichen Institutionen;
5. Berücksichtigen der Vorschriften des Um-
weltrechts, insbesondere hinsichtlich des 
Gewässerschutzes, der Abfallbeseitigung, der 
Luftreinhaltung und der Lärmbekämpfung, des 
Strahlenschutzes und des Schutzes vor gefähr-
lichen Stoffen;
6. Berücksichtigen einschlägiger wirtschaftsrecht-
licher Vorschriften und Bestimmungen, insbeson-
dere hinsichtlich der Produktverantwortung, der 
Produkthaftung sowie des Datenschutzes.
(3) Im Prüfungsbereich „Betriebswirtschaftliches 
Handeln” soll die Fähigkeit nachgewiesen werden, 
im Rahmen anwendungsbezogener Handlungen 
betriebswirtschaftliche Gesichtspunkte berück-
sichtigen und volkswirtschaftliche Zusammenhän-
ge herstellen zu können. Es sollen Unternehmens-
formen dargestellt sowie deren Auswirkungen auf 
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die eigene Aufgabenwahrnehmung analysiert und 
beurteilt werden können. Weiterhin soll die Fähig-
keit nachgewiesen werden, betriebliche Abläufe 
nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten planen, 
beurteilen und beeinflussen zu können. In diesem 
Rahmen können folgende Qualifikationsinhalte 
geprüft werden:
1. Berücksichtigen der ökonomischen Handlungs-
prinzipien von Unternehmen unter Einbeziehung 
volkswirtschaftlicher Zusammenhänge und sozialer 
Wirkungen;
2. Berücksichtigen der Grundsätze betrieblicher 
Aufbau- und Ablauforganisation;
3. Nutzen der Möglichkeiten der Organisationsent-
wicklung;
4. Anwenden von Methoden der Entgeltfindung und 
der kontinuierlichen betrieblichen Verbesserung;
5. Durchführen von Kostenarten-, Kostenstel-
len- und Kostenträgerzeitrechnungen sowie von 
Kalkulationsverfahren.
(4) Im Prüfungsbereich „Anwenden von Methoden 
der Information, Kommunikation und Planung” soll 
die Fähigkeit nachgewiesen werden, Projekte und 
Prozesse analysieren, planen und transparent ma-
chen zu können. Dazu gehört, Daten aufbereiten, 
technische Unterlagen erstellen, entsprechende 
Planungstechniken einsetzen sowie angemessene 
Präsentationstechniken anwenden zu können. In 
diesem Rahmen können folgende Qualifikations-
inhalte geprüft werden:
1. Erfassen, Analysieren und Aufbereiten von Pro-
zess- und Produktionsdaten mittels EDV-Systemen 
und Bewerten visualisierter Daten;
2. Bewerten von Planungstechniken und Analyse-
methoden sowie deren Anwendungsmöglichkeiten;
3. Anwenden von Präsentationstechniken;
4. Erstellen von technischen Unterlagen, Entwür-
fen, Statistiken, Tabellen und Diagrammen;
5. Anwenden von Projektmanagementmethoden;
6. Auswählen und Anwenden von Informations- 
und Kommunikationsformen einschließlich des 
Einsatzes entsprechender Informations- und 
Kommunikationsmittel.
(5) Im Prüfungsbereich „Zusammenarbeit im Be-
trieb” soll die Fähigkeit nachgewiesen werden, 
im Rahmen anwendungsbezogener Handlungen 
Zusammenhänge des Sozialverhaltens erkennen, 
deren Auswirkungen auf die Zusammenarbeit be-
urteilen und durch angemessene Maßnahmen auf 
eine zielorientierte und effiziente Zusammenarbeit 
hinwirken zu können. Dazu gehört, die Leistungs-
bereitschaft der Mitarbeiter fördern, betriebliche 
Probleme und soziale Konflikte lösen, Führungs-
grundsätze berücksichtigen und angemessene 
Führungstechniken anwenden zu können. In diesem 
Rahmen können folgende Qualifikationsinhalte 
geprüft werden:
1. Beurteilen und Fördern der beruflichen Ent-
wicklung Einzelner unter Beachtung des bisherigen 
Berufsweges und unter Berücksichtigung persön-
licher und sozialer Gegebenheiten;

2. Beurteilen und Berücksichtigen des Einflusses 
von Arbeitsorganisation und Arbeitsplatz auf das 
Sozialverhalten und das Betriebsklima sowie Er-
greifen von Maßnahmen zu deren Verbesserung;
3. Beurteilen von Einflüssen der Gruppenstruktur 
auf das Gruppenverhalten und die Zusammenarbeit 
sowie Entwickeln und Umsetzen von Alternativen;
4. Auseinandersetzen mit eigenem und fremdem 
Führungsverhalten, Umsetzen von Führungsgrund-
sätzen;
5. Anwenden von Führungsmethoden und -techni-
ken einschließlich Vereinbarungen entsprechender 
Handlungsspielräume, um Leistungsbereitschaft 
und Zusammenarbeit der Mitarbeiter zu fördern;
6. Fördern der Kommunikation und Kooperation 
durch Anwenden von Methoden zur Lösung be-
trieblicher Probleme und sozialer Konflikte.
(6) Im Prüfungsbereich „Berücksichtigen natur-
wissenschaftlicher und technischer Gesetz-
mäßigkeiten” soll die Fähigkeit nachgewiesen 
werden, einschlägige naturwissenschaftliche und 
technische Gesetzmäßigkeiten zur Lösung techni-
scher Probleme einbeziehen sowie mathematische, 
physikalische, chemische und technische Kennt-
nisse und Fertigkeiten zur Lösung von Aufgaben 
aus der betrieblichen Praxis anwenden zu können. 
In diesem Rahmen können folgende Qualifikations-
inhalte geprüft werden:
1. Berücksichtigen der Auswirkungen naturwissen-
schaftlicher und technischer Gesetzmäßigkeiten 
auf Materialien, Maschinen und Prozesse sowie 
auf Mensch und Umwelt, insbesondere bei Oxy-
dations- und Reduktionsvorgängen, thermischen 
Einflüssen, galvanischen Prozessen, mechanischen 
Bewegungsvorgängen, elektrotechnischen, 
hydraulischen und pneumatischen Antriebs- und 
Steuerungsvorgängen;
2. Verwenden unterschiedlicher Energieformen im 
Betrieb sowie Beachten der damit zusammenhän-
genden Auswirkungen auf Mensch und Umwelt;
3. Berechnen von betriebs- und fertigungstechni-
schen Größen bei Belastungen und Bewegungen;
4. Anwenden von statistischen Verfahren und 
Durchführen von einfachen statistischen Berech-
nungen sowie ihre grafische Darstellung.
(7) Die Bearbeitungsdauer für die schriftlichen 
Aufgaben in den in Absatz 1 Nr. 1 bis 5 genannten 
Prüfungsbereichen soll insgesamt höchstens 
acht Stunden betragen, je Prüfungsbereich nach 
Absatz 1 Nr. 1 bis 4 mindestens 90 Minuten, im 
Prüfungsbereich nach Absatz 1 Nr. 5 mindestens 
60 Minuten.

§ 5 Handlungsspezifische Qualifikationen
(1) Der Prüfungsteil „Handlungsspezifische 
Qualifikationen“ umfasst die Handlungsbereiche 
„Luftfahrttechnik“, „Organisation“, sowie „Führung 
und Personal“, die den betrieblichen Funktions-
feldern Betriebstechnik, Fertigung und Wartung 
zugeordnet sind. Die Handlungsbereiche werden 
durch die in Absatz 2 Nr. 1 bis 3 genannten Quali-
fikationsschwerpunkte beschrieben. Es werden 

drei funktionsfeldbezogene und die Handlungs-
bereiche integrierende Situationsaufgaben nach 
den Absätzen 3 bis 5 unter Berücksichtigung der 
fachrichtungsübergreifenden Basisqualifikationen 
gestellt. Die beiden Situationsaufgaben aus den 
Handlungsbereichen „Luftfahrttechnik“ und „Orga-
nisation“ sind schriftlich zu lösen, die Situations-
aufgabe aus dem Handlungsbereich „Führung und 
Personal“ ist Gegenstand des situationsbezogenen 
Fachgesprächs nach Absatz 6. Die Situationsauf-
gaben sind so zu gestalten, dass alle Qualifikations-
schwerpunkte mindestens einmal thematisiert 
werden. Die Prüfungsdauer der schriftlichen 
Situationsaufgaben beträgt jeweils mindestens 
vier Stunden, insgesamt jedoch nicht mehr als zehn 
Stunden.
(2) Die Handlungsbereiche enthalten folgende 
Qualifikationsschwerpunkte: 
1. Handlungsbereich „Luftfahrttechnik“:
a) Betriebstechnik, 
b) Dienstleistung und Fertigung,
c) Wartung;
2. Handlungsbereich „Organisation“:
a) Betriebliches Kostenwesen,
b) Planungs-, Steuerungs- und Kommunikations-
systeme,
c) Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz;
3. Handlungsbereich „Führung und Personal“:
a) Personalführung,
b) Personalentwicklung,
c) Qualitätsmanagement.
(3) In der Situationsaufgabe aus dem Handlungs-
bereich „Luftfahrttechnik“ soll einer seiner Quali-
fikationsschwerpunkte den Kern der Situations-
aufgabe bilden. Die Qualifikationsinhalte für diese 
Situationsaufgabe sind etwa zur Hälfte diesem 
Qualifikationsschwerpunkt zu entnehmen. Die Situ-
ationsaufgabe soll darüber hinaus Qualifikationsin-
halte aus den Schwerpunkten der Handlungsberei-
che „Organisation“ sowie „Führung und Personal“ 
integrativ mitberücksichtigen. Diese integrativen 
Qualifikationsinhalte sollen in annähernd gleichem 
Umfang den Absätzen 4 und 5 entnommen werden; 
sie sollen sich aus Qualifikationsinhalten von 
mindestens drei Qualifikationsschwerpunkten 
zusammensetzen und insgesamt etwa die andere 
Hälfte aller Qualifikationsinhalte dieser Situations-
aufgabe ausmachen. Im Einzelnen kann die Situ-
ationsaufgabe folgende Qualifikationsinhalte aus 
dem Handlungsbereich „Luftfahrttechnik“ mit den 
Qualifikationsschwerpunkten gemäß den Nummern 
1 bis 3 umfassen:
1. Im Qualifikationsschwerpunkt „Betriebstechnik“ 
soll die zu prüfende Person nachweisen, dass er 
oder sie in der Lage ist, die technischen Anlagen 
und Einrichtungen funktionsgerecht einzusetzen 
und Aufträge zur Installation von Maschinen, War-
tungsanlagen, Anlagen der Ver- und Entsorgung 
sowie von Transport- und Lagersystemen umzu-
setzen. Sie soll weiterhin in der Lage sein, deren 
Instandhaltung zu planen, zu organisieren und 
zu überwachen sowie die Energieversorgung im 
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Betrieb sicherzustellen. In diesem Rahmen können 
folgende Qualifikationsinhalte in den Situationsauf-
gaben geprüft werden:
a) Auswählen und Erhalten der Funktionen von 
Kraft- und Arbeitsmaschinen und der dazugehö-
renden Aggregate sowie Hebe-, Transport- und 
Fördermittel;
b) Aufstellen und Inbetriebnehmen von Anlagen 
und Einrichtungen insbesondere unter Beachtung 
sicherheitstechnischer und anlagenspezifischer 
Vorschriften;
c) Aufrechterhalten der Energieversorgung im 
Betrieb;
d) Erfassen und Bewerten von Schwachstellen, 
Schäden und Funktionsstörungen sowie Abschät-
zen und Begründen von Auswirkungen geplanter 
Eingriffe;
e) Planen, Einleiten und Überwachen von Instand-
haltungsmaßnahmen sowie Überwachen und 
Gewährleisten von Instandhaltungsqualitäten und 
-terminen;
f) Veranlassen von Maßnahmen zur Lagerung von 
Werk- und Hilfsstoffen sowie von Produkten;
g) Überwachen und Erhalten der Funktionen der 
Steuer- und Regeleinrichtungen sowie der Diagno-
sesysteme von Maschinen und Anlagen.
2. Im Qualifikationsschwerpunkt „Dienstleistung 
und Fertigung“ soll die zu prüfende Person nach-
weisen, dass er oder sie in der Lage ist, Dienst-
leistungs- und Fertigungsprozesse zur Herstellung 
und Veränderung von Fluggeräten zu planen, zu 
organisieren und zu überwachen. Sie soll weiterhin 
in der Lage sein, fertigungstechnische Details und 
Zusammenhänge sowie Optimierungsmöglichkeiten 
der Prozesse zu erkennen und entsprechende Maß-
nahmen einzuleiten. Beim Einsatz neuer Maschi-
nen, Anlagen und Werkzeuge sowie bei der Be- und 
Verarbeitung neuer Werk- und Hilfsstoffe soll sie 
die Auswirkungen auf die Prozesse erkennen und 
berücksichtigen können. In diesem Rahmen können 
folgende Qualifikationsinhalte in den Situationsauf-
gaben geprüft werden:
a) Planen und Analysieren von Dienstleistungs- und 
Fertigungsaufträgen und Festlegen der anzuwen-
denden Verfahren, Betriebsmittel und Hilfsstoffe 
einschließlich der Ermittlung der erforderlichen 
technischen Daten;
b) Einleiten, Steuern, Überwachen und Optimieren 
der Prozesse, Umsetzen der erforderlichen Instand-
haltungsvorgaben und Einhalten qualitativer und 
quantitativer Anforderungen;
c) Beurteilen von Auswirkungen auf die Prozesse 
beim Einsatz neuer Werkstoffe, Verfahren und 
Betriebsmittel;
d) Anwenden der numerischen Steuerungstech-
nik beim Einsatz von Werkzeugmaschinen, bei 
Programmierung und Organisation des Dienstleis-
tungs- und Fertigungsprozesses unter Nutzung von 
Informationen aus rechnergestützten Systemen;
e) Umsetzen der Informationen aus verknüpften 
rechnergestützten Systemen der Konstruktion, 
Dienstleistung und Qualitätssicherung;

f) Einsetzen und Überwachen von Automatisie-
rungssystemen einschließlich der Handhabungs-, 
Förder- und Speichersysteme;
g) Aufstellen und Inbetriebnehmen von Maschinen 
und Fertigungssystemen sowie Einführen von 
Dienstleistungssystemen.
3. Im Qualifikationsschwerpunkt „Wartung“ soll die 
zu prüfende Person nachweisen, dass er oder sie in 
der Lage ist, Aufträge zur Wartung von Fluggeräten 
zu planen, zu organisieren und zu überwachen. Sie 
soll weiterhin in der Lage sein, Wartungsablaufbe-
stimmende Details und Zusammenhänge sowie Op-
timierungsmöglichkeiten des Wartungsprozesses 
zu erkennen und entsprechende Maßnahmen zur 
Umsetzung einzuleiten. Sie soll Wartungsprinzipien 
nach vorgegebenen Kriterien auswählen können, 
den Eigen- und Fremdteileanteil mitberücksichtigen 
und die Auswirkungen auf den Wartungsprozess 
erkennen können. In diesem Rahmen kann in den 
Situationsaufgaben geprüft werden:
a) Planen und Analysieren von Wartungsauf-
trägen nach konstruktiven Vorgaben, Disposition 
der Eigen- und Fremdteile und der terminlichen 
Vorgaben sowie Festlegen von Wartungsplätzen, 
Betriebs-, Montage- und Prüfmitteln, Wartungs-
prinzipien und Wartungsabläufen;
b) Planen und Beurteilen des Einsatzes von automa-
tisierten Wartungssystemen;
c) Überprüfen der Funktionen von Baugruppen und 
Bauteilen;
d) Inbetriebnehmen und Abnehmen von gewarteten 
Fluggeräten nach deutschen und internationalen 
Normen und Richtlinien;
e) Anwenden von Instandhaltungssystemen ein-
schlägiger Fluggerätehersteller sowie bordeigener 
Wartungshilfsmittel, Umgang mit Fluggeräteher-
stellerdokumentationen.
(4) In der Situationsaufgabe aus dem Handlungsbe-
reich „Organisation“ sollen mindestens zwei seiner 
Qualifikationsschwerpunkte den Kern bilden. Die 
Qualifikationsinhalte für diese Situationsaufgabe 
sind etwa zur Hälfte diesen Qualifikationsschwer-
punkten zu entnehmen. Die Situationsaufgabe soll 
darüber hinaus Qualifikationsinhalte aus den Quali-
fikationsschwerpunkten der Handlungsbereiche 
„Luftfahrttechnik“ sowie „Führung und Personal“ 
integrativ in annähernd gleichem Umfang mit-
berücksichtigen. Diese integrativen Qualifikations-
inhalte sollen etwa die andere Hälfte aller Quali-
fikationsinhalte der Situationsaufgabe ausmachen. 
Die integrativen Qualifikationsinhalte sind in an-
nähernd gleichem Umfang den Absätzen 3 und 5 zu 
entnehmen; sie sollen sich aus den Qualifikations-
inhalten von mindestens drei Qualifikationsschwer-
punkten zusammensetzen. Im Einzelnen kann die 
Situationsaufgabe folgende Qualifikationsinhalte 
aus dem Handlungsbereich „Organisation“ mit den 
Qualifikationsschwerpunkten gemäß den folgenden 
Nummern 1 bis 3 umfassen:
1. Im Qualifikationsschwerpunkt „Betriebliches 
Kostenwesen“ soll die Fähigkeit nachgewiesen 
werden, betriebswirtschaftliche Zusammenhänge 

und kostenrelevante Einflussfaktoren erfassen 
und beurteilen, Möglichkeiten der Kostenbeein-
flussung aufzeigen und Maßnahmen für ein 
kostenbewusstes Handeln planen, organisieren, 
einleiten und überwachen zu können. Dazu gehört, 
Kalkulationsverfahren und Methoden der Zeitwirt-
schaft anwenden, organisatorische und personelle 
Maßnahmen auch in ihrer Bedeutung als Kosten-
faktoren beurteilen und berücksichtigen zu können. 
In diesem Rahmen können folgende Qualifikations-
inhalte in den Situationsaufgaben geprüft werden:
a) Planen, Erfassen, Analysieren und Bewerten der 
funktionsfeldbezogenen Kosten nach vorgegebe-
nen Plandaten;
b) Überwachen und Einhalten des zugeteilten 
Budgets;
c) Beeinflussen der Kosten, insbesondere unter 
Berücksichtigung alternativer Konzepte und be-
darfsgerechter Lagerwirtschaft;
d) Beeinflussen des Kostenbewusstseins der 
Mitarbeiter bei unterschiedlichen Formen der 
Arbeitsorganisation;
e) Erstellen und Auswerten der Betriebsabrech-
nung durch die Kostenarten-, Kostenstellen- und 
Kostenträgerzeitrechnung;
f) Anwenden der Kalkulationsverfahren in der 
Kostenträgerstückrechnung einschließlich der 
Deckungsbeitragsrechnung;
g) Anwenden von Methoden der Zeitwirtschaft.
2. Im Qualifikationsschwerpunkt „Planungs-, 
Steuerungs- und Kommunikationssysteme“ soll die 
Fähigkeit nachgewiesen werden, das Projekt-
management unter Verwendung von Planungs-, 
Steuerungs- und Kommunikationssystemen durch-
führen und entsprechende Systeme zur Überwa-
chung von Planungszielen und Prozessen anwenden 
zu können. In diesem Rahmen können folgende 
Qualifikationsinhalte in den Situationsaufgaben 
geprüft werden:
a) Optimieren von Aufbau- und Ablaufstrukturen 
sowie Aktualisieren der Stammdaten für diese 
Systeme;
b) Erstellen, Anpassen und Umsetzen von Produkti-
ons-, Mengen-, Termin- und Kapazitätsplanungen;
c) Anwenden von Systemen für die Arbeitsablauf-
planung, Materialflussgestaltung, Produktionspro-
grammplanung und Auftragsdisposition einschließ-
lich der dazugehörenden Zeit- und Datenermittlung;
d) Anwenden von Informations- und Kommunika-
tionssystemen;
e) Anwenden von Logistiksystemen, insbesondere 
im Rahmen der Produkt- und Materialdisposition;
f) Durchführen des Konfigurations- und Änderungs-
managements.
3. Im Qualifikationsschwerpunkt „Arbeits-, 
Umwelt- und Gesundheitsschutz“ soll die Fähigkeit 
nachgewiesen werden, einschlägige Vorschriften 
und Bestimmungen in ihrer Bedeutung erkennen 
und ihre Einhaltung sicherstellen, Gefährdungs-
beurteilungen durchführen, Gefahren vorbeugen, 
Störungen erkennen und analysieren sowie 
Maßnahmen zu ihrer Vermeidung oder Beseitigung 
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einleiten zu können. Dazu gehört, sicherzustellen, 
dass sich die Mitarbeiter arbeits-, umwelt- und 
gesundheitsschutzbewusst verhalten und entspre-
chend handeln können. In diesem Rahmen können 
folgende Qualifikationsinhalte in den Situationsauf-
gaben geprüft werden:
a) Überprüfen und Gewährleisten der Arbeitssi-
cherheit, des Arbeits-, Gesundheits- und Umwelt-
schutzes im Betrieb;
b) Fördern des Mitarbeiterbewusstseins bezüg-
lich der Arbeitssicherheit und des betrieblichen 
Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutzes;
c) Planen, Durchführen und Dokumentieren von 
Unterweisungen in der Arbeitssicherheit, des 
Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutzes;
d) Überwachen der Lagerung von und des Umgangs 
mit umweltbelastenden und gesundheitsgefähr-
denden Betriebsmitteln, Einrichtungen, Werk- und 
Hilfsstoffen;
e) Durchführen von Gefährdungsbeurteilungen so-
wie Planen, Vorschlagen, Einleiten, Überprüfen und 
Dokumentieren von Maßnahmen zur Verbesserung 
der Arbeitssicherheit sowie zur Reduzierung und 
Vermeidung von Unfällen und von Umwelt- und 
Gesundheitsbelastungen.
(5) In der Situationsaufgabe aus dem Handlungs-
bereich „Führung und Personal“ sollen mindestens 
zwei seiner Qualifikationsschwerpunkte den Kern 
der Situationsaufgabe bilden. Die Qualifikations-
inhalte für diese Situationsaufgabe sind etwa zur 
Hälfte diesen Qualifikationsschwerpunkten zu 
entnehmen. Die Situationsaufgabe soll darüber 
hinaus integrativ in annähernd gleichem Umfang 
Qualifikationsinhalte aus den Qualifikationsschwer-
punkten der Handlungsbereiche „Luftfahrttechnik“ 
und „Organisation“ mitberücksichtigen. Diese integ-
rativen Qualifikationsinhalte sollen etwa die andere 
Hälfte aller Qualifikationsinhalte der Situationsauf-
gabe ausmachen. Die integrativen Qualifikations-
inhalte sind in annähernd gleichen Umfang den 
Absätzen 3 und 4 zu entnehmen. Im Einzelnen kann 
die Situationsaufgabe folgende Qualifikationsinhalte 
aus dem Handlungsbereich „Führung und Personal“ 
mit den Qualifikationsschwerpunkten gemäß den 
folgenden Nummern 1 bis 3 umfassen: 
1. Im Qualifikationsschwerpunkt „Personalführung“ 
soll die Fähigkeit nachgewiesen werden, den Perso-
nalbedarf ermitteln und den Personaleinsatz entspre-
chend den betrieblichen Anforderungen sicherstellen 
sowie Mitarbeiter nach zielgerichteten Erforder-
nissen durch die Anwendung geeigneter Methoden 
zu verantwortlichem Handeln hinführen zu können. In 
diesem Rahmen können folgende Qualifikationsinhal-
te in den Situationsaufgaben geprüft werden:
a) Ermitteln und Bestimmen des qualitativen und 
quantitativen Personalbedarfs unter Berücksichti-
gung technischer und organisatorischer Verände-
rungen;
b) Auswählen und Einsetzen der Mitarbeiter unter 
Berücksichtigung ihrer persönlichen Daten, ihrer 
Eignung und Interessen sowie der betrieblichen 
Anforderungen;

c) Feststellen eines zusätzlichen Dienstleistungs-
bedarfs vor Ort, Akquirieren von Personal und 
Vergabe an Dritte;
d) Erstellen von Anforderungsprofilen, Stellenpla-
nungen und -beschreibungen sowie von Funktions-
beschreibungen;
e) Delegieren von Aufgaben und der damit verbun-
denen Verantwortung;
f) Fördern der Kommunikations- und Kooperations-
bereitschaft;
g) Anwenden von Führungsmethoden und -mitteln 
zur Bewältigung betrieblicher Aufgaben und zum 
Lösen von Problemen und Konflikten;
h) Beteiligen der Mitarbeiter am kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess;
i) Einrichten, Moderieren und Steuern von Arbeits- 
und Projektgruppen.
2. Im Qualifikationsschwerpunkt „Personalent-
wicklung“ soll die Fähigkeit nachgewiesen werden, 
auf der Basis einer qualitativen und quantitativen 
Personalplanung eine systematische Personal-
entwicklung durchführen zu können. Dazu gehört, 
Personalentwicklungspotenziale einschätzen und 
Personalentwicklungs- und Qualifizierungsziele 
festlegen, entsprechende Maßnahmen planen, 
realisieren, deren Ergebnisse überprüfen und die 
Umsetzung im Betrieb fördern zu können. In diesem 
Rahmen können folgende Qualifikationsinhalte in 
den Situationsaufgaben geprüft werden:
a) Ermitteln des quantitativen und qualitativen 
Personalentwicklungsbedarfs unter Berück-
sichtigung der gegenwärtigen und zukünftigen 
Anforderungen;
b) Festlegen der Ziele für eine kontinuierliche und 
innovationsorientierte Personalentwicklung sowie 
der Kategorien für den Qualifizierungserfolg;
c) Durchführen von Potenzialeinschätzungen nach 
vorgegebenen Kriterien und unter Anwendung ent-
sprechender Instrumente und Methoden;
d) Planen, Durchführen und Veranlassen von Maß-
nahmen der Personalentwicklung zur Qualifizierung 
und zielgerichteten Motivierung unter Berücksichti-
gung des betrieblichen Bedarfs und der Interessen 
der Mitarbeiter;
e) Überprüfen der Ergebnisse aus Maßnahmen der 
Personalentwicklung zur Qualifizierung sowie För-
dern ihrer betrieblichen Umsetzungsmaßnahmen;
f) Beraten, Fördern und Unterstützen von Mitarbei-
tern hinsichtlich ihrer beruflichen Entwicklung.
3. Im Qualifikationsschwerpunkt „Qualitäts-
management“ soll die Fähigkeit nachgewiesen 
werden, Qualitätsziele durch Anwendung ent-
sprechender Methoden und Beeinflussung des 
Qualitätsbewusstseins der Mitarbeiter sichern 
sowie bei der Realisierung eines Qualitätsmanage-
mentsystems mitwirken und zu dessen Verbesse-
rung und Weiterentwicklung beitragen, rechtliche 
Rahmenbedingungen im Kunden-Lieferanten-Ver-
hältnis, Verträge und Vereinbarungen berücksichti-
gen zu können. In diesem Rahmen können folgende 
Qualifikationsinhalte in den Situationsaufgaben 
geprüft werden:

a) Berücksichtigen des Einflusses des Qualitäts-
managementsystems auf das Unternehmen und auf 
die Handlungen in den Funktionsfeldern;
b) Fördern des Qualitätsbewusstseins und der 
Kundenorientierung der Mitarbeiter;
c) Anwenden von Verfahren und Methoden zur 
Sicherung und Verbesserung der Qualität, insbe-
sondere der Produkt- und Prozessqualität sowie der 
Kundenzufriedenheit;
d) kontinuierliches Umsetzen der Qualitätsmanage-
mentziele durch Planen, Sichern und Lenken von 
qualitätswirksamen Maßnahmen;
e) Beachten von rechtlichen Rahmenbedingungen, 
Verträgen und Vereinbarungen, insbesondere im 
Hinblick auf Gewährleistung und Garantie, Kulanz 
und Kundenbindung.
(6) Im situationsbezogenen Fachgespräch soll die 
Fähigkeit nachgewiesen werden, betriebliche 
Aufgabenstellungen analysieren, strukturieren und 
einer begründeten Lösung zuführen zu können. Da-
zu gehört, Lösungsvorschläge unter Einbeziehung 
von Präsentationstechniken erläutern und erörtern 
zu können. Das situationsbezogene Fachgespräch 
hat die gleiche Struktur wie eine schriftliche Situ-
ationsaufgabe. Es stellt den Handlungsbereich in 
den Mittelpunkt, der nicht Kern einer schriftlichen 
Situationsaufgabe ist, und integriert insbesondere 
die Qualifkationsschwerpunkte, die nicht schrift-
lich geprüft werden. Das Fachgespräch soll je zu 
prüfender Person mindestens 30 Minuten und 
höchstens 60 Minuten dauern.

§ 6 Befreiung von einzelnen Prüfungsbe-
standteilen
Wird die zu prüfende Person nach § 56 Absatz 2 
des Berufsbildungsgesetzes von der Ablegung 
einzelner Prüfungsbestandteile befreit, bleiben 
diese Prüfungsbestandteile für die Anwendung 
der §§ 7 und 8 außer Betracht. Für die übrigen 
Prüfungsbestandteile erhöhen sich die Anteile nach 
§ 7 Absatz 2 Satz 2 oder Absatz 3 Satz 4 oder § 8 
Absatz 4 Satz 2 entsprechend ihrem Verhältnis 
zueinander. Allein diese Prüfungsbestandteile sind 
den Entscheidungen des Prüfungsausschusses zu-
grunde zu legen. Eine Freistellung von der Prüfung 
im situationsbezogenen Fachgespräch gemäß § 5 
Absatz 6 ist nicht zulässig.

§ 7 Bewerten der Prüfungsleistungen 
(1) Jede Prüfungsleistung ist mit Punkten zu be-
werten. 
(2) Im Prüfungsteil „Fachrichtungsübergreifende 
Basisqualifikationen“ sind die Prüfungsleistungen 
für jeden Prüfungsbereich einzeln zu bewerten. 
Aus den einzelnen Bewertungen ist als Bewertung 
für den Prüfungsteil das arithmetische Mittel zu 
berechnen. 
(3) Im Prüfungsteil „Handlungsspezifische Qualifika-
tionen“ sind als Prüfungsleistungen zu bewerten:
1. die Situationsaufgabe nach § 5 Absatz 3, 
2. die Situationsaufgabe nach § 5 Absatz 4 und 
3. die Situationsaufgabe nach § 5 Absatz 5. 
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Bei der Bewertung der Prüfungsleistungen in den 
schriftlichen Situationsaufgaben und in der Situ-
ationsaufgabe in Form eines situationsbezogenen 
Fachgesprächs sind der Kern und die integrierten 
Qualifikationsinhalte je zur Hälfte in die Leistungs-
bewertung einzubeziehen. Dabei sind die integ-
rierten Qualifikationsinhalte je Handlungsbereich 
gleichgewichtig zu bewerten. Aus den einzelnen 
Bewertungen ist als Bewertung für den Prüfungs-
teil das arithmetische Mittel zu berechnen.

§ 8 Bestehen der Prüfung, Gesamtnote
(1) Die Prüfung ist bestanden, wenn ohne Rundung 
in den folgenden Prüfungsleistungen jeweils min-
destens 50 Punkte erreicht worden sind:
1. In jedem Prüfungsbereich des Prüfungsteils „Fach-
richtungsübergreifende Basisqualifikationen“ und
2. im Prüfungsteil „Handlungsspezifische Qualifi-
kationen“
a) in den beiden schriftlichen Situationsaufgaben und
b) im Fachgespräch.
(2) Ist die Prüfung bestanden, ist die Bewertung 
für die Prüfungsteile „Fachrichtungsübergreifende 
Basisqualifikationen“ und „Handlungsspezifische 
Qualifikationen“ sowie die Bewertung der Situa-
tionsaufgabe, in der eine mündliche Ergänzungs-
prüfung durchgeführt wurde, kaufmännisch auf 
eine ganze Zahl zu runden.
(3) Der Bewertung für den Prüfungsteil „Fachrich-
tungsübergreifende Basisqualifikationen“, den Be-
wertungen für die beiden schriftlichen Situations-

aufgaben und der Bewertung für das Fachgespräch 
ist die jeweilige Note als Dezimalzahl zuzuordnen.
(4) Für die Bildung einer Gesamtnote ist als 
Gesamtpunktzahl das gewichtete arithmetische 
Mittel zu berechnen. Dabei sind die Bewertungen 
wie folgt zu gewichten:
1. die Bewertung für den Prüfungsteil „Fach-
richtungsübergreifende Basisqualifikationen“ mit 
25 Prozent und
2. die Bewertung für den Prüfungsteil „Handlungs-
spezifische Qualifikationen“ mit 75 Prozent.
Die Gesamtpunktzahl ist kaufmännisch auf eine 
ganze Zahl zu runden. Der gerundeten Gesamt-
punktzahl ist nach der Anlage 1 die Note als 
Dezimalzahl und die Note in Worten zuzuordnen. 
Die zugeordnete Note ist die Gesamtnote.

§ 9 Zeugnisse
(1) Wer die Prüfung bestanden hat, erhält von der 
zuständigen Stelle zwei Zeugnisse.
(2) Auf einem Zeugnis sind die Noten als Dezimal-
zahlen mit einer Nachkommastelle und die Gesamt-
note als Dezimalzahl mit einer Nachkommastelle 
und in Worten anzugeben. Jede Befreiung nach § 6 
ist mit Ort, Datum und Bezeichnung des Prüfungs-
gremiums der anderen vergleichbaren Prüfung 
anzugeben. Das andere Zeugnis wird ohne Noten 
ausgestellt.
(3) Die Zeugnisse können zusätzliche nicht amtliche 
Bemerkungen zur Information (Bemerkungen) ent-
halten, insbesondere

1. über den erworbenen Abschluss oder
2. auf Antrag der geprüften Person über während 
oder anlässlich der Fortbildung erworbene be-
sondere oder zusätzliche Fertigkeiten, Kenntnisse 
und Fähigkeiten.

§ 10 Wiederholung der Prüfung
(1) Jeder nicht bestandene Prüfungsteil kann zwei-
mal wiederholt werden.
(2) Wer an einer Wiederholungsprüfung teilnimmt 
und sich innerhalb von zwei Jahren, gerechnet vom 
Tage der Beendigung des nicht bestandenen Prü-
fungsteils an, zur Wiederholungsprüfung anmeldet, 
ist auf Antrag von der Prüfung in einzelnen Prüfungs-
bereichen, den schriftlichen Situationsaufgaben und 
dem situationsbezogenen Fachgespräch zu befreien, 
wenn die darin in einer vorangegangenen Prüfung 
erbrachten Leistungen ausgereicht haben.

§ 11 Inkrafttreten
(1) Diese Besondere Rechtsvorschrift tritt einen Tag 
nach Veröffentlichung in dem Mitteilungsblatt der 
IHK Frankfurt am Main in Kraft.
(2) Die bisherige Rechtsvorschrift vom 28. Novem-
ber 2022 tritt gleichzeitig außer Kraft. Begonnene 
Prüfungsverfahren können nach den bisherigen 
Vorschriften zu Ende geführt werden.

Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main,
19. Februar 2025

Ulrich Caspar  Matthias Gräßle
Präsident Hauptgeschäftsführer

Besondere Rechtsvorschriften zum anerkannten Abschluss 
„Geprüfter Meister für Bahnverkehr und Geprüfte  Meisterin 
für Bahnverkehr – Bachelor Professional für Bahnverkehr 
(IHK Frankfurt am Main)“
Aufgrund des Beschlusses des Berufsbildungs-
ausschusses vom 19. Februar 2025 erlässt die 
Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main 
als zuständige Stelle nach § 54 Absatz 1 Satz 1 in 
Verbindung mit § 79 Absatz 4 Satz 1 des Berufs-
bildungsgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 4. Mai 2020 (BGBl. I S. 920), das 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Juli 
2024 (BGBl. 2024 I Nr. 246) geändert worden ist, 
die folgende Besondere Rechtsvorschrift für die 
Fortbildungsprüfung zum „Geprüften Meister für 
Bahnverkehr – Bachelor Professional für Bahnver-
kehr (IHK Frankfurt am Main)“ und zur „Geprüften 
Meisterin für Bahnverkehr – Bachelor Professional 
für Bahnverkehr (IHK Frankfurt am Main)“.

§ 1 Ziel der Prüfung zum Erwerb des Fortbil-
dungsabschlusses und dessen Bezeichnung
(1) Mit der erfolgreich abgelegten Prüfung zum 
anerkannten Fortbildungsabschluss „Geprüfter 

Meister für Bahnverkehr – Bachelor Professional 
für Bahnverkehr (IHK Frankfurt am Main)“ und 
„Geprüfte Meisterin für Bahnverkehr – Bachelor 
Professional für Bahnverkehr (IHK Frankfurt am 
Main)“ wird die auf einen beruflichen Aufstieg 
abzielende Erweiterung der beruflichen Handlungs-
fähigkeit auf der zweiten beruflichen Fortbildungs-
stufe der höherqualifizierenden Berufsbildung 
nachgewiesen.
(2) Durch die Prüfung ist festzustellen, ob die zu 
prüfende Person in der Lage ist, in Unternehmen 
unterschiedlicher Größe sowie in verschiedenen Be-
reichen und Tätigkeitsfeldern eines Unternehmens 
Fach- und Führungsfunktionen zu übernehmen, in 
denen zu verantwortende Leitungsprozesse von Or-
ganisationen eigenständig gesteuert werden, eigen-
ständig ausgeführt werden und dafür Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen geführt werden. Insbesondere 
ist festzustellen, ob die zu prüfende Person
1. Sach-, Organisations- und Führungsaufgaben 
wahrnehmen kann,

2. sich einstellen kann auf
a) Änderungen von Methoden und Systemen in der 
Produktion,
b) neue Strukturen der Arbeitsorganisation und
c) neue Methoden der Organisationsentwicklung 
und des Personalmanagements sowie
3. den technisch-organisatorischen Wandel im 
Unternehmen mitgestalten kann.
(3) Durch die Prüfung ist festzustellen, ob die zu 
prüfende Person die Qualifikation besitzt, um in den 
Handlungsbereichen insbesondere folgende in Zu-
sammenhang stehende Aufgaben eines Geprüften 
Meisters für Bahnverkehr – Bachelor Professional 
für Bahnverkehr (IHK Frankfurt am Main) oder einer 
Geprüften Meisterin für Bahnverkehr – Bachelor 
Professional für Bahnverkehr (IHK Frankfurt am 
Main) wahrnehmen zu können:
1. Funktionsfähigkeit von Anlagen und Fahrzeugen 
sicherstellen; an der Erstellung von Infrastruktur-
planungen mitwirken; Störungen erkennen und de-
ren Beseitigung veranlassen; Fahrzeuge auswählen 
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und bereitstellen; die Einhaltung rechtlicher Vorga-
ben sicherstellen und technische Spezifikationsvor-
gaben umsetzen; Betriebssicherheit gewährleisten 
und überwachen; Störungen des Betriebsablaufes 
erkennen und geeignete Maßnahmen einleiten;
2. Arbeitsprozesse planen, umsetzen, überwachen; 
Kapazitäts- und Kostenpläne erstellen, Kostenent-
wicklung und Budget überwachen; Information und 
Kommunikation intern und extern sicherstellen; 
bahnspezifische Vorschriften in seinem Bereich 
anwenden und deren Umsetzung sicherstellen; 
Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz gewähr-
leisten, überwachen und geeignete Maßnahmen 
einleiten;
3. Mitarbeiter im Sinne der Unternehmensziele 
führen und ihre Motivation fördern; Personalbedarf 
und Personalentwicklung planen; die ziel- und 
lösungsorientierte Kooperation und Kommunika-
tion zwischen und mit den Mitarbeitern, mit den 
Führungskräften sowie mit der Arbeitnehmerver-
tretung fördern; Entwicklung und Qualifizierung der 
Mitarbeiter, der Nachwuchskräfte und der Auszu-
bildenden gewährleisten; die Innovationsbereit-
schaft der Mitarbeiter fördern; Qualitätsmanage-
mentziele umsetzen und Qualitätsbewusstsein der 
Mitarbeiter fördern; Kunden und Geschäftspartner 
beraten und betreuen.
(4) Für den Erwerb der in den Absätzen 2 und 3 
bezeichneten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähig-
keiten bedarf es in der Regel eines Lernumfangs 
von insgesamt mindestens 1 200 Stunden. Der 
Lerninhalt bestimmt sich nach den Anforderungen 
der Prüfungsbereiche und Qualifikationsschwer-
punkte in den §§ 4 bis 5.
(5) Die erfolgreich abgelegte Prüfung führt zum 
anerkannten Fortbildungsabschluss „Bachelor 
Professional für Bahnverkehr (IHK Frankfurt am 
Main)“. Der Abschlussbezeichnung wird die weitere 
Abschlussbezeichnung „Geprüfter Meister für 
Bahnverkehr“ oder „Geprüfte Meisterin für Bahn-
verkehr“ vorangestellt.

§ 2 Umfang der Meisterqualifikation und 
Gliederung der Prüfung
(1) Die Qualifikation zum „Geprüften Meister für 
Bahnverkehr – Bachelor Professional für Bahnver-
kehr (IHK Frankfurt am Main)“ oder zur „Geprüften 
Meisterin für Bahnverkehr – Bachelor Professional 
für Bahnverkehr (IHK Frankfurt am Main)“ umfasst:
1. Berufs- und arbeitspädagogische Qualifikatio-
nen,
2. Fachrichtungsübergreifende Basisqualifikatio-
nen,
3. Handlungsspezifische Qualifikationen.
(2) Der Erwerb der berufs- und arbeitspädagogi-
schen Eignung ist durch eine erfolgreich abgelegte 
Prüfung nach § 4 der nach dem Berufsbildungs-
gesetz erlassenen Ausbilder-Eignungsverordnung 
oder durch eine andere erfolgreich abgelegte 
vergleichbare Prüfung vor einer öffentlichen oder 
staatlich anerkannten Bildungseinrichtung oder vor 
einem staatlichen Prüfungsausschuss nachzu-

weisen. Der Prüfungsnachweis ist vor Beginn der 
letzten Prüfungsleistung vorzulegen.

§ 3 Zulassungsvoraussetzungen
(1) Zur Prüfung ist zuzulassen, wer die Anforderun-
gen des § 54 in Verbindung mit § 53c des Berufs-
bildungsgesetzes erfüllt und Folgendes nachweist:
1. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in 
dem anerkannten Ausbildungsberuf als Eisenbah-
ner im Betriebsdienst oder
2. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in 
einem sonstigen anerkannten Ausbildungsberuf 
und danach eine mindestens einjährige Berufs-
praxis oder
3. eine mindestens vierjährige Berufspraxis.
Nach der Zulassung zur Prüfung kann der Prüfungs-
teil „Fachübergreifende Basisqualifikationen“ 
abgelegt werden.
(2) Den Prüfungsteil „Handlungsspezifische Quali-
fikationen“ kann nur ablegen, wer nachweist, dass 
er oder sie den Prüfungsteil „Fachübergreifende 
Basisqualifikationen“ abgelegt hat. Die Zulassung 
zur Prüfung darf nicht länger als fünf Jahre vor dem 
Beginn der Prüfung im Prüfungsteil „Handlungs-
spezifische Qualifikationen“ erfolgt sein. Wird im 
Einzelfall die Frist des Satzes 2 nicht eingehalten 
und hat dies die zuständige Stelle zu vertreten, ist 
die Prüfung ohne Beachtung der Frist zu Ende zu 
führen.
(3) Die Berufspraxis nach Absatz 1 Nummer 2 und 
3 soll wesentliche Bezüge zu den Aufgaben eines 
Geprüften Meisters für Bahnverkehr – Bachelor 
Professional für Bahnverkehr (IHK Frankfurt am 
Main) oder einer Geprüften Meisterin für Bahn-
verkehr – Bachelor Professional für Bahnverkehr 
(IHK Frankfurt am Main) nach § 1 Absatz 2 und 3 
aufweisen.
(4) Abweichend von Absatz 1 ist zur Prüfung auch 
zuzulassen, wer durch Vorlage von Zeugnissen oder 
auf andere Weise glaubhaft macht, Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten (berufliche Handlungs-
fähigkeit) erworben zu haben, die die Zulassung zur 
Prüfung rechtfertigen.

§ 4 Fachrichtungsübergreifende Basisquali-
fikationen
(1) Im Prüfungsteil „Fachrichtungsübergreifende 
Basisqualifikationen“ ist in folgenden Prüfungsbe-
reichen zu prüfen:
1. Rechtsbewusstes Handeln,
2. Betriebswirtschaftliches Handeln,
3. Anwendung von Methoden der Information, 
Kommunikation und Planung,
4. Zusammenarbeit im Betrieb,
5. Berücksichtigung naturwissenschaftlicher und 
technischer Gesetzmäßigkeiten.
(2) Im Prüfungsbereich „Rechtsbewusstes Handeln“ 
soll die zu prüfende Person nachweisen, dass sie in 
der Lage ist, im Rahmen ihrer Handlungen einschlä-
gige Rechtsvorschriften zu berücksichtigen. Sie 
soll die Arbeitsbedingungen ihrer Mitarbeiter unter 
arbeitsrechtlichen Aspekten gestalten. Außerdem 

soll sie die Arbeitssicherheit, den Gesundheits-
schutz und den Umweltschutz nach rechtlichen 
Grundlagen gewährleisten sowie die Zusammen-
arbeit mit den entsprechenden Institutionen 
sicherstellen. In diesem Rahmen können folgende 
Qualifikationsinhalte geprüft werden:
1. Berücksichtigen arbeitsrechtlicher Vorschriften 
und Bestimmungen bei der Gestaltung individueller 
Arbeitsverhältnisse und bei Fehlverhalten von Mit-
arbeitern, insbesondere unter Berücksichtigung des 
Arbeitsvertragsrechts, des Tarifvertragsrechts und 
betrieblicher Vereinbarungen;
2. Berücksichtigen der Vorschriften des Be-
triebsverfassungsgesetzes, insbesondere der 
Beteiligungsrechte betriebsverfassungsrechtlicher 
Organe;
3. Berücksichtigen rechtlicher Bestimmungen hin-
sichtlich der Sozialversicherung, der Entgeltfindung 
sowie der Arbeitsförderung;
4. Berücksichtigen arbeitsschutz- und arbeits-
sicherheitsrechtlicher Vorschriften und Bestim-
mungen in Abstimmung mit betrieblichen und 
außerbetrieblichen Institutionen;
5. Berücksichtigen der Vorschriften des Umwelt-
rechts, insbesondere hinsichtlich des Gewäs-
ser- und Bodenschutzes, der Abfallbeseitigung, 
der Luftreinhaltung und Lärmbekämpfung, des 
Strahlenschutzes und des Schutzes vor gefähr-
lichen Stoffen;
6. Berücksichtigen einschlägiger wirtschaftsrecht-
licher Vorschriften und Bestimmungen, insbeson-
dere hinsichtlich der Produktverantwortung, der 
Produkthaftung sowie des Datenschutzes.
(3) Im Prüfungsbereich „Betriebswirtschaftliches 
Handeln“ soll die zu prüfende Person nachweisen, 
dass sie in der Lage ist, betriebswirtschaftliche 
Gesichtspunkte in ihren Handlungen zu berück-
sichtigen und volkswirtschaftliche Zusammen-
hänge aufzuzeigen. Sie soll Unternehmensformen 
darstellen können sowie deren Auswirkungen 
auf ihre Aufgabenwahrnehmung analysieren und 
beurteilen können. Weiterhin soll sie in der Lage 
sein, betriebliche Abläufe nach wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten zu planen, zu beurteilen und zu 
beeinflussen. In diesem Rahmen können folgende 
Qualifikationsinhalte geprüft werden:
1. Berücksichtigen der ökonomischen Handlungs-
prinzipien von Unternehmen unter Einbeziehung 
volkswirtschaftlicher Zusammenhänge und sozialer 
Wirkungen;
2. Berücksichtigen der Grundsätze betrieblicher 
Aufbau- und Ablauforganisation; 
3. Nutzen und Möglichkeiten der Organisationsent-
wicklung;
4. Anwenden von Methoden der Entgeltfindung und 
der kontinuierlichen betrieblichen Verbesserung;
5. Durchführen von Kostenarten-, Kostenstel-
len- und Kostenträgerzeitrechnungen sowie von 
Kalkulationsverfahren.
(4) Im Prüfungsbereich „Anwendung von Methoden 
der Information, Kommunikation und Planung“ soll 
die zu prüfende Person nachweisen, dass sie in der 
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Lage ist, Projekte und Prozesse zu analysieren, zu 
planen und transparent zu machen. Sie soll Daten 
aufbereiten, technische Unterlagen erstellen 
sowie entsprechende Planungstechniken einsetzen 
können. Sie soll in der Lage sein, angemessene 
Präsentationstechniken anzuwenden. In diesem 
Rahmen können folgende Qualifikationsinhalte 
geprüft werden:
1. Erfassen, Analysieren und Aufbereiten von Pro-
zess- und Produktionsdaten mittels EDV-Systemen 
und Bewerten visualisierter Daten;
2. Bewerten von Planungstechniken und Analyse-
methoden sowie deren Anwendungsmöglichkeiten;
3. Anwenden von Präsentationstechniken;
4. Erstellen von technischen Unterlagen, Entwür-
fen, Statistiken, Tabellen und Diagrammen;
5. Anwenden von Projektmanagementmethoden;
6. Auswählen und Anwenden von Informations- 
und Kommunikationsformen einschließlich des 
Einsatzes entsprechender Informations- und 
Kommunikationsmittel.
(5) Im Prüfungsbereich „Zusammenarbeit im 
Betrieb“ soll die zu prüfende Person nachweisen, 
dass sie in der Lage ist, Zusammenhänge des 
Sozialverhaltens zu erkennen, ihre Auswirkungen 
auf die Zusammenarbeit zu beurteilen und durch 
angemessene Maßnahmen auf eine zielorientierte 
und effiziente Zusammenarbeit hinzuwirken. Sie 
soll in der Lage sein, die Leistungsbereitschaft der 
Mitarbeiter zu fördern, betriebliche Probleme und 
soziale Konflikte zu lösen. Sie soll Führungsgrund-
sätze berücksichtigen und angemessene Führungs-
techniken anwenden. In diesem Rahmen können 
folgende Qualifikationsinhalte geprüft werden:
1. Beurteilen und Fördern der beruflichen Entwick-
lung des Einzelnen unter Beachtung des bisherigen 
Berufsweges und unter Berücksichtigung persön-
licher und sozialer Gegebenheiten;
2. Beurteilen und Berücksichtigen des Einflusses 
von Arbeitsorganisation und Arbeitsplatz auf das 
Sozialverhalten und das Betriebsklima sowie Er-
greifen von Maßnahmen zur Verbesserung;
3. Beurteilen von Einflüssen der Gruppenstruktur 
auf das Gruppenverhalten und die Zusammenarbeit 
sowie Entwickeln und Umsetzen von Alternativen;
4. Auseinandersetzen mit eigenem und fremdem 
Führungsverhalten, Umsetzen von Führungsgrund-
sätzen;
5. Anwenden von Führungsmethoden und -techni-
ken einschließlich Vereinbarungen entsprechender 
Handlungsspielräume, um Leistungsbereitschaft 
und Zusammenarbeit der Mitarbeiter zu fördern;
6. Fördern der Kommunikation und Kooperation 
durch Anwenden von Methoden zur Lösung be-
trieblicher Probleme und sozialer Konflikte.
(6) Im Prüfungsbereich „Berücksichtigung natur-
wissenschaftlicher und technischer Gesetzmäßig-
keiten“ soll die zu prüfende Person nachweisen, 
dass sie in der Lage ist, einschlägige naturwissen-
schaftliche und technische Gesetzmäßigkeiten 
zur Lösung technischer Probleme einzubeziehen. 
Sie soll mathematische, physikalische, chemische 

und technische Kenntnisse und Fertigkeiten zur 
Lösung von Aufgaben aus der betrieblichen Praxis 
anwenden. In diesem Rahmen können folgende 
Qualifikationsinhalte geprüft werden:
1. Berücksichtigen der Auswirkungen naturwissen-
schaftlicher und technischer Gesetzmäßigkeiten 
auf Materialien, Maschinen und Prozesse sowie 
auf Mensch und Umwelt, zum Beispiel bei Oxy-
dations- und Reduktionsvorgängen, thermischen 
Einflüssen, galvanischen Prozessen, mechanischen 
Bewegungsvorgängen, elektrotechnischen, 
hydraulischen und pneumatischen Antriebs- und 
Steuerungsvorgängen;
2. Verwenden unterschiedlicher Energieformen im 
Betrieb sowie Beachten der damit zusammenhän-
genden Auswirkungen auf Mensch und Umwelt;
3. Berechnen betriebs- und fertigungstechnischer 
Größen bei Belastungen und Bewegungen;
4. Anwenden von statistischen Verfahren und 
Durchführen von einfachen statistischen Berech-
nungen sowie ihre grafische Darstellung.
(7) Der zu prüfenden Person werden anwendungs-
bezogene Aufgaben gestellt. Sie hat die Aufgaben 
schriftlich unter Aufsicht zu bearbeiten. Die 
Bearbeitungsdauer für die schriftlichen Aufgaben 
in den Prüfungsbereichen nach Absatz 1 soll insge-
samt höchstens acht Stunden betragen; sie soll je 
Prüfungsbereich mindestens 90 Minuten betragen.

§ 5 Handlungsspezifische Qualifikationen
(1) Der Prüfungsteil „Handlungsspezifische 
Qualifikationen“ umfasst die Handlungsbereiche 
„Verkehrstechnik“, „Organisation“ sowie „Führung 
und Personal“. Die Handlungsbereiche werden 
durch die in Absatz 2 Nr. 1 bis 3 genannten Quali-
fikationsschwerpunkte beschrieben. Es werden 
drei die Handlungsbereiche integrierende Situa-
tionsaufgaben nach den Absätzen 3 bis 5 unter 
Berücksichtigung der fachrichtungsübergreifenden 
Basisqualifikationen gestellt. Zwei der Situations-
aufgaben sind schriftlich zu lösen, eine Situations-
aufgabe ist Gegenstand des situationsbezogenen 
Fachgespräches nach Absatz 5. Die Situationsauf-
gaben sind so zu gestalten, dass alle Qualifikations-
schwerpunkte der Handlungsbereiche mindestens 
einmal thematisiert werden. Die Prüfungsdauer der 
schriftlichen Situationsaufgaben beträgt jeweils 
mindestens vier Stunden, insgesamt jedoch nicht 
mehr als zehn Stunden.
(2) Die Handlungsbereiche enthalten folgende 
Qualifikationsschwerpunkte:
1. Handlungsbereich „Verkehrstechnik“:
a) Technik der Verkehrsanlagen,
b) Technik der Schienenfahrzeuge,
c) Technik des Bahnbetriebes,
2. Handlungsbereich „Organisation“:
a) Rechts- und Beförderungsgrundlagen für Eisen-
bahnen,
b) Betriebliches Kostenwesen,
c) Planungs-, Steuerungs- und Kommunikationssys-
teme im Bahnbetrieb,
d) Arbeits- und Umweltschutz,
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3. Handlungsbereich „Führung und Personal“:
a) Personalführung,
b) Personalentwicklung,
c) Qualitätsmanagement.
(3) In der Situationsaufgabe aus dem Handlungs-
bereich „Verkehrstechnik“ soll mindestens einer der 
Qualifikationsschwerpunkte „Technik der Verkehrs-
anlagen“, „Technik der Schienenfahrzeuge“ und 
„Technik des Bahnbetriebes“ den Kern bilden. Die 
in den Qualifikationsschwerpunkten zu prüfenden 
Qualifikationsinhalte richten sich nach den Nummern 
1 bis 3. Die Situationsaufgabe soll darüber hinaus 
Qualifikationsinhalte aus den Qualifikationsschwer-
punkten der Handlungsbereiche „Organisation“ 
sowie „Führung und Personal“ integrativ berück-
sichtigen. Im Einzelnen kann die Situationsaufgabe 
folgende Qualifikationsinhalte aus dem Handlungs-
bereich „Verkehrstechnik“ mit den Schwerpunkten 
gemäß den folgenden Nummern 1 bis 3 umfassen:
1. Im Qualifikationsschwerpunkt „Technik der 
Verkehrsanlagen“ soll die zu prüfende Person nach-
weisen, dass sie in der Lage ist, bahntechnische 
Anlagen und Einrichtungen funktionsgerecht zu 
nutzen, Fehler und Störungen zu erkennen und de-
ren Beseitigung zu veranlassen sowie Kapazitäten 
zu bemessen und Ausstattungen zu beurteilen. Im 
Rahmen der Situationsaufgaben können folgende 
Qualifikationsinhalte geprüft werden:
a) Anwenden von Kenntnissen zur Bemessung der 
Leistungsfähigkeit von Bahnanlagen der freien 
Strecke und deren Planung,
b) Anwenden von Kenntnissen zur Bemessung der 
Leistungsfähigkeit von Anlagen für den Rangierbe-
trieb und deren Planung;
c) Anwenden von Kenntnissen über die Bemessung 
der Leistungsfähigkeit von Ladeanlagen und Bahn-
steigen und deren Planung;
d) Verstehen der Funktionsweise der Leit- und 
Sicherungstechnik;
e) Beurteilen des nutzungsgerechten Einsatzes von 
Bahnübergangsanlagen;
f) Verstehen der Funktionsweise der Oberleitungs- 
und Stromschienenanlagen und der daraus resultie-
renden Gefahren sowie Ergreifen von Maßnahmen 
zu deren Abwehr;
g) Beurteilen der Einsatzmöglichkeiten der bahn-
spezifischen Kommunikations- und Datenübertra-
gungssysteme;
h) Beurteilen und Bemessen der Leistungsfähigkeit 
von Serviceeinrichtungen.
2. Im Qualifikationsschwerpunkt „Technik der 
Schienenfahrzeuge“ soll die zu prüfende Person 
nachweisen, dass sie die im Bahnverkehr ver-
wendeten Fahrzeuge unterschiedlicher Antriebs-
art, Wagen und Ladeeinheiten einsetzen, deren 
technische Funktionsweise und ihre Sicherheitsein-
richtungen verstehen sowie die Einsatzmöglichkei-
ten beurteilen und die Instandhaltung veranlassen 
kann. In diesem Rahmen können folgende Quali-
fikationsinhalte geprüft werden:

a) Bestimmen des Einsatzes von Eisenbahnfahrzeu-
gen unter Berücksichtigung der Infrastruktur, der 
Kapazität und der Kundenanforderungen;
b) Planen und Veranlassen der Instandhaltung nach 
geltendem Recht;
c) Erläutern der Zusammenhänge und der 
Wirkungsweise von Sicherheitseinrichtungen an 
Eisenbahnfahrzeugen.
3. Im Qualifikationsschwerpunkt „Technik des Bahn-
betriebes“ soll die zu prüfende Person nachweisen, 
dass sie bei der Planung und Durchführung des 
Rangier- und Zugbetriebs die technischen und orga-
nisatorischen Bedingungen sowie die einschlägigen 
Vorschriften beachten und geeignete Maßnahmen 
veranlassen kann. In diesem Rahmen können folgen-
de Qualifikationsinhalte geprüft werden:
a) Sicherstellen der Einhaltung von Regeln für die 
Zugbildung und Vorgaben für die Zugbehandlung;
b) Ableiten von Maßnahmen aus den Vorgaben des 
Bremsbetriebes;
c) Auswählen und Vorgeben von Betriebsweisen im 
Regelbetrieb und bei Abweichungen;
d) Durchführen der Disposition der Reihenfolge von 
Zugfahrten;
e) Planen von Rangieraufträgen und Überwachen 
der Durchführung.
(4) In der Situationsaufgabe aus dem Handlungs-
bereich „Organisation“ soll mindestens einer 
der Qualifikationsschwerpunkte „Rechts- und 
Beförderungsgrundlagen für Eisenbahnen“, „Be-
triebliches Kostenwesen“, „Planungs-, Steuerungs- 
und Kommunikationssysteme im Bahnbetrieb“ und 
„Arbeits- und Umweltschutz“ den Kern bilden. Die 
in den Qualifikationsschwerpunkten zu prüfenden 
Qualifikationsinhalte richten sich nach den Num-
mern 1 bis 4. Die Situationsaufgabe soll darüber 
hinaus Qualifikationsinhalte aus den Qualifikations-
schwerpunkten des Handlungsbereichs „Verkehrs-
technik“ sowie Qualifikationsinhalte aus den Quali-
fikationsschwerpunkten des Handlungsbereichs 
„Führung und Personal“ integrativ berücksichtigen. 
Im Einzelnen kann die Situationsaufgabe folgende 
Qualifikationsinhalte aus dem Handlungsbereich 
„Organisation“ mit den Schwerpunkten gemäß den 
folgenden Nummern 1 bis 4 umfassen:
1. Im Qualifikationsschwerpunkt „Rechts- und Be-
förderungsgrundlagen für Eisenbahnen“ soll die zu 
prüfende Person nachweisen, dass sie die für den 
Bahnbetrieb einschlägigen Kenntnisse des euro-
päischen und nationalen Eisenbahnrechts für ihren 
Bereich anwenden kann. In diesem Rahmen können 
folgende Qualifikationsinhalte geprüft werden:
a) Anwenden der Regelungen zur Gewährleistung 
des sicheren Betriebs der Eisenbahn,
b) Anwenden der Regelungen zu den Anforderun-
gen der Sicherheit und Ordnung der Bahnanlagen 
und der Fahrzeuge,
c) Anwenden der Regelungen der Eisenbahn-Sig-
nalordnung,
d) Anwenden der Verordnungen über die inner-
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung 
gefährlicher Güter mit Eisenbahnen,

e) Gewährleisten der Einhaltung der europäischen 
Regelungen zur Interoperabilität für ein durchgän-
gig nutzbares Eisenbahnsystem.
2. Im Qualifikationsschwerpunkt „Betriebliches 
Kostenwesen“ soll die zu prüfende Person nach-
weisen, dass sie in der Lage ist, betriebswirt-
schaftliche Zusammenhänge und kostenrelevante 
Einflussfaktoren zu erfassen und zu beurteilen. Sie 
soll in der Lage sein, Möglichkeiten der Kostenbe-
einflussung aufzuzeigen. Sie soll nachweisen, dass 
sie Kalkulationsverfahren und Methoden der Zeit-
wirtschaft anwenden und organisatorische sowie 
personelle Maßnahmen auch in ihrer Bedeutung 
als Kostenfaktoren beurteilen und berücksichtigen 
kann. In diesem Rahmen können folgende Quali-
fikationsinhalte geprüft werden:
a) Planen, Erfassen, Analysieren und Bewerten der 
funktionsfeldbezogenen Kosten nach vorgegebe-
nen Plandaten;
b) Überwachen und Einhalten des zugeteilten 
Budgets;
c) Beeinflussen der Kosten, insbesondere unter 
Berücksichtigung alternativer Produktionsverfahren 
und bedarfsgerechter Betriebsprogramme;
d) Beeinflussen des Kostenbewusstseins der 
Mitarbeiter bei unterschiedlichen Formen der 
Arbeitsorganisation;
e) Erstellen und Auswerten der Betriebsabrech-
nung durch die Kostenarten-, Kostenstellen- und 
Kostenträgerzeitrechnung;
f) Anwenden der Kalkulationsverfahren in der 
Kostenträgerstückrechnung einschließlich der 
Deckungsbeitragsrechnung;
g) Anwenden von Methoden der Zeitwirtschaft.
3. Im Qualifikationsschwerpunkt „Planungs-, 
Steuerungs- und Kommunikationssysteme im Bahn-
betrieb“ soll die zu prüfende Person nachweisen, 
dass sie in der Lage ist, die Betriebsabläufe zu 
planen sowie unter Einsatz geeigneter Kommunika-
tionstechniken zu organisieren und zu überwachen. 
Ferner soll sie in der Lage sein, bei Abweichungen 
vom geplanten Betriebsablauf Ersatzmaßnahmen 
zu ergreifen. In diesem Rahmen können folgende 
Qualifikationsinhalte geprüft werden:
a) Eisenbahnbetrieb planen und durchführen;
b) Vorbereiten und Überwachen von Fahrten mit 
Schienenfahrzeugen;
c) Auswählen und Umsetzen geeigneter Maß-
nahmen bei Unregelmäßigkeiten und Störungen im 
Bahnbetrieb;
d) Anwenden von Informations- und Kommunika-
tionssystemen.
4. Im Qualifikationsschwerpunkt „Arbeits- und Um-
weltschutz“ soll die zu prüfende Person nachwei-
sen, dass sie in der Lage ist, einschlägige Gesetze, 
Vorschriften und Bestimmungen in ihrer Bedeutung 
zu erkennen und ihre Einhaltung sicherzustellen. 
Sie soll in der Lage sein, Gefährdungen zu erken-
nen, zu beurteilen sowie geeignete Maßnahmen 
zu entwickeln und umzusetzen, um ein Wirksam-
werden der Gefährdung zu vermeiden. Sie soll 
sicherstellen, dass sich die Mitarbeiter arbeits-, 
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umwelt- und gesundheitsbewusst verhalten und 
handeln. In diesem Rahmen können folgende Quali-
fikationsinhalte geprüft werden:
a) Überprüfen und Gewährleisten des Arbeits- und 
Umweltschutzes im Betrieb;
b) Fördern des Mitarbeiterbewusstseins bezüglich 
des betrieblichen Arbeits- und Umweltschutzes;
c) Planen und Durchführen von praxisbezogenen 
Unterweisungen im Arbeits- und Umweltschutz;
d) Überwachen der Lagerung von und des Umgangs 
mit umweltbelastenden und gesundheitsgefähr-
denden Betriebsmitteln, Einrichtungen, Werk- und 
Hilfsstoffen;
e) Planen, Vorschlagen, Einleiten und Überprüfen 
von Maßnahmen zu Verbesserung der Arbeits-
sicherheit sowie zur Reduzierung und Vermeidung 
von Unfällen und von Umwelt- und Gesundheitsbe-
lastungen.
(5) Im situationsbezogenen Fachgespräch wird 
eine Situationsaufgabe aus dem Handlungsbereich 
„Führung und Personal“ gestellt. Die zu prüfende 
Person soll nachweisen, dass sie in der Lage ist, 
betriebliche Aufgabenstellungen zu analysieren, 
zu strukturieren und einer begründeten Lösung 
zuzuführen. Die Lösungsvorschläge sollen in einer 
Präsentation erläutert werden. Das Fachgespräch 
soll je zu prüfender Person mindestens 30 Minuten 
und höchstens 45 Minuten dauern; davon soll die 
Präsentation mindestens 10 Minuten und höchs-
tens 15 Minuten dauern. Die Vorbereitungszeit 
beträgt höchstens 45 Minuten. In der Situations-
aufgabe soll mindestens einer der Qualifikations-
schwerpunkte „Personalführung“, „Personalent-
wicklung“ und „Qualitätsmanagement“ den Kern 
bilden. Die in den Qualifikationsschwerpunkten zu 
prüfenden Qualifikationsinhalte richten sich nach 
den Nummern 1 bis 3. Die Situationsaufgabe soll 
darüber hinaus diejenigen Qualifikationsinhalte 
des Handlungsbereichs „Verkehrstechnik“ und des 
Handlungsbereichs „Organisation“ integrativ be-
rücksichtigen, die nicht schriftlich geprüft wurden. 
Im Einzelnen kann die Situationsaufgabe folgende 
Qualifikationsinhalte aus dem Handlungsbereich 
„Führung und Personal“ mit den Schwerpunkten 
gemäß den folgenden Nummern 1 bis 3 umfassen:
1. Im Qualifikationsschwerpunkt „Personalführung“ 
soll die zu prüfende Person nachweisen, dass sie in 
der Lage ist, den Personalbedarf zu ermitteln und 
den Personaleinsatz entsprechend den Anforde-
rungen sicherzustellen. Sie soll in der Lage sein, 
die Mitarbeiter nach zielgerichteten Erfordernissen 
durch die Anwendung geeigneter Methoden zu 
verantwortlichem Handeln hinzuführen. Weiter-
hin soll die Fähigkeit nachgewiesen werden, die 

Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen aktiv 
zu fördern. In diesem Rahmen können folgende 
Qualifikationsinhalte geprüft werden:
a) Ermitteln und Bestimmen des qualitativen und 
quantitativen Personalbedarfs unter Berücksichti-
gung technischer und organisatorischer Verände-
rungen;
b) Auswahl und Einsatz der Mitarbeiter unter 
Berücksichtigung ihrer persönlichen Daten, ihrer 
Eignung und Interessen sowie der betrieblichen 
Anforderungen;
c) Erstellen von Anforderungsprofilen, Stellenpla-
nungen und -beschreibungen sowie von Funktions-
beschreibungen;
d) Delegieren von Aufgaben und der damit verbun-
denen Verantwortung;
e) Fördern der Kommunikations- und Kooperations-
bereitschaft;
f) Anwenden von Führungsmethoden und -instru-
menten zur Bewältigung betrieblicher Aufgaben 
und zum Umgang mit Konflikten sowie zur Förde-
rung der Mitarbeiterbindung;
g) Beteiligen der Mitarbeiter am kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess;
h) Einrichten, Moderieren und Steuern von Arbeits- 
und Projektgruppen.
2. Im Qualifikationsschwerpunkt „Personalent-
wicklung“ soll die zu prüfende Person nachweisen, 
dass Sie in der Lage ist, auf der Grundlage einer 
qualitativen und quantitativen Personalplanung 
eine systematische Personalentwicklung durch-
zuführen. Sie soll Personalentwicklungspoten-
ziale einschätzen und Personalentwicklungs- und 
Qualifizierungsziele festlegen können. Sie soll 
entsprechende Maßnahmen planen, realisieren, 
ihre Ergebnisse überprüfen und die Umsetzung im 
Betrieb fördern können. In diesem Rahmen können 
folgende Qualifikationsinhalte geprüft werden:
a) Ermitteln des quantitativen und qualitativen 
Personalentwicklungsbedarfs unter Berück-
sichtigung der gegenwärtigen und zukünftigen 
Anforderungen;
b) Festlegen der Ziele für eine kontinuierliche und 
innovationsorientierte Personalentwicklung sowie 
der Kategorien für den Qualifizierungserfolg;
c) Durchführen von Potenzialeinschätzungen nach 
vorgegebenen Kriterien und unter Anwendung von 
Personalentwicklungsinstrumenten und -methoden;
d) Planen, Durchführen und Veranlassen von Maß-
nahmen der Personalentwicklung zur Qualifizierung 
unter Berücksichtigung des betrieblichen Bedarfs 
und der Mitarbeiterinteressen;

e) Überprüfen der Ergebnisse aus Maßnahmen der 
Personalentwicklung zur Qualifizierung sowie För-
dern ihrer betrieblichen Umsetzungsmaßnahmen;
f) Beraten, Fördern und Unterstützen von Mitarbei-
tern hinsichtlich ihrer beruflichen Entwicklung.
3. Im Qualifikationsschwerpunkt „Qualitätsma-
nagement“ soll die zu prüfende Person nach-
weisen, dass sie in der Lage ist, die Qualitätsziele 
durch Anwendung geeigneter Methoden sowie die 
Förderung des qualitätsbewussten Handelns der 
Mitarbeiter zu sichern. Sie soll bei der Realisierung 
eines Qualitätsmanagementsystems mitwirken 
und zu dessen Verbesserung und Weiterentwick-
lung beitragen können. In diesem Rahmen können 
folgende Qualifikationsinhalte geprüft werden:
a) Berücksichtigen des Einflusses von Qualitätsma-
nagementsystemen auf Unternehmen;
b) Fördern des qualitätsbewussten Handelns der 
Mitarbeiter;
c) Anwenden von Methoden zur Sicherung und 
Verbesserung der Qualität, insbesondere der 
Produktqualität und Kundenzufriedenheit;
d) Kontinuierliches Umsetzen der Qualitätsmanage-
mentziele durch Planen, Sichern und Lenken von 
qualitätswirksamen Maßnahmen;
e) Vor- und Nachbereiten sowie Begleiten von 
Audits.

§ 6 Anrechnung anderer Prüfungsleistungen
Wird die zu prüfende Person nach § 56 Absatz 2 
des Berufsbildungsgesetzes von der Ablegung 
einzelner Prüfungsbestandteile befreit, bleiben 
diese Prüfungsbestandteile für die Anwendung 
von § 7 außer Betracht. Für die übrigen Prüfungs-
bestandteile erhöhen sich die Anteile nach § 7 
Absatz 2 und 4 entsprechend ihrem Verhältnis 
zueinander. Allein diese Prüfungsbestandteile sind 
den Entscheidungen des Prüfungsausschusses zu-
grunde zu legen. Eine Freistellung von der Prüfung 
im situationsbezogenen Fachgespräch gemäß § 5 
Absatz 5 ist nicht zulässig.

§ 7 Bewerten der Prüfungsteile und Bestehen 
der Prüfung
(1) Die Prüfungsleistungen in den Prüfungsteilen 
„Fachrichtungsübergreifende Basisqualifikationen“ 
und „Handlungsspezifische Qualifikationen“ sind 
jeweils mit Punkten zu bewerten.
(2) Für den Prüfungsteil „Fachrichtungsübergrei-
fende Basisqualifikationen“ ist eine Note aus dem 
arithmetischen Mittel der Punktebewertungen der 
Leistungen in den fünf Prüfungsbereichen zu bilden.
(3) Im Prüfungsteil „Handlungsspezifische Quali-
fikationen“ ist für jede Situationsaufgabe und für 
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das situationsbezogene Fachgespräch jeweils eine 
Note aus der Punktebewertung der erbrachten 
Leistung zu bilden.
(4) Aus dem arithmetischen Mittel der Punktebe-
wertungen der Prüfungsleistungen des Prüfungs-
teils „Fachrichtungsübergreifende Basisqualifika-
tionen“ und aus den einzelnen Punktebewertungen 
der Prüfungsleistungen des Prüfungsteils „Hand-
lungsspezifische Qualifikationen“ ist eine Gesamt-
note zu bilden.
(5) Die Prüfung ist bestanden, wenn im Prüfungsteil 
„Fachrichtungsübergreifende Basisqualifikationen“ 
alle Prüfungsbereiche sowie im Prüfungsteil „Hand-
lungsspezifische Qualifikationen“ die schriftlichen 
Situationsaufgaben und das situationsbezogene 
Fachgespräch jeweils mit mindestens „ausrei-
chend“ bewertet worden sind.
(6) Ist die Prüfung bestanden und wurde der Nach-
weis über den Erwerb der berufs- und arbeits-
pädagogischen Qualifikationen nach § 3 Absatz 2 
Nummer 3 vorgelegt, so stellt die zuständige Stelle 
darüber ein Zeugnis aus.

(7) Ist die Prüfung bestanden, stellt die zuständige 
Stelle ein weiteres Zeugnis aus, in dem mindestens 
anzugeben sind:
1. die Bezeichnung des Fortbildungsabschlusses 
nach § 1 Absatz 4,
2. die Prüfungsbereiche des Prüfungsteils „Fach-
richtungsübergreifende Basisqualifikationen“ 
nach § 4 Absatz 1 und die Handlungsbereiche des 
Prüfungsteils „Handlungsspezifische Qualifikatio-
nen“ nach § 5 Absatz 1,
3. die Prüfungsergebnisse nach § 7 Absatz 2, 3 
und 4,
4. der Nachweis über den Erwerb der berufs- und 
arbeitspädagogischen Qualifikationen nach § 3 
Abs. 2 Nr. 3 sowie
5. Befreiungen nach § 6; jede Befreiung ist mit Ort, 
Datum und der Bezeichnung des Prüfungsgremiums 
der anderweitig abgelegten Prüfung anzugeben.

§ 8 Wiederholung der Prüfung
(1) Jeder nicht bestandene Prüfungsteil kann zwei-
mal wiederholt werden.
(2) Mit dem Antrag auf Wiederholung der Prüfung 
wird die zu prüfende Person von einzelnen Prü-
fungsbereichen und Situationsaufgaben befreit, 

wenn sie darin in einer vorangegangenen Prüfung 
mindestens ausreichende Leistungen erbracht hat 
und sie sich innerhalb von zwei Jahren, gerechnet 
vom Tage der Beendigung der nicht bestandenen 
Prüfung an, zur Wiederholungsprüfung angemeldet 
hat.

§ 9 Inkrafttreten
(1) Diese Besondere Rechtsvorschrift tritt einen Tag 
nach Veröffentlichung in dem Mitteilungsblatt der 
IHK Frankfurt am Main in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Besondere Rechtsvorschrift 
für die IHK-Weiterbildungsprüfung zum „Geprüften 
Meister für Bahnverkehr – Bachelor Professional 
für Bahnverkehr (IHK)“ und zur „Geprüften Meis-
terin für Bahnverkehr – Bachelor Professional für 
Bahnverkehr (IHK)“ vom 17. Juni 2021 außer Kraft. 
Begonnene Prüfungsverfahren können nach den 
bisherigen Vorschriften zu Ende geführt werden.

Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main,
19. Februar 2025

Ulrich Caspar Matthias Gräßle
Präsident   Hauptgeschäftsführer

Besondere Rechtsvorschrift zum anerkannten Fortbildungs-
abschluss mit der Bezeichnung Geprüfter  Berufsspezialist  
als Fachberater für Servicemanagement oder Geprüfte 
Berufsspezialistin als Fachberaterin für Servicemanagement 
(IHK Frankfurt am Main)
Aufgrund des Beschlusses des Berufsbildungsaus-
schusses vom 19. Februar 2025 erlässt die Indus-
trie- und Handelskammer Frankfurt am Main als 
zuständige Stelle nach § 54 in Verbindung mit § 79 
Abs. 4 Berufsbildungsgesetz (BBiG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 4. Mai 2020 (BGBl. I 
S. 920), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 19. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 246) geändert 
worden ist, folgende Besondere Rechtsvorschrift 
für die Fortbildungsprüfung mit der Bezeichnung 
Geprüfter Berufsspezialist als Fachberater für Ser-
vicemanagement oder Geprüfte Berufsspezialistin 
als Fachberaterin für Servicemanagement (IHK 
Frankfurt am Main).

§ 1 Ziel der Prüfung und Bezeichnung des 
Fortbildungsabschlusses
(1) Mit der erfolgreich abgelegten Prüfung nach 
dieser Verordnung wird die auf einen beruflichen 
Aufstieg abzielende Ergänzung der beruflichen 
Handlungsfähigkeit auf der ersten beruflichen 
Fortbildungsstufe der höherqualifizierenden Berufs-
bildung nachgewiesen. Die zuständige Stelle kann 
berufliche Fortbildungsprüfungen zum Geprüften 
Berufsspezialisten als Fachberater für Service-

management oder zur Geprüften Berufsspezialistin 
als Fachberaterin für Servicemanagement (IHK 
Frankfurt am Main) nach den §§ 3 bis 7 durch-
führen, in denen die auf einen beruflichen Aufstieg 
abzielende Erweiterung der beruflichen Handlungs-
fähigkeit nachzuweisen ist.
(2) Durch die Prüfung ist festzustellen, ob die zu 
prüfende Person nach § 54 Abs. 3 Nr. 1 i. V. m. 
§ 53b Absatz 2 Satz 1 des Berufsbildungsgesetzes 
die erforderlichen Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Fähigkeiten, die sie in der Regel im Rahmen der 
Berufsausbildung erworben hat, vertieft hat und 
die in der Regel im Rahmen der Berufsausbildung 
erworbene berufliche Handlungsfähigkeit um 
neue Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
ergänzt hat. Insbesondere ist festzustellen, ob die 
notwendigen Kompetenzen vorhanden sind, um die 
folgenden Aufgaben eines Geprüften Berufsspe-
zialisten als Fachberater für Servicemanagement 
oder einer Geprüften Berufsspezialistin als Fach-
beraterin für Servicemanagement (IHK Frankfurt 
am Main) eigenständig und verantwortungsvoll 
wahrzunehmen:
1. Serviceerlebnisse positiv gestalten und die 
Kundenbindung als einen unternehmerischen 
Erfolgsfaktor unterstützen,

2. die Interaktion mit Kunden und Kollegen vor dem 
Hintergrund hoher Anforderungen im Service-
bereich unter Berücksichtigung interkultureller 
Aspekte gestalten,
3. Sachverhalte und Entscheidungen verständlich 
und auf den Gesprächspartner bezogen darstellen,
4. in komplexen und konfliktbehafteten Situationen 
flexibel, angemessen und kundenorientiert reagie-
ren und kommunizieren,
5. Kundenerwartungen, -bedürfnisse und -zufrie-
denheit ermitteln,
6. Dienstleistungen vorbereiten und durchführen 
unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher 
und rechtlicher Rahmenbedingungen sowie unter 
Einhaltung sicherheitsrelevanter Aspekte,
7. Zusammenarbeit in Teams serviceorientiert und 
motivierend gestalten und Projektgruppen anleiten.
(3) Für den Erwerb der in Absatz 3 bezeichneten 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten bedarf es 
in der Regel eines Lernumfangs von insgesamt min-
destens 400 Stunden. Der Lerninhalt bestimmt sich 
nach den Anforderungen der in § 3 in Verbindung 
mit § 4 genannten Handlungsbereiche.
(4) Die erfolgreich abgelegte Prüfung führt zum 
anerkannten Fortbildungsabschluss „Geprüfter 
Berufsspezialist als Fachberater für Service-
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management oder Geprüfte Berufsspezialistin 
als Fachberaterin für Servicemanagement (IHK 
Frankfurt am Main)“

§ 2 Zulassungsvoraussetzungen
(1) Zur Prüfung ist zuzulassen, wer die Anforderun-
gen des § 54 Abs. 3 Nr. 1 i. V. m. § 53c des Berufs-
bildungsgesetzes erfüllt und Folgendes nachweist:
1. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in 
einem anerkannten dienstleistungs- oder service-
spezifischen Ausbildungsberuf und anschließend 
mindestens sechs Monate Berufspraxis oder
2. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in 
einem anderen anerkannten Ausbildungsberuf und 
anschließend mindestens ein Jahr Berufspraxis 
oder
3. eine mindestens vierjährige Berufspraxis nach-
weist.
(2) Die Berufspraxis im Sinne des Abs. 1 muss 
inhaltlich wesentliche Bezüge zu den in § 1 Abs. 2 
genannten Aufgaben haben.
(3) Abweichend von Absatz 1 kann zur Prüfung 
auch zugelassen werden, wer durch Vorlage von 
Zeugnissen oder auf andere Weise glaubhaft 
macht, Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen 
(berufliche Handlungsfähigkeit) erworben zu haben, 
die die Zulassung zur Prüfung rechtfertigen.

§ 3 Gliederung und Durchführung der Prüfung
(1) Die Prüfung ist schriftlich und mündlich durch-
zuführen.
(2) Die Prüfung umfasst die Handlungsbereiche:
1. Betriebswirtschaftliches Handeln,
2. Kommunikation und Konfliktmanagement,
3. Organisieren und Führen,
4. Servicemanagement.
(3) Die schriftliche Prüfung wird zu den in Absatz 2 
genannten vier Handlungsbereichen auf der Grund-
lage von jeweils einer betrieblichen Situations-
darstellung durchgeführt. Die Bearbeitungsdauer 
der schriftlichen Prüfungsleistungen beträgt für 
die Handlungsbereiche „Betriebswirtschaftliches 
Handeln“ und „Organisieren und Führen“ jeweils 90 
Minuten, für den Handlungsbereich „Kommunika-
tion und Konfliktmanagement“ 120 Minuten und für 
den Handlungsbereich „Servicemanagement“ 150 
Minuten. Die schriftliche Prüfung kann entweder 
auf Papier oder in elektronischer Form durchgeführt 
werden. Die schriftliche Prüfung kann im Antwort-
Wahl-Verfahren durchgeführt werden. Die IHK 
bestimmt das Verfahren.
(4) Nach abgelegter schriftlicher Prüfung wird die 
mündliche Prüfung durchgeführt. Die mündliche 
Prüfung bezieht sich im Schwerpunkt auf den Hand-
lungsbereich nach Absatz 2 Nummer 4 und findet in 
Form eines situationsbezogenen Gesprächs statt. 
Die zu prüfende Person erhält eine vorgegebene 
Situation für das nachfolgende situationsbezogene 
Gespräch. Es soll darin nachgewiesen werden, 
die Situation eigenständig erfassen, darstellen, 
beurteilen und lösen sowie die eigenen Entschei-
dungen reflektieren zu können. Insbesondere soll 

nachgewiesen werden, in der Situation fach-
lich kompetent und serviceorientiert handeln zu 
können. Das situationsbezogene Gespräch soll eine 
Vorbereitungszeit von 30 Minuten haben und in der 
Regel 30 Minuten dauern.

§ 4 Anforderungen und Inhalte der Prüfung
(1) Im Handlungsbereich „Betriebswirtschaftliches 
Handeln“ soll die Fähigkeit nachgewiesen werden, 
Serviceleistungen unter Berücksichtigung be-
triebswirtschaftlicher und rechtlicher Aspekte im 
Rahmen unternehmerischer Ziele zu steuern. Darü-
ber hinaus soll gezeigt werden, dass betriebswirt-
schaftliche Fragestellungen im Kundengespräch 
kompetent beantwortet werden können. In diesem 
Rahmen können folgende Qualifikationsinhalte 
geprüft werden:
1. Aufgaben und Abläufe in einem Dienstleistungs-
unternehmen erfassen und analysieren,
2. Marketingziele berücksichtigen und Marketing-
maßnahmen umsetzen,
3. Serviceleistungen steuern,
4. Unternehmenskultur im Service berücksichtigen.
(2) Im Handlungsbereich „Kommunikation und Kon-
fliktmanagement“ soll die Fähigkeit nachgewiesen 
werden, sich in der mündlichen, schriftlichen und 
digitalen Kommunikation auf die Gesprächspartner 
einzustellen und die eigenen Botschaften ziel-
orientiert zu vermitteln. Darüber hinaus soll gezeigt 
werden, dass Methoden des Konfliktmanagements 
situationsgerecht eingesetzt werden können. In 
diesem Rahmen können folgende Qualifikations-
inhalte geprüft werden:
1. Kommunikation situationsgerecht gestalten,
2. Umgang mit Konflikten optimieren,
3. interkulturelle Unterschiede in der Kommunika-
tion berücksichtigen,
4. Moderationen und Präsentationen vorbereiten 
und durchführen,
5. digitale Kommunikationsmedien einsetzen.
(3) Im Handlungsbereich „Organisieren und Führen“ 
soll die Fähigkeit nachgewiesen werden, kleine 
Mitarbeiterteams und Projektgruppen anzuleiten 
und zu motivieren. Dabei sind die organisatorischen 
und personalwirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
zu berücksichtigen. In diesem Rahmen können 
folgende Qualifikationsinhalte geprüft werden:
1. Mitarbeiterteams anleiten und motivieren,
2. Zusammenarbeit im Team fördern,
3. Methoden des Projektmanagements einsetzen,
4. Aspekte der Personalwirtschaft berücksichtigen.
(4) Im Handlungsbereich „Servicemanagement“ 
soll die Fähigkeit nachgewiesen werden, positive 
Beziehungen zum Kunden aufzubauen sowie 
Serviceleistungen unter Berücksichtigung von Mit-
arbeiterbedürfnissen und Unternehmensinteressen 
zu erbringen. In diesem Rahmen können folgende 
Qualifikationsinhalte geprüft werden:
1. Kundenbedürfnisse und Kundenorientierung 
beachten,
2. Interaktion mit Kunden gestalten,
3. digitale Kundenbeziehungen gestalten,

4. serviceorientiertes Verhalten optimieren,
5. individuelle Gesundheitsprävention gestalten,
6. Vorgaben des Sicherheitsmanagements um-
setzen.

§ 5 Anrechnung anderer Prüfungsleistungen
Für die Befreiung von einzelnen Prüfungsbestand-
teilen ist § 56 Absatz 2 des Berufsbildungsgesetzes 
entsprechend anzuwenden.

§ 6 Bestehen der Prüfung
(1) Für jede schriftliche Prüfungsleistung und die 
mündliche Prüfung ist ein Punkteergebnis aus der 
Bewertung der jeweiligen Prüfungsleistung zu 
bilden.
(2) Die Prüfung ist bestanden, wenn die zu prüfende 
Person in allen schriftlichen Prüfungsleistungen 
und in der mündlichen Prüfung mindestens aus-
reichende Leistungen erbracht hat.
(3) Über das Bestehen der Prüfung ist ein Zeugnis 
auszustellen, aus dem die in den einzelnen 
Prüfungsleistungen erzielten Punkteergebnisse 
hervorgehen. Die Gesamtnote errechnet sich aus 
dem arithmetischen Mittel der Punkteergebnisse 
der vier Handlungsbereiche und der mündlichen 
Prüfung. Im Falle der Befreiung gemäß § 5 Abs. 1 
sind Ort und Datum, Abschlussbezeichnung der 
Prüfung sowie Bezeichnung des Prüfungsgremiums 
der anderweitig abgelegten Prüfung anzugeben.

§ 7 Wiederholung der Prüfung
(1) Eine Prüfung, die nicht bestanden ist, kann zwei-
mal wiederholt werden.
(2) In der Wiederholungsprüfung ist die zu prüfende 
Person auf Antrag von der Prüfung in einzel-
nen Prüfungsleistungen zu befreien, wenn ihre 
Leistungen darin in einer vorangegangenen Prüfung 
ausgereicht haben und sie sich innerhalb von zwei 
Jahren, gerechnet vom Tag der Beendigung der 
nicht bestandenen Prüfung an, zur Wiederholungs-
prüfung anmeldet.

§ 8 Inkrafttreten
(1) Diese Besondere Rechtsvorschrift tritt einen Tag 
nach Veröffentlichung in dem Mitteilungsblatt der 
IHK Frankfurt am Main in Kraft.
(2) Die bisherige Rechtsvorschrift vom 13. Novem-
ber 2017 tritt gleichzeitig außer Kraft. Begonnene 
Prüfungsverfahren können nach den bisherigen 
Vorschriften zu Ende geführt werden.

Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main,
19. Februar 2025

Ulrich Caspar Matthias Gräßle
Präsident  Hauptgeschäftsführer

58

IHK  Wir t schaf t sFORUM  04  |  0 5 . 2 5

AMTLICHES



Impressum: Druck- und Verlagshaus Zarbock GmbH & Co. KG, Sontraer Straße 6, 60386 Frankfurt am Main, Telefon 0 69/42 09 03-75
Die Textbeiträge in diesem Verlagsthema wurden von den werbenden Unternehmen verfasst.www.zarbock.de

4/5
2025

Foto: PxHere / Patrick Gantz

Veranstaltungen, Kongresse und Messen



2 VerlagsThema | Veranstaltungen, Kongresse und Messen

So wird Ihr Networking-Event ein Erfolg
Neue Kontakte knüpfen, bestehende Netzwerke ausbauen – 
Networking ist wesentlicher Bestandteil vieler Events. Damit 
das gelingt, gilt es, ein paar Dinge zu beachten.

Der Weg zu einer erfolgreichen Networking-Veranstaltung führt 

über eine durchdachte Planung. Ist die ausgesuchte Location 

gut zu erreichen? Entspricht die Atmosphäre dem Ziel und An-

lass des Events? Passen die eingeladenen Gäste zueinander? 

Sind die Voraussetzungen für einen gelungenen Austausch ge-

geben? Solche Fragen wollen gründlich durchdacht sein.

Während des Events können immer wieder gezielte Impulse und 

sogenannte „Icebreaker“-Aktivitäten eingebaut werden, die die 

Kommunikation untereinander fördern. Erfahrene Planer emp-

fehlen zum Beispiel eine Art Speed-Dating, bei dem Teilneh-

mende in kurzer Zeit viele Kontakte knüpfen. Steht hierbei die 

breite Streuung im Fokus, so zielen aufgestellte Thementische 

eher dahin, sich gezielt in unterschiedlichen Spezialgebieten 

auszutauschen. Übrigens: Für Erstbesucher eines Events stellen 

manche Veranstalter sogenannte „Buddies“ zur Verfügung, die 

Neulingen als erfahrene Event-Teilnehmer Tipps geben und bei 

der Kontaktaufnahme behilflich sind. 

Bei aller Nützlichkeit solcher Aktivitäten sollte man es damit 

aber auch nicht übertreiben. Zwischendurch darf auch mal et-

was ruhiger angehen. Gern angenommen werden erfahrungs-

gemäß abgeteilte Networking-Lounges als Rückzugsort für Ge-

spräche in angenehmer Atmosphäre. Dezente Beleuchtung und 

gemütliche Möbel sorgen zusätzlich für Entspannung. Apropos: 

An das eigentliche Event kann sich durchaus auch eine relaxte 

Abendveranstaltung anschließen. Dabei kommt es nicht auf ein 

strukturiertes Programm an, sondern darauf, den Tag Revue 

passieren zu lassen und angebahnte Kontakte zu vertiefen.

Unterstützung finden Event-Planerinnen und -Planer heute 

auch auf digitalem Wege. Im Internet finden sich mittlerweile 

zahlreiche Event-Apps, die mit vielen Funktionen Planung und 

Durchführung von Veranstaltungen erleichtern. Teilnehmer 

können sie als Informationsquelle nutzen, sich aber auch unter-

einander vernetzen, chatten und Diskussionsgruppen bilden – 

ein weiterer Push für das persönliche Networking. Mit Hilfe von 

interaktiven Karten lassen sich außerdem der Veranstaltungsort 

und interessante Locations in der Umgebung finden. Und: Im 

Anschluss an das Event können hier Feedback-Nachrichten mit 

Kritik und Lob zusammengetragen werden – damit beim nächs-

ten Mal alles noch besser klappt.
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Tradition trifft Innovation
Alte Oper – 145 Jahre erfolgreiches Zusammenspiel von Kontinuität und Wandel

Innovative Veranstaltungsformate sind stärker denn je ge-
fragt und notwendig. Eine Chance, Events neu zu denken, 
Veranstaltungsräume neu zu definieren.

Am schönsten Platz Frankfurts gelegen, in unmittelbarer Nach-

barschaft zur internationalen Wirtschaftswelt, lassen sich in 

der Alten Oper Frankfurt Kongresse, Hauptversammlungen, 

Preisverleihungen und Gala-Events im exklusiven Rahmen um-

setzen. Das großzügige Raumangebot öffnet sich für die ver-

schiedensten Veranstaltungen und Events. Der Große Saal mit 

bis zu 2.400 und der Mozart Saal mit 700 Plätzen bieten den 

optimalen Rahmen. Im variablen Raumkonzept sind darüber 

hinaus vier Salons und vier Foyers flexibel nutzbar. Modernste 

Bild-, Ton-, Video- und Streamingtechnik garantiert eine flexible 

sowie unkomplizierte Anpassung an individuelle Ansprüche und 

verschafft Ideen mehr Reichweite. Veranstalter profitieren von 

einem eingespielten Netzwerk qualifizierter Dienstleister aus 

dem Eventbereich und der Spitzengastronomie.

kongresse.alteoper.de

Alte Oper – Zentrale Innenstadtlage mit optimaler Anbindung an ÖPNV und 
Frankfurt Airport



Guten Appetit! 

Verantwortung geht durch den Magen

Wer als Veranstalter auf ein Catering setzt, das regionale und 
saisonale Produkte anbietet, präsentiert sich Teilnehmenden 
als umweltbewusster Gastgeber. 

Viele Anbieter haben sich inzwischen auf nachhaltiges Event-

Catering spezialisiert. Es beinhaltet ausreichend vegane Elemen-

te, so dass es möglich ist, sich während der Veranstaltung ohne 

tierische Produkte verpflegen zu können. Zutaten sollten in jedem 

Fall der Jahreszeit entsprechend aus der Region stammten. Damit 

werden heimische Erzeuger gestärkt. Lange, umweltschädliche 

Transportwege entfallen. Sinnvoll ist es außerdem, bei den Le-

bensmitteln auf Bio-Zertifikate zu achten. Solche Produkte kom-

men unter anderem ohne synthetische Pestizide aus.

Ihre Corporate Responsibility unterstreichen Unternehmen 

und Veranstalter auch, indem sie beim Catering auf umwelt-

freundliche Verpackungen achten, sprich: statt Plastik und Ein-

weggeschirr recyclingfähige oder kompostierbare Materialien 

verwenden. Einen Beitrag zur Verminderung von Lebensmit-

telverschwendung leistet, wer Caterer engagiert, die Erfahrung 

in nachhaltigem Wirtschaften haben. Sie können die voraus-

sichtlich erforderliche Menge an Lebensmitteln recht genau be-

rechnen und sind in der Lage, Übriggebliebenes angemessen 

wieder zu verwerten.
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RHEINGOLDHALLE MAINZ
Ihre Kongress-Location direkt am Rhein:

+  25 Min. zum Frankfurt Airport

+  9.000 qm flexible Veranstaltungsfläche

+  über 20 Räume und Foyers

+  Full-Service Angebot für Ihre Kongressorganisation

mainzplus CITYMARKETING

www.mainz-congress.com
+49 (0)6131  242-140
sales@mainzplus.com

Jetzt unverbindlich anfragen
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Messewirtschaft

Das sind die Trends der Zukunft
Deutschland ist als Messeplatz weltweit Spitze. Zwei von drei 
internationalen Leitmessen finden hierzulande statt. 180.000 
Unternehmen sind jedes Jahr auf einer Messe in Deutschland 
vertreten. Doch welche Entwicklungen werden die Branche 
künftig prägen? Hier die fünf wichtigsten Trends.

Einer der wesentlichen Einflussfaktoren wird laut Experten-

einschätzung auch in der Messewirtschaft die Künstliche 

Intelligenz (KI) sein. „Sie ist die technologische Entwicklung, 

die neben Robotik sowie Augmented und Virtual Reality die 

Branche am meisten beeinflussen wird“, sagt Jörn Holtmeier, 

Geschäftsführer des Verbands der deutschen Messewirtschaft 

AUMA. Bei der Abwägung von Chancen und Risiken sieht er 

vor allem Chancen. Bereits heute nutze mehr als jeder zweite 

Veranstalter KI-Anwendungen, so Holtmeier in einem Beitrag 

zur AUMA-Jahrespublikation 2024/2025. Eine Konsequenz da-

raus: Messeteams müssen sich neue Kompetenzen aneignen. 

Und, so Holtmeier ergänzend: „Das muss sich perspektivisch 

auch auf Ausbildungsinhalte der nachwachsenden Fachkräfte 

auswirken.“

Am Thema Nachhaltigkeit werden Messeplaner künftig eben-

falls kaum noch vorbeikommen. Bis ins Catering hinein breitet 

sich der Trend zu umweltverträglichem, ressourcenschonen-

dem Wirtschaften aus – immer mehr Menschen legen auch bei 

ihren geschäftlichen Aktivitäten auf nachhaltige Aspekte Wert. 

Für mehr Nachhaltigkeit setzen Messeplätze zum Beispiel auf 

CO2-neutrale Energiequellen, konsequente Abfallvermeidung 

oder den Verzicht auf Gangteppiche. Laut AUMA wollen Veran-

stalter in Deutschland in den kommenden Jahren mehr als 500 

Millionen Euro in Maßnahmen stecken, die ihren ökologischen 

Fußabdruck reduzieren.

Kräfte bündeln, neues Wachstum ermöglichen

Messe-Experte Holtmeier glaubt, dass der Trend hin zu Allianzen 

und Kooperationen unter Messeveranstaltern und Organisato-

ren weitergehen wird. Er verweist auf Messeformate, die in Joint 

Ventures eingebracht werden oder auf eine vermehrte Zusam-

menarbeit bei der Vermarktung. „Allianzen machen aber auch 

stärker, wenn es um die Messebranche als Ganzes im Konzert 

anderer Wirtschaftszweige geht“, so der AUMA-Geschäftsführer.
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RHEINGOLDHALLE MAINZ
Ihre Kongress-Location direkt am Rhein:

+  25 Min. zum Frankfurt Airport

+  9.000 qm flexible Veranstaltungsfläche

+  über 20 Räume und Foyers

+  Full-Service Angebot für Ihre Kongressorganisation

mainzplus CITYMARKETING

www.mainz-congress.com
+49 (0)6131  242-140
sales@mainzplus.com
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Tagungen und Kongresse in Mainz

mainzgefühl erleben und 
dabei erfolgreich Tagen
Willkommen in Mainz, der pulsierenden Stadt am Rhein, die mit 

ihrem ganz besonderen mainzgefühl einzigartige Veranstaltungs-

erlebnisse garantiert. Dieses unverwechselbare Flair, gepaart mit 

modernster Infrastruktur in der Rheingoldhalle und historischer 

Kulisse im Kurfürstlichen Schloss, macht Mainz zur idealen Ta-

gungs- und Kongressdestination. Durch den erstklassigen Service 

von den Congress Partners Mainz wird jede Veranstaltung zu einem 

reibungslosen Erfolg, bei dem Profession und Leidenschaft in jedem 

Detail spürbar ist. Tauchen Sie ein in die Welt aus Professionalität, 

Gastfreundschaft und dem unverkennbaren mainzgefühl bei Ihrer 

nächsten Tagung oder Kongress in Mainz!
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Ein weiterer Trend liegt in der wachsenden Bedeutung des Besu-

chermanagements. Die Besucherzahlen haben sich nach Corona 

etwas langsamer erholt als die rasche Rückkehr der ausstellenden 

Unternehmen hätte erwarten lassen – dafür ist der Anteil von Ent-

scheiderinnen und Entscheidern unter den Besuchern gestiegen. 

Zudem ist die durchschnittliche Länge eines Messebesuchs leicht 

rückläufig, wie die Stuttgarter Cross culture Academy festgestellt 

hat. Das führe dazu, dass sich Besucher schon im Vorfeld sehr in-

tensiv auf ihren Messebesuch vorbereiten. Hier seien Aussteller 

gefordert, alle Präsentationsmöglichkeiten im Internet zu nutzen, 

allen voran den Online-Katalog der Messe, aber natürlich auch den 

eigenen Internet-Auftritt. AUMA-Chef Holtmeier fasst zusammen: 

„Entscheidend ist, dass Veranstalter und ausstellende Unterneh-

men bei der Besucheransprache weiterhin an einem Strang ziehen.“

Und vielleicht liegt es am eingangs erwähnten Vormarsch neuer 

Technologien wie KI, dass persönlicher Austausch und Netzwerk-

pflege tendenziell ebenfalls wieder an Bedeutung gewinnen werden, 

wie sie beim Verband der deutschen Messewirtschaft glauben: „Das 

gemeinschaftliche Erlebnis bringt neue Perspektiven, neues Wissen 

und neue Möglichkeiten und setzt damit erst den Anker für zukünf-

tiges Vertrauen.“ Ein Trend quasi als Reaktion auf den vermeintlichen 

Siegeszug der Maschinen.

WIR BIETEN IHNEN
zentrale Lage mit guter Verkehrsanbindung
vielseitige Tagungsstätten
fl exible Raumkonzepte für bis zu  4.000 Personen
moderne Tagungstechnik
erstklassige Referenzen











UNSER SERVICE
professionelle Beratung
aktive Unterstützung
erlebnisreiche Rahmenprogramme







WETZLAR KONGRESS – 
KOMPETENZ IM TAGUNGSBEREICH

WETZLAR Kongress
Brühlstraße 2b
35578 Wetzlar

Telefon: 06441 997710
E-Mail: kontakt@wetzlar-kongress.de

Führen Sie Ihre Veranstaltung 
mit WETZLAR Kongress zum Erfolg.

www.wetzlar-kongress.de

Wetzlarer Kongress Anzeige 11.131   1 26.11.2013   12:53:54



Business to Business für die Region FrankfurtRheinMain
Ihr direkter Kontakt zum Marktplatz: 0 69/42 09 03-75 oder per E-Mail verlag@zarbock.de
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PräsentationsmappenImmobilien

NEUE PERSPEKTIVEN 
ERÖFFNEN 

adler-immobilien.de
Tel. 069. 955 22 555

Wir bieten kostenfreie, innovative Be-
wertungskonzepte für Wohnimmobilien 
durch unsere Dekra-Sachverständigen.
Sie planen eine Immobilie zu verkaufen – 
nehmen Sie hier in Zeiten variabler
und volatiler Entwicklungen die 
Hilfe von Experten an. 
Informieren Sie sich über den 
optimalen Verkaufswert. 

ZeiterfassungZEITERFASSUNG

Zeiterfassung, Urlaubs-
workflow, Betriebsdaten, 
Projektzeiten, Zutritt.
www.time-info.de - 06151 33 90 97

Stahlhallenbau

Andre -Michels.de

STAHL
HALLEN

BAU
02651. 96200
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Mit einer Anzeige im IHK WirtschaftsForum 
erreichen Sie über 67.650 Entscheider in der 
Region FrankfurtRheinMain.

Wir beraten Sie gerne:  
Armin Schaum, 0 69 / 42 09 03-55 
armin.schaum@zarbock.de 

2025
Nicht verpassen:
spannende Themen in den kommenden 
Ausgaben des IHK WirtschaftsForums 

Juni/Juli August/September 
Bürokratieabbau Immobilienwirtschaft

Oktober/November Dezember/Januar 
World Design Capital Weiterbildung

Informativ, aktuell und relevant – seien Sie dabei !
Kontakt: verlag@zarbock.de · Telefon 0 69 / 42 09 03-75

IT-Dienstleistungen

30 Jahre PCDOKTOR.de 
Ihr Retter in der Not 

Experte für DSL, Netzwerk, Linux,  
Mac und Windows 

Desaster-Recovery bei Datenverlust  
& Homepagereparatur

PCDOKTOR.de 
60318 Frankfurt – Nordendstraße 26 
0 69 / 90 50 28 20 – info@pcdoktor.de

Tagungen und Kongresse in Mainz

mainzgefühl erleben und 
dabei erfolgreich Tagen
Willkommen in Mainz, der pulsierenden Stadt am Rhein, die mit 

ihrem ganz besonderen mainzgefühl einzigartige Veranstaltungs-

erlebnisse garantiert. Dieses unverwechselbare Flair, gepaart mit 

modernster Infrastruktur in der Rheingoldhalle und historischer 

Kulisse im Kurfürstlichen Schloss, macht Mainz zur idealen Ta-

gungs- und Kongressdestination. Durch den erstklassigen Service 

von den Congress Partners Mainz wird jede Veranstaltung zu einem 

reibungslosen Erfolg, bei dem Profession und Leidenschaft in jedem 

Detail spürbar ist. Tauchen Sie ein in die Welt aus Professionalität, 

Gastfreundschaft und dem unverkennbaren mainzgefühl bei Ihrer 

nächsten Tagung oder Kongress in Mainz!
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Ein weiterer Trend liegt in der wachsenden Bedeutung des Besu-

chermanagements. Die Besucherzahlen haben sich nach Corona 

etwas langsamer erholt als die rasche Rückkehr der ausstellenden 

Unternehmen hätte erwarten lassen – dafür ist der Anteil von Ent-

scheiderinnen und Entscheidern unter den Besuchern gestiegen. 

Zudem ist die durchschnittliche Länge eines Messebesuchs leicht 

rückläufig, wie die Stuttgarter Cross culture Academy festgestellt 

hat. Das führe dazu, dass sich Besucher schon im Vorfeld sehr in-

tensiv auf ihren Messebesuch vorbereiten. Hier seien Aussteller 

gefordert, alle Präsentationsmöglichkeiten im Internet zu nutzen, 

allen voran den Online-Katalog der Messe, aber natürlich auch den 

eigenen Internet-Auftritt. AUMA-Chef Holtmeier fasst zusammen: 

„Entscheidend ist, dass Veranstalter und ausstellende Unterneh-

men bei der Besucheransprache weiterhin an einem Strang ziehen.“

Und vielleicht liegt es am eingangs erwähnten Vormarsch neuer 

Technologien wie KI, dass persönlicher Austausch und Netzwerk-

pflege tendenziell ebenfalls wieder an Bedeutung gewinnen werden, 

wie sie beim Verband der deutschen Messewirtschaft glauben: „Das 

gemeinschaftliche Erlebnis bringt neue Perspektiven, neues Wissen 

und neue Möglichkeiten und setzt damit erst den Anker für zukünf-

tiges Vertrauen.“ Ein Trend quasi als Reaktion auf den vermeintlichen 

Siegeszug der Maschinen.

WIR BIETEN IHNEN
zentrale Lage mit guter Verkehrsanbindung
vielseitige Tagungsstätten
fl exible Raumkonzepte für bis zu  4.000 Personen
moderne Tagungstechnik
erstklassige Referenzen











UNSER SERVICE
professionelle Beratung
aktive Unterstützung
erlebnisreiche Rahmenprogramme







WETZLAR KONGRESS – 
KOMPETENZ IM TAGUNGSBEREICH

WETZLAR Kongress
Brühlstraße 2b
35578 Wetzlar

Telefon: 06441 997710
E-Mail: kontakt@wetzlar-kongress.de

Führen Sie Ihre Veranstaltung 
mit WETZLAR Kongress zum Erfolg.

www.wetzlar-kongress.de

Wetzlarer Kongress Anzeige 11.131   1 26.11.2013   12:53:54
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Haben auch Sie einen Ausflugstipp oder einen Lieblings-
ort in FrankfurtRheinMain, den Sie im IHK Wirtschafts-
Forum vorstellen möchten? Dann schreiben Sie uns unter 

ausflugstipp@frankfurt-main.ihk.de. Vorschläge für gewerbliche 
Angebote können nicht berücksichtigt werden. Die Veröffent-
lichung von Ausflugstipps ist selbstverständlich kostenlos.

AUSFLUGSTIPP 

Mein Lieblingsort
Von Klaus-Stefan Ruoff, IHK-Vizepräsident und Geschäftsführer, 

Gebrüder Horne Rohrleitungen und technischer Bedarf

Tief durchatmen

Man steigt den Hardtbergturm hinauf 
und spätestens, wenn man die obere 
Plattform in 26,60 Meter Höhe er-
reicht hat, atmet man tief durch. Von 
hier aus kann man die Burgen von Kö-
nigstein, Falkenstein und Kronberg, 
die Hänge des Taunus sowie die 
Main ebene mit ihrem Zentrum Frank-

furt und dem Flughafen aus einem neuen Blickwinkel erleben 
und bis zum Schwarzwald blicken. Mein Lieblingsplatz, nicht 
nur für Heiratsanträge.

Förderverein Hardtbergturm
Am Haideplacken 18
61462 Königstein
www.hardtbergturm.de

75 JAHRE ZURÜCKGEBL ÄT TERT 

Intimes Theater in der IHK

Im zerbombten Frankfurt war es die IHK Frankfurt, die in der Nach-
kriegszeit nicht nur maßgeblich den Wiederaufbau der Alten Oper 
vorantrieb, sondern auch Theatern eine neue Heimstatt bot. Nach-
zulesen in den Mitteilungen der IHK Frankfurt vom 20. April 1950.

Unsere Kammer hat das ihrige dazu beigetragen, um Thalia, der Muse 
der Theater, auf ihrer Wohnungssuche behilflich zu sein. Neben der städ-
tischen Bühne im ehemaligen Börsensaal ist nun in unserem Hause ein 
neuer Musentempel entstanden, das „Intime Theater“ […]. Wenn der 
vielgestaltete Arbeitsbetrieb in der Börse in den Abendstunden abgeflaut 
ist, füllen sich die Vorräume mit kunstbegeisterten Besuchern und die 
nüchterne, sachliche Atmosphäre des großen Bürohauses erfährt eine 
Wandlung, in der die enge Verbundenheit zwischen Wirtschaft und Kunst 
in symbolischer Weise zum Ausdruck gelangt.
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Mit einer Inszenierung von Schillers „Kabale und Liebe“ eröffnete 
Regisseur und Schauspieler Fritz Rémond am 7. März 1950 das 
„Intime Theater“ in der IHK Frankfurt.
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Unsere Idee,  
immer ein wenig besser zu sein,  

leben wir nicht nur in der Qualität  
unserer Drucksachen.  

So ist Nachhaltigkeit ein fester Bestandteil  
unserer Firmen philosophie.  

Deshalb produzieren wir Ihre Drucksache CO2-neutral. 

Unverwechselbar – 
Nachhaltig

Druck- und Verlagshaus Zarbock GmbH & Co. KG | team@zarbock.de | www.zarbock.de

www.blauer-engel.de/uz195
AR1
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Industrie- und Handelskammer
Frankfurt am Main

Bleiben Sie mit uns in Kontakt

Einzelhandel und  Gastronomie 
aus der Region freuen sich  auf 
Ihren Besuch.

Foto: Halina Berah | KI | � ow

Alles da – ganz nah!

Frohe
Ostern


